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Zusammenfassung 

Überblick 

Das heutige Konzept zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm in der Schweiz wurde in 

den 1980er-Jahren im Umweltschutzgesetz (USG) festgelegt und nachfolgend in der 

Lärmschutz-Verordnung (LSV) konkretisiert. Die heute gültigen Grenzwerte für Lärm 

wurden mit dieser Verordnung bestimmt. Da die wissenschaftlichen Grundlagen der 

zurzeit geltenden Grenzwerte für Verkehrslärm (Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm) 

mittlerweile veraltet sind, legt die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung 

(EKLB) in diesem Bericht Empfehlungen für eine Anpassung dieser Grenzwerte bzw. 

für die Anpassung des Grenzwertsystems in der LSV vor. 

Die Empfehlungen in diesem Bericht basieren auf einer umfassenden Analyse der 

heute verfügbaren wissenschaftlichen Literatur über gesundheitliche Auswirkungen 

der Lärmbelastung einerseits, aber auch auf langjährigen Erfahrungen mit dem Voll-

zug der LSV und der Rechtsprechung im Bereich des Umweltlärms andererseits. Die 

Empfehlungen haben zum Ziel, dem Bundesrat die nötigen Mittel an die Hand zu ge-

ben, das Grenzwertsystem in der Schweiz so auszugestalten bzw. die Lärmgrenz-

werte wo nötig so anzupassen, dass sie den Anforderungen des USG genügen. Die 

Empfehlungen beziehen sich ausschliesslich auf Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm. 

 

Die wichtigsten Empfehlungen 

Regelungsaspekt: Empfehlung: 

Geltungsbereich der 
Grenzwerte 

Die Grenzwerte sollen wie bisher für alle lärmempfindlichen Räume 
gelten, allerdings sollen die Regelungen für Räume, die nicht einem 
langfristigen Wohnzweck dienen, flexibler ausgelegt werden. 

Ermittlungsort Ermittlungsort soll neu der lauteste Punkt auf der Gebäudehülle der 
zu beurteilenden Wohn- bzw. Nutzungseinheit sein (anstelle der 
Mitte des offenen Fensters lärmempfindlicher Räume). 

Belastungs- und 
Beurteilungsmasse 

Als Belastungsmass soll der LAeq für die Tag- und Nachtperiode oder 
für die Tagperiode alternativ zum LAeq der Lden verwendet werden. 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen soll wie bisher mittels eines 
Beurteilungspegels Lr, zusammengesetzt aus Belastungsmass und 
Pegelkorrekturen, erfolgen. 

Beurteilungszeiten Die Nachtperiode soll neu auf 9 Stunden (22–07 Uhr) ausgedehnt 
werden; die Tagperiode reduziert sich auf 15 Stunden (07–22 Uhr). 

Für Fluglärm wird für die Stunde zwischen 06 und 07 Uhr neu ein 
zusätzlicher Einzelstundengrenzwert empfohlen.  
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Regelungsaspekt: Empfehlung: 

Empfindlichkeitsstufen Empfindlichkeitsstufen (ES) sollen beibehalten werden. Neu sollen 
die Grenzwerte in der ES II und III gleichgesetzt werden.  

Grenzwertschema Das bisherige Grenzwertschema mit einheitlichen IGW für alle Ver-
kehrslärmarten soll im Wesentlichen beibehalten werden. In der ES 
II und ES III sollen die IGW bei 60 dB für die Tagperiode und 50 dB 
für die Nachtperiode festgelegt werden. Lärmart-spezifische Unter-
schiede sollen wie bisher durch Pegelkorrekturen im Beurteilungs-
pegel Lr abgebildet werden. 

Grenzwerte Die Grenzwerte sollen gemäss dem aktuellen Stand des Wissens 
angepasst werden. Daraus resultieren je nach Lärmart, Beurtei-
lungsperiode und ES, Verschärfungen des IGW um typischerweise 
0 bis 11 dB. 

 

Übersicht über die Arbeiten der Kommission 

In einer ersten Phase ihrer Arbeit stellte die Kommission die rechtlichen Grundlagen 

zusammen und sichtete und bewertete die im Bereich der Lärm-Epidemiologie und 

Belästigungsforschung relevante wissenschaftliche Literatur. Es wurde eine systema-

tische, schrittweise Vorgehensweise festgelegt, wie ausgehend von wissenschaftli-

chen Grundlagen mittels sog. Expositions-Wirkungsbeziehungen Lärmgrenzwerte be-

stimmt werden können.  

Zunächst wurden «generische Grenzwerte» für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm 

ermittelt, welche auf den in den meisten Grundlagenstudien und Meta-Analysen zu 

Lärmwirkungen verwendeten Lärmbelastungsmassen Lden und Lnight basieren. Sie kön-

nen als eine Art Immissionsgrenzwerte (IGW) im Sinne des USG aufgefasst werden, 

denn sie definieren für jede der drei Lärmarten, bei welchem akustischen Pegel die 

Grenze zur Schädlichkeit bzw. Lästigkeit überschritten wird. Für die Ermittlung der 

generischen Grenzwerte waren sowohl somatisch-medizinische Wirkungen (Erkran-

kungen im engeren Sinne, z.B. des Herz-Kreislauf-Systems) als auch Belästigung und 

selbstberichtete Schlafstörungen durch Lärm massgebend. Für somatisch-medizini-

sche Wirkungen und für selbstberichtete Wirkungen (Belästigung und Lärm-induzierte 

Schlafstörungen) wurden pro Lärmart zunächst separate Grenzwerte aus den jeweili-

gen Expositions-Wirkungsbeziehungen abgeleitet und danach der jeweils niedrigere 

Wert als generischer Grenzwert übernommen. 

In einem nachfolgenden Schritt wurden weitere Elemente der bisherigen Lärm-Beur-

teilungsmethodik analysiert und es wurde ein Grenzwertschema entworfen, in wel-

chem die generischen Grenzwerte in konkrete Belastungsgrenzwerte übersetzt wur-

den. Im Weiteren wurden Empfehlungen zur Definition des Ermittlungsortes der Lärm-

belastung und zur Festlegung der Beurteilungszeiten sowie weiteren Regelungsas-

pekten der LSV entwickelt. 
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Zuletzt wurden die Empfehlungen mit anderen bereits existierenden Regularien ver-

glichen, insbesondere mit den bisherigen Grenzwerten in der LSV. 

 

Empfehlungen für Grenzwerte 

Die umfassend aktualisierten wissenschaftlichen Grundlagen, welche von der Lärm-

wirkungsforschung und Umweltepidemiologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

bereitgestellt wurden, legen diverse Anpassungen der Grenzwerte in der LSV nahe, 

welche abhängig von der Lärmart, der Empfindlichkeitsstufe, und der beurteilten Zeit-

periode, unterschiedlich stark ausfallen. 

Beim Strassenlärm bleibt der IGW in der ES II tags etwa gleich. In der Nachtperiode 

wird der IGW in der ES II um 3 dB strenger. 

Beim Eisenbahnlärm wird empfohlen, sowohl die Tag- als auch die Nachtperiode 

strenger zu beurteilen: Der IGW soll in der ES II am Tag um 6 dB und in der Nacht um 

2 dB strenger werden.  

Der Fluglärm wird gemäss Empfehlung sowohl am Tag als auch in der Nacht strenger 

beurteilt als bisher. In der ES II tags werden die Grenzwerte um 6 dB strenger. Die 

Nachtzeit wird weiterhin mit Einzelstundengrenzwerten beurteilt, die in der ES II um 

1–3 dB strenger werden. 

Da bei allen in diesem Bericht behandelten Lärmarten empfohlen wird, den IGW in der 

ES III auf das Niveau der ES II zu senken, ergibt sich in der ES III eine grundsätzliche 

Verschärfung von 5 dB. 

 

Allgemeine Empfehlungen 

Geltungsbereich. Räume, die nicht einem langfristigen Wohnzweck dienen, können 

in Bezug auf die Geltung der Grenzwerte und die Massnahmen zum Schutz vor Lärm 

flexibler behandelt werden als Wohnungen, sofern der Lärmschutz im Inneren gewähr-

leistet ist. 

Ermittlungsort. Als Ermittlungsort der Lärmbelastung ist der lauteste Punkt auf der 

Gebäudehülle der zu beurteilenden Wohn- oder Nutzungseinheit vorzusehen (ohne 

Berücksichtigung von auskragenden Anbauten wie z.B. Balkonen). Die Lärmbelas-

tung am lautesten Punkt soll anzeigen, ob grundsätzlich ein Lärmproblem besteht und 

ob die lärmverursachende Anlage zu sanieren ist oder nicht. 

Beurteilungszeiten. Es wird empfohlen, die Beurteilungszeit für die Nachtperiode für 

alle Verkehrslärmarten prinzipiell auf den Zeitraum von 22–07 Uhr und damit auf eine 

9-stündige Dauer auszudehnen resp. die Tagperiode auf den Zeitraum von 07–22 Uhr 

und damit von heute 16 auf 15 Stunden zu verkürzen.  

Beurteilungsmass. Als Beurteilungsmass für die Lärmbelastung wird wie bisher die 

Verwendung eines Beurteilungspegels Lr empfohlen. Dieser wird gebildet aus einem 
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akustischen Belastungsmass und Normierungskorrekturen, welche die unterschied-

lich ausgeprägten Wirkungen der verschiedenen Lärmarten berücksichtigen. Dieses 

Vorgehen führt dazu, dass das Werturteil über die unerwünschte und deshalb mit ei-

nem Grenzwert zu beschränkende Wirkung einer bestimmten Lärmart lediglich in den 

Normierungskorrekturen (in der LSV mit K bezeichnet) zum Ausdruck kommt. Damit 

wird das bisherige System der LSV in einem wesentlichen Element übernommen, wo-

bei die Normierungskorrekturen dem aktuellen Stand des Wissens angepasst werden. 

Grenzwertschema. Es wird empfohlen, am bisherigen Grenzwertschema mit den 

zwei Zeitperioden Tag und Nacht sowie den drei Arten von Belastungsgrenzwerten, 

Planungswert (PW), Immissionsgrenzwert (IGW) und Alarmwert (AW), festzuhalten. 

Der Beurteilungspegel des IGW soll für alle Lärmarten einheitlich festgelegt werden, 

und Unterschiede in der Wirkung zwischen Lärmarten sollen wie bis anhin mit Pegel-

korrekturen (K) berücksichtigt werden. Die Kommission spricht sich grundsätzlich 

auch für die Beibehaltung der Empfindlichkeitsstufen (ES) aus. Sie erkennt aber auch 

die Wichtigkeit eines einheitlichen Schutzes des Wohnens vor Lärm. Entsprechend 

empfiehlt sie die Gleichsetzung der Grenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Flug-

lärm in den ES II und ES III. Die Kommission empfiehlt für Zonen der ES II und ES III, 

den IGW bei Lr = 60 dB für die Tagperiode resp. Lr = 50 dB für die Nachtperiode fest-

zulegen. 

Zur Beschreibung der akustischen Belastung während der Tagperiode wird empfoh-

len, als Belastungsmass entweder den Lden mit den Zeiträumen 07–19 Uhr, 19–22 Uhr 

und 22–07 Uhr, oder einen ungewichteten Mittelungspegel über 15 Stunden zwischen 

07 und 22 Uhr zu verwenden. Vor- und Nachteile beider Varianten werden im Bericht 

diskutiert. Da sich Vor- und Nachteile gegenseitig etwa aufheben, wird keine Empfeh-

lung für das eine gegenüber dem anderen Mass formuliert. 

Als Belastungsmass für die Nachtperiode wird grundsätzlich ein Lnight über 9 Stunden, 

zwischen 22 und 07 Uhr empfohlen. Die Beurteilung des Fluglärms in der Nacht weicht 

in der LSV schon heute von den anderen zwei Verkehrslärmarten ab. Neu wird vorge-

schlagen, für Fluglärm nebst den bisherigen drei Nachtstunden (22–23 Uhr, 23–00 

Uhr, und 05–06 Uhr) auch die Morgenstunde zwischen 06 und 07 Uhr mit einem ge-

sonderten 1-Stunden-Grenzwert zu belegen. 

Es wird empfohlen, sämtliche Pegelkorrekturen zur Berücksichtigung geringer Ver-

kehrsmengen aus der LSV zu streichen. Die Pegelkorrekturen, welche spezielle Ge-

räuschcharakteristiken wie beispielsweise Rangierlärm und Schienenkreischen be-

rücksichtigen, sind hingegen beizubehalten, da keine Hinweise vorliegen, dass diese 

nicht störungs- bzw. wirkungsgerecht wären.
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1 Ausgangslage, Zielsetzung, Vorgehen 

1.1 Ausgangslage 

Die heute geltende Regelung zur Bekämpfung des Lärms wurde mit Inkrafttreten des 

Umweltschutzgesetzes (USG, 1985) und der Lärmschutz-Verordnung (LSV, 1987) in 

ihren Grundprinzipien festgelegt. Sie enthält Vorschriften zur Vorsorge gegen Lärm, 

Anforderungen zum Lärmschutz bei neuen Anlagen und zur Sanierung von bestehen-

den Anlagen sowie Anforderungen an Bauzonen und Gebäude mit lärmempfindlichen 

Räumen in lärmbelasteten Gebieten. 

Im Grundsatz soll die Bevölkerung vor schädlichem oder lästigem Lärm geschützt 

werden (Art. 74 BV). Was als schädlicher oder lästiger Lärm gilt, muss vom Bundesrat 

in Form von Belastungsgrenzwerten festgelegt werden. Er hat diesen Auftrag mit der 

Festlegung von Belastungsgrenzwerten in den Anhängen der LSV erfüllt. Diese ent-

halten seit Inkrafttreten der Verordnung im Jahr 1987 Belastungsgrenzwerte für Stras-

sen, Eisenbahnanlagen, zivile Schiessanlagen, Industrie- und Gewerbeanlagen, Mili-

tärflugplätze und zivile Flugplätze für Kleinflugzeuge. Zudem regeln die Anhänge, wie 

die massgeblichen Lärmbelastung ermittelt werden muss. Die LSV regelt ebenso, wo 

die Belastungsgrenzwerte eingehalten werden müssen. Seit 1987 wurde die LSV 

mehrmals revidiert und mit Belastungsgrenzwerten für weitere Lärmarten ergänzt, un-

ter anderem mit Belastungsgrenzwerten für zivile Flugplätze (Flughäfen) mit Gross-

flugzeugen (2001). 

Obwohl die Lärmbekämpfung merkbare Erfolge beim Schutz und bei der Vorsorge vor 

Lärm und bei der Sanierung von lärmigen Anlagen vorweisen kann, wurden die Beur-

teilungsmethode und die aktuell gültigen Belastungsgrenzwerte vor allem im Bereich 

des Lärms von Strassen, Eisenbahnen und Flughäfen in den letzten Jahren ver-

schiedentlich infrage gestellt. Dies ist nicht überraschend, denn die massgeblichen 

wissenschaftlichen Grundlagen dieser Belastungsgrenzwerte stammen zu einem 

grossen Teil aus den 1970er, 1980er- und 1990er- Jahren.  

Die Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung (EKLB, im Folgenden auch ein-

fach als «Kommission» bezeichnet) und ihre Vorgängerin (Eidgenössische Kommis-

sion für die Beurteilung von Lärm-Immissionsgrenzwerten) veröffentlichten bisher sie-

ben Berichte1 mit Empfehlungen für Belastungsgrenzwerte. Die den Lärm für Trans-

portinfrastrukturanlagen (Strassen, Eisenbahnen und Flughäfen) betreffenden Be-

richte sind teilweise schon bis zu 40 Jahre alt. Einmal festgelegte Belastungsgrenz-

werte sind jedoch periodisch auf ihre Übereinstimmung mit neuen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Erfahrungen zu überprüfen und nötigenfalls an diese anzupassen 

[1]. Eine unterbliebene Anpassung kann dazu führen, dass ein Belastungsgrenzwert 

im Rahmen der Rechtsanwendung als nicht mehr gesetzeskonform beurteilt wird, wie 

 

1  Siehe https://www.eklb.admin.ch/de/dokumentation/berichte/ 

https://www.eklb.admin.ch/de/dokumentation/berichte/
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dies z.B. beim Fluglärm am frühen Morgen von 06–07 Uhr der Fall war.2 Auch die 

Lärmwirkungsforschung hat in den letzten Jahrzehnten viele neue Erkenntnisse her-

vorgebracht. Die Entwicklungen in den letzten rund 30 Jahren führten somit einerseits 

zu neuen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen und andererseits zu Problemen 

beim Vollzug der geltenden Regelungen. Es ist daher unbestritten, dass eine Über-

prüfung der geltenden Belastungsgrenzwerte in der LSV notwendig ist. Dies wurde 

auch von der EKLB sowie vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) erkannt, welche schon 

im Jahr 2007 ein entsprechendes Projekt zur Überprüfung der wissenschaftlichen 

Grundlagen der Belastungsgrenzwerte initiierten. Dieses kam 2010 mit der Vorlage 

eines Berichts zum Handlungsbedarf zum Abschluss [2]. Auch der vom Bundesrat im 

Jahr 2017 beschlossene «Nationale Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbe-

lastung» [3] bekräftigte die Notwendigkeit einer solchen Überprüfung. 

 

 

1.2 Vorarbeiten 

Die ersten Überlegungen der Kommission für eine Überprüfung und allfällige Anpas-

sung der Belastungsgrenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm fanden schon 

im Jahr 2007 und in den Folgejahren statt. In einem ersten Schritt wurde damals im 

Rahmen einer umfangreichen Vorstudie von einem interdisziplinären Projektteam im 

Auftrag der EKLB geklärt, wie sich verschiedene Dimensionen des Lärmumfelds 

(Technik und Betrieb, Akustik, Lärmwirkung, Recht) seit Inkrafttreten der Belastungs-

grenzwerte entwickelt haben und ob sich daraus ein begründeter Handlungsbedarf 

zur detaillierten Überprüfung der Belastungsgrenzwerte ergäbe. Die Vorstudie um-

fasste fünf sog. Input-Papiere [4-8] und einen Synthesebericht [2], welcher den Hand-

lungsbedarf aufzeigte. Im Synthesebericht kam das Projektteam zum Ergebnis, die 

empirisch-wissenschaftlichen Grundlagen der Lärmbeurteilung, insbesondere der 

Lärm-Wirkung (Belästigung, Störung, somatisch-medizinische und soziale Auswirkun-

gen), müssten aktualisiert werden. 

Nach Vorliegen des erwähnten Syntheseberichts hatte sich die Kommission und das 

BAFU in einem zweiten Schritt mit der Umsetzung des Forschungsbedarfs zur Über-

prüfung und ggf. Anpassung der Belastungsgrenzwerte auseinandergesetzt und eine 

interdisziplinäre Arbeitsgruppe beauftragt, ein entsprechendes Forschungskonzept [9] 

zu erstellen. Im Forschungskonzept wurde die Aktualisierung des Wissens in folgen-

den Themenbereichen als vordringlich eingestuft: 

• Aktivitätsmuster bzw. Zeitnutzung der Schweizer Bevölkerung (Tag/Nacht-Unter-

scheidung) 

 

2  Vgl. Urteil BGer 137 II 58 (Flughafen Zürich), 22.12.2010 
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• Langfristige Auswirkungen des Lärms auf die (somatisch-medizinische oder psy-

chische) Gesundheit (epidemiologische Studien) 

• Belastungs-Wirkungsbeziehungen für Verkehrslärm nach Tageszeiten für Belästi-

gung und Schlafstörung 

• Lärminduzierte Schlafstörungen 

In der Folge dienten diese Vorarbeiten als Grundlage für die Lancierung der vom 

Schweizerischen Nationalfonds und teilweise vom BAFU finanzierten SiRENE-Studie, 

die zwischen 2014 und 2020 in mehreren Teilstudien die Wirkungen der Lärmbelas-

tung durch Strassen-, Schienen- und Flugverkehr auf Belästigung, Schlaf sowie kar-

diovaskuläre und kardiometabolische Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken in der 

Schweiz untersuchte. Die Ergebnisse der SiRENE-Studie sind in diversen wissen-

schaftlichen Fachzeitschriften publiziert worden.3  

Neben der SiRENE-Studie sind im fast gleichen Zeitraum die «Environmental Noise 

Guidelines for the European Region» (Richtlinien für Umgebungslärm/Umweltlärm) 

der WHO [10] erarbeitet und im Oktober 2018 veröffentlicht worden. Diese vielbeach-

tete Publikation beinhaltet, ausgehend von der wissenschaftlichen Literatur im Zeit-

raum von 2000–2014, konkrete Richtlinien für den Schutz der Gesundheit vor Lärm.  

Mit der SiRENE-Studie, den WHO-Guidelines und anderen in der Zwischenzeit durch-

geführten empirischen Studien aus dem In- und Ausland liegen nun Grundlagen vor, 

auf deren Basis geprüft werden kann, ob die Belastungsgrenzwerte für Strassen-, Ei-

senbahn- und Fluglärm noch den gesetzlichen Anforderungen entsprechen oder ob 

bzw. in welchem Umfang diese Grenzwerte anzupassen sind. 

 

 

1.3 Auftrag und Ziel 

Die Ausarbeitung von Vorschlägen für Belastungsgrenzwerte und damit zusammen-

hängend von Vorschlägen zur Lärm-Beurteilungsmethodik gehört zu den Aufgaben 

der EKLB gemäss der bundesrätlichen Einsetzungsverfügung vom 14. Dezember 

2018.4 

Gestützt auf aktualisierte wissenschaftliche Grundlagen einerseits und auf die lang-

jährigen Erfahrungen mit dem Vollzug der LSV andererseits, erarbeitete die EKLB im 

hier vorliegenden Bericht Vorschläge, wie die LSV bzw. die in ihr definierten Lärm-

grenzwerte anzupassen sind, um den Anforderungen des Umweltschutzgesetzes 

(USG) in Zukunft zu genügen. 

 

3  Vollständige Publikationsliste der SiRENE-Studie unter http://www.sirene-studie.ch 

4  Einsehbar auf: https://www.eklb.admin.ch/de/die-kommission/uebersicht/ 

http://www.sirene-studie.ch/
https://www.eklb.admin.ch/de/die-kommission/uebersicht/
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Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf Strassenlärm, Eisenbahnlärm und zi-

vilen Fluglärm (ohne Kleinfliegerei). Dies sind die – an der Anzahl Betroffener ge-

messen – wichtigsten Lärmquellen in der Schweiz. Wo im Bericht nichts anderes er-

wähnt ist, ist mit dem Begriff «Lärm» nur der Lärm dieser drei Quellen gemeint. Ziviler 

Schiesslärm, Industrie- und Gewerbelärm, Lärm von militärischen Waffen-, Schiess- 

und Übungsplätzen, militärischer Fluglärm, Alltagslärm oder Störungen und Belästi-

gungen durch Infraschall werden im Bericht nicht behandelt. 

Die Ziele des Berichtes sind: 

• zu überprüfen, ob aufgrund des aktuellen Standes der Wissenschaft oder der Er-

fahrung (Art. 15 USG) Hinweise bestehen, welche Änderungen an den bestehen-

den Belastungsgrenzwerten für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm und an der 

Beurteilungsmethodik der LSV notwendig machen; 

• Vorschläge für die Beurteilung von Lärmimmissionen zu entwickeln, die auf klar 

festgelegten gesundheitlichen Kriterien und auf dem aktuellen Stand des Wissens 

oder der Erfahrung beruhen; 

• wo nötig Empfehlungen für Anpassungen an der bestehenden Beurteilungsme-

thodik einschliesslich der Belastungsgrenzwerte zu machen. 

 

 

1.4 Grundsätzliches Vorgehen zur Bestimmung von 

Belastungsgrenzwerten 

Das ganze Gefüge der Regelungen zum Schutz vor Strassen-, Eisenbahn- und Flug-

lärm in der LSV besteht nicht nur aus den Belastungsgrenzwerten in Dezibel, sondern 

ist weit komplexer. Zur Reduktion der Komplexität beim Vorhaben, Belastungsgrenz-

werte für Verkehrslärm verschiedener Quellen zu überprüfen und ggf. neue Grenz-

werte und damit zusammenhängende Beurteilungsmethoden für Lärm vorzuschlagen, 

gliederte sich die Arbeit der Kommission in in mehrere Phasen: 

 

In einer ersten Phase sichtete die Kommission zunächst die rechtlichen Grundlagen 

und nahm eine Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lärmschutzrecht vor 

(siehe Kapitel 2). Dann stellte sich die Kommission die Aufgabe, generische Grenz-

werte für alle drei Verkehrslärmarten zu ermitteln (siehe Kapitel 3). Sie verwendete 

dazu die in der EU und in der Forschung gängigen Belastungsmasse Lden (für den 24-

Stunden-Tag) und Lnight (für die Nacht). Mit dem Begriff «generisch» ist gemeint, dass 

in diesem Schritt ganz allgemein der Frage nachgegangen wird, wie Gesundheits-

schutz-orientierte Grenzwerte festgelegt werden müssen und wo sie nach wissen-

schaftlichen Kriterien liegen, um ihre Funktion erfüllen zu können, den Menschen vor 

schädlichen und lästigen Einwirkungen zu schützen. Diese generischen Grenzwerte 

haben zum Ziel, für jede Verkehrslärmart (Strasse, Eisenbahn, Luftverkehr) diejenige 
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akustische Belastung – in den Belastungsmassen Lden und Lnight – zu definieren, wel-

che im Sinne des Gesetzes als «schädlich oder lästig» gelten kann. Die generischen 

Grenzwerte definieren somit, ähnlich den IGW in der LSV, bei welchem akustischen 

Pegel die Grenze zur Schädlichkeit bzw. Lästigkeit überschritten wird. 

Für die Festlegung von Grenzwerten braucht es erstens (mindestens) eine Expositi-

ons-Wirkungsbeziehung, welche aufzeigt, wie sich die Wirkung bei einer Zunahme der 

Lärmbelastung (Exposition) ändert. Zweitens ist ein Kriterium notwendig, welches de-

finiert, wie stark die Lärmbelastung sein darf, um weder als schädlich noch als lästig 

zu gelten. In fast allen Lärmwirkungsstudien werden Wirkungen des Lärms 

lärmartspezifisch untersucht, d.h. bezogen auf eine bestimmte Lärmquelle wie Stras-

sen-, Eisenbahn- oder Fluglärm. Lden und Lnight sind dabei die am besten untersuchten 

Belastungsmasse.5 Sie werden sowohl in der Umgebungslärmrichtlinie der EU [11] als 

auch in den Environmental Noise Guidelines der WHO [10] verwendet und lassen sich 

mit guter Näherung auf andere Belastungsmasse, z.B. den 16-Stunden-Tagesmitte-

lungspegel Lday, umrechnen [12]. Im Weiteren bilden Lden und Lnight die massgeblichen 

Expositionsvariablen in einer ganzen Reihe von Originalstudien, unter anderem in der 

SiRENE-Studie, und in vielen Meta-Analysen. Es ist daher sinnvoll, sich (vorerst) auf 

diese beiden Belastungsmasse zu konzentrieren, für ebendiese generische Grenz-

werte zu bestimmen und sich erst in einem zweiten Schritt mit weiteren Ausdifferen-

zierungen der Grenzwert-Systematik und allenfalls einer Konversion in andere, ggf. 

für die Schweiz geeignetere Belastungsmasse zu befassen (siehe Kapitel 4). 

Die generischen Grenzwerte für jede Lärmart wurden grundsätzlich bei derjenigen Be-

lastung festgelegt, bei der gegenüber einem ausreichend niedrigen, «unkritischen» 

Pegel ein wissenschaftlich belegtes, erhöhtes Risiko für gesundheitsschädliche oder 

lästige Auswirkungen besteht. Für die Ermittlung der generischen Grenzwerte waren 

somit sowohl somatisch-medizinische und psychische Wirkungen als auch die Beläs-

tigung durch Lärm mit den entsprechenden Expositions-Wirkungsbeziehungen mass-

gebend. Damit wird impliziert, dass ein Grenzwert nur dann den gesetzlichen Vorga-

ben genügt, wenn er sowohl schädliche als auch lästige Immissionen begrenzt. Zur 

Beurteilung der Schädlichkeit zog die Kommission den Stand des Wissens zu soma-

tisch-medizinischen und psychischen Wirkungen bei. Zur Beurteilung der Lästigkeit 

bezog sich die Kommission auf Befragungen mit selbstberichteten Angaben zur Lärm-

belästigung und zu ebenfalls selbstberichteten lärminduzierten Schlafstörungen. 

Die Umsetzung der einzelnen Schritte mit dem Ziel der Festlegung lärmartspezifischer 

generischer Grenzwerte (in den Belastungsmassen Lden und Lnight) wird in den Kapiteln 

3.1 bis 3.7 beschrieben. 

 

5  Der Lden setzt sich aus dem energieäquivalenten Durchschnitts- bzw. Dauerschallpegel (LAeq) des Tages (07–19 

Uhr), des Abends (19–23 Uhr) und der Nacht (23–07 Uhr) zusammen. Der Abend- und der Nachtzeitraum werden 

dabei mit einer Korrektur (Malus) von 5 dB resp. 10 dB beaufschlagt, um die in diesen Zeitperioden erhöhte Emp-

findlichkeit der Menschen gegenüber Lärm zu berücksichtigen. Der Lnight entspricht dem energieäquivalenten Mit-

telungspegel während der Nachtstunden (23–07 Uhr). Ggf. kommen andere Zeitbezüge als die hier genannten zur 

Anwendung. 
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In einer zweiten Phase wurden die verbleibenden Elemente und Regelungsaspekte 

bzw. die gesamte Beurteilungsmethodik der LSV hinsichtlich ihres Anpassungsbe-

darfs untersucht (siehe Kapitel 4). Im Vordergrund der Analysen standen der massge-

bliche Ermittlungsort der Lärmbelastung, das zu empfehlende Belastungs- und Beur-

teilungsmass, die Beurteilungszeiten, die raumplanerische Differenzierung nach Emp-

findlichkeitsstufen, die Differenzierung zwischen Planungs-, Immissionsgrenz- und 

Alarmwerten und die in der LSV zurzeit angewendeten Pegelkorrekturen. Dies ge-

schah einerseits basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Literatur sowie auf 

gesonderten Auswertungen von Daten der SiRENE-Studie, namentlich der SiRENE-

Befragung [13, 14] (vgl. Anhang A.3), und andererseits basierend auf den in den letz-

ten Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen mit dem Vollzug der LSV. Ausgehend von 

diesen Grundlagen werden in Kapitel 5 konkrete Empfehlungen zur Beurteilungsme-

thodik für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm, zum Grenzwertschema in der LSV und 

zu den Grenzwerten selbst formuliert. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

2.1 Allgemeines 

Der Lärmschutz ist Teil des Umweltschutzes, der in der Bundesverfassung (BV)6 und 

hauptsächlich im Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) geregelt ist. Die Lärm-

schutz-Verordnung (LSV) des Bundesrates konkretisiert den gesetzlichen Rahmen.  

Im Bereich des Verkehrslärms ist zusätzlich die Spezialgesetzgebung als funktionales 

Lärmschutzrecht zu beachten, insbesondere das Bundesgesetz über die Lärmsanie-

rung der Eisenbahnen (BGLE, Massnahmen zur Sanierung von Eisenbahnstrecken), 

das Bundesgesetz über die Luftfahrt (LFG) mit der Verordnung über die Infrastruktur 

der Luftfahrt (VIL, Nachtflugverbot)7 sowie das Strassenverkehrsgesetz (SVG) mit der 

Verkehrsregelnverordnung (VRV, Sonntags- und Nachtfahrverbot für Lastwagen).8 

Hinzu kommen Erlasse, in denen die zulässigen Lärmemissionen von Fahr- und Flug-

zeugen begrenzt werden. 

USG und LSV bilden den rechtlichen Rahmen für die Festsetzung von Belastungs-

grenzwerten. Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Elemente des gesetzli-

chen Lärmschutzkonzepts sowie die Vorgaben der BV und des USG für die Festset-

zung von Belastungsgrenzwerten dargestellt. Die Interpretation auslegungsbedürfti-

ger bzw. unbestimmter Rechtsbegriffe und Regelungen erfolgen in Kapitel 2.8, sowie 

bei der Herleitung der generischen Grenzwerte im Kapitel 3. 

 

 

2.2 Schutzziel 

Der Umweltschutz soll gemäss Bundesverfassung und USG den Menschen und seine 

natürliche Umwelt, mithin Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Le-

bensräume vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schützen.9 Der Bund ist ver-

pflichtet und ermächtigt, Vorschriften zum Erreichen dieses Ziels zu erlassen.10 

Im Bereich des Lärmschutzes wird dieses allgemeine Schutzziel dahingehend einge-

schränkt und konkretisiert, dass «die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden» nicht «er-

heblich gestört» sein darf.11 Die Gesetzesmaterialien erläutern, dass die Menschen 

vor Belästigungen zu schützen sind, die «[…] beim Menschen dazu führen, dass die 

 

6  Vgl. Art. 74 BV 

7  Art. 39 VIL 

8  Art. 91 VRV 

9  Vgl. Art. 74 Abs. 1 BV; Art. 1 Abs. 1 USG 

10  Griffel [15], Art. 74 N 24; Griffel [16], S. 10 f.  

11  Art. 15 USG 
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Leistungsfähigkeit und die Lebensfreude, der Naturgenuss, das Gefühl der Ungestört-

heit, das private Leben überhaupt beeinträchtigt werden».12 

Das USG ist somit auf den Schutz des Menschen ausgerichtet (anthropozentrischer 

Ansatz); es wird mitunter auch als «Gesundheitsgesetz» bezeichnet.13 Dies gilt beson-

ders im Bereich des Lärmschutzes. Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume sind jedoch 

– vor allem mangels genügender wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Wirkung 

von Lärm auf diese – vom Schutz ausgeklammert.14 

Im Sinne eines wirksamen Schutzes der Bevölkerung gegen Lärm sollte davon aus-

gegangen werden, dass nicht nur die Vermeidung unmittelbarer Störungen des Wohl-

befindens unter das Schutzziel fallen, sondern auch langfristige gesundheitliche Aus-

wirkungen vermieden werden sollen. 

 

 

2.3 Schutzgut 

Aus dem dargestellten Schutzziel lässt sich als Schutzgut der Lärmbekämpfung das 

Wohlbefinden der Bevölkerung ableiten. Beide Begriffe (Wohlbefinden und Bevölke-

rung) sind im rechtlichen Sinn auslegungsbedürftig und werden in Kapitel 2.8 geklärt.  

 

 

2.4 Schutzkonzept 

Das gesetzliche Schutzkonzept knüpft an den Bau und Betrieb von Anlagen (Trans-

portinfrastruktur, Gewerbe- und Industriebauten und -maschinen etc.) an und greift 

ansonsten nicht.15 Das USG will nicht lärmige Tätigkeiten oder Anlagen verhindern, 

sondern die Immissionen möglichst begrenzen resp. unter einem bestimmten Mass 

halten, indem der Bau und der Betrieb durch Massnahmen an der lärmemittierenden 

Anlage optimiert werden.16  

Das USG sieht zum Schutz des Menschen vor schädlichen oder lästigen Lärmimmis-

sionen (wie für andere Immissionen) ein mehrstufiges Schutzkonzept vor. In einer ers-

ten Stufe soll Lärm unabhängig von der bestehenden Lärmbelastung im Sinne der 

Vorsorge so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie 

wirtschaftlich tragbar ist. Wenn diese Massnahmen nicht ausreichend sind, um die 

 

12  Botschaft USG 1979, BBl 1979 III S. 755 

13  Vgl. Griffel [15] 

14  Vgl. Wagner Pfeifer [17], Rz. 450. Tiere können aber u. U. vom Schutz des Menschen vor Lärmimmissionen mit-

erfasst sein, vgl. Urteil BGer 1C_579/2017 vom 18. Juli 2018 (betr. NIS) und BGE 118 Ib 4c/bb; BGE 117 Ib 10, 

E. 4. 

15  Griffel [16], S. 81 ff. 

16  Griffel [16], S. 83 und S. 85 
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Grenzwerte einzuhalten, muss in der zweiten Stufe mit verschärften Massnahmen da-

für gesorgt werden, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Bei öffentlichen oder 

konzessionierten Anlagen kommt die dritte Stufe zum tragen: Sofern diese verschärf-

ten Massnahmen unverhältnismässig wären oder wenn andere Interessen höher ge-

wichtet werden als der Schutz vor Lärm, müssen die betroffenen Gebäude mit Schall-

schutz ausgerüstet werden. 

 

 

2.5 Belastungsgrenzwerte  

Das Lärmschutzrecht sieht drei abgestufte Belastungsgrenzwerte für Lärm vor, wobei 

dem Immissionsgrenzwert (IGW) eine zentrale Funktion zukommt. Der (tiefere) Pla-

nungswert (PW) und der (höhere) Alarmwert (AW) stehen jeweils in Relation zum 

IGW. 

Der IGW wird nach den Vorgaben von Art. 13 und 15 USG in der LSV festgelegt (vgl. 

dazu Kapitel 2.6). Er dient der Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen 

am Empfangsort und legt die Schwelle zur Schädlichkeit oder Lästigkeit des Lärms 

fest. Das Recht zieht somit eine klare, quantitative Grenze, bei deren Überschreiten 

die Lärmbelastung als schädlich bzw. lästig gilt (Legaldefinition).17 Bei technischen 

Lärmarten (Lärm von Fahrzeugen, Maschinen oder Geräten) lässt sich die Belastung 

zahlenmässig eindeutig ermitteln, sei es durch Berechnung oder durch Messung, und 

mit dem IGW vergleichen.18 

Abgeleitet vom IGW muss der Bundesrat auf Verordnungsebene unterhalb des IGW 

liegende Planungswerte (PW) festlegen.19 Sie konkretisieren – allerdings nicht ab-

schliessend – das Vorsorgeprinzip.20 Die PW beeinflussen die Raumplanung, indem 

sie für die Ausscheidung oder Erschliessung von Bauzonen,21 für die Errichtung von 

ortsfesten, lärmigen Neuanlagen22 oder bei sehr umfangreichen Änderung von Altan-

lagen23 eingehalten werden müssen. 

Ergänzend kann der Bundesrat nach dem Wortlaut des Gesetzes Alarmwerte (AW) 

festlegen. Diese Werte liegen über den IGW und dienen zur Beurteilung der Dringlich-

 

17  Schrade & Loretan [18], Art. 13 N 1 f.; Griffel [16], S. 80 

18  Schrade & Loretan [18], Art. 13 N 12 

19  Vgl. Art. 23 USG 

20  Vgl. z.B. BGE 141 II 476 E. 3.3, 3.5.1; 124 II 517, E. 4b 

21  Vgl. Art. 24 USG 

22  Vgl. Art. 25 USG 

23  Vgl. z.B. BGE 141 II 483; 133 II 181 E. 7.2; Urteil BGer 1C_10/2010 vom 16.09.2010, E. 4. Vgl. zu den lärmschutz-

rechtlichen Anforderungen bei geänderten Anlagen z.B. Gossweiler [19], S. 104 f.; Alig & Schärmeli [20], S. 193 ff. 
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keit von Sanierungen. Sie sind überdies von Bedeutung als Schwelle für die Anord-

nung von passiven Schallschutzmassnahmen24 und als Obergrenze für Erleichterun-

gen von der Sanierungspflicht25 bei bestehenden ortsfesten Anlagen.26 

Die Belastungsgrenzwerte sind mittels Lärmempfindlichkeitsstufen (ES)27 mit der 

Raumplanung (Nutzungsplanung) verknüpft. Jeder Nutzungszone muss bundesrecht-

lich zwingend eine der vier ES zugeordnet werden. Jede ES hat ihre eigenen IGW, 

PW und AW.  

Die Überschreitung der IGW hat nicht nur aufseiten der lärmigen Anlagen Folgen, 

sondern kann auch das Bauen neuer Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen in der 

Umgebung von Lärmquellen verhindern oder einschränken. Gemäss Art. 22 USG dür-

fen neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur bewilligt 

werden, wenn die IGW nicht überschritten sind. Für den Fall, dass am Bau neuer Ge-

bäude ein den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung überwiegendes Interesse be-

steht, kann – mit Zustimmung einer kantonalen Behörde – eine Ausnahmebewilligung 

erteilt werden.28 

 

 

2.6 Massgebende Lärmwirkung 

Nach den Vorschriften des USG sind die IGW für Lärm «so festzulegen, dass nach 

dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte 

die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören».29 Die «Wirkungen der 

Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, 

Betagte und Schwangere», müssen dabei «berücksichtigt» werden.30 Dabei handelt 

es sich um eine Präzisierung zum Auftrag an den Bundesrat, IGW festzulegen, bzw. 

um ein Hilfskriterium.31 Die Grenze der Schädlichkeit oder Lästigkeit der Lärmimmis-

sionen wird damit dort gezogen, wo die Lärmbelastung eine erhebliche Störung im 

Wohlbefinden der betroffenen Bevölkerung verursacht.32 

Der Beurteilung der Schädlichkeit oder Lästigkeit von Lärm wird ein objektivierter Mas-

sstab der Lärmempfindlichkeit zugrunde gelegt:33 

 

24  Vgl. Art. 20 USG 

25  Vgl. Art. 17 Abs. 2 USG, relativiert in Art. 20 Abs. 1 USG 

26  Vgl. Griffel [16], S. 119 

27  Vgl. Art. 43 LSV 

28  Vgl. Art. 22 Abs. 2 USG; Art. 31 LSV; Griffel [16], S.131 ff. 

29  Art. 15 USG 

30  Vgl. Art. 13 Abs. 2 und Art. 15 USG 

31  Vgl. Griffel & Rausch [21], Art. 13 N. 2  

32  Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 22 

33  Vgl. zum Folgenden: Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 24 ff.; Schrade & Loretan [14], Art. 13 N. 16 ff.  
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• Ausgangspunkt ist die gesamte Bevölkerung; es darf keine Personengruppe 

übergangen werden, wobei naturgemäss nur Personen erfasst werden kön-

nen, welche tatsächlich Lärm ausgesetzt sind. Dabei muss auf die Repräsenta-

tivität der Untersuchung geachtet werden.34 

• Art. 13 Abs. 2 USG enthält sodann eine Vorgabe, wie innerhalb der Gesamtbe-

völkerung die unterschiedlichen Empfindlichkeiten verschiedener Personen-

gruppen bei der Festlegung der IGW zu bewerten sind. Personengruppen mit 

erhöhter Empfindlichkeit müssen berücksichtigt werden, was das ausschliessli-

che Abstellen auf die Lärmempfindlichkeit der Durchschnittsbevölkerung ver-

bietet.35 Das Schutzbedürfnis dieser Gruppen ist «relativ stärker zu gewichten 

als jenes der durchschnittlichen oder gar besonders robusten Personengrup-

pen», was etwa eine arithmetische Mittelung ausschliesst.36  

• Die heutigen IGW werden in der Rechtsliteratur mitunter kritisch kommentiert, 

weil sie Art. 13 Abs. 2 USG nicht genügend Rechnung tragen würden. So ge-

nüge es nicht, die IGW nach einem bestimmten Prozentsatz «stark Belästig-

ter» auszurichten, sondern es müsse zusätzlich analysiert werden, ob be-

stimmte (besonders empfindliche) Personengruppen in ihrer Bewertung signifi-

kant vom Durchschnitt abweichen.37 

• Umgekehrt ist es nicht möglich und rechtlich auch nicht geboten, die IGW so 

tief anzusetzen, dass sich durch Lärm unterhalb der IGW niemand gestört 

fühlt. Ein absoluter Schutz gegen jeden Lärm muss nicht gewährleistet wer-

den.38 Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht kein An-

spruch auf absolute Ruhe. Untergeordnete Störungen bleiben unberücksich-

tigt, weil menschliche Aktivitäten in der Regel mit Geräuschemissionen verbun-

den sind, die auf andere Menschen einwirken und insofern ein Toleranzspiel-

raum bleiben muss, in welchem Lärmbelästigungen hinzunehmen sind.39 

Die Lärmempfindlichkeit der Bevölkerung bzw. die Störung im Wohlbefinden werden 

nach dem «Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung» beurteilt. Daraus folgt, dass 

die Beurteilung, wieweit der Lärm die betroffene Bevölkerung stört, möglichst nach 

anerkannten wissenschaftlichen Methoden zu erfolgen hat. Stehen diese nicht zur 

Verfügung oder ergeben sich Lücken, Unstimmigkeiten oder Unklarheiten, darf statt-

dessen oder ergänzend auf die Erfahrung von Fachleuten abgestellt werden. Differen-

 

34  Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 17 ff.  

35  Vgl. Art. 13 Abs. 2 USG; Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 25; Schrade & Loretan [14], Art. 13 N. 4 und N. 19 

36  Innerhalb dieser Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit ist wiederum ein objektivierter Massstab anzuwen-

den und zumindest auf das durchschnittliche Schutzbedürfnis dieser Gruppe abzustellen (vgl. Schrade & Loretan 

[18], Art. 13 N. 19). 

37  Vgl. Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 24 [18] 

38  Vgl. Botschaft USG 1979, BBl 1979 III S. 794 

39  Vgl. Botschaft USG 1979, BBl 1979 III S. 794; Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 23  
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ziert ausgestaltete Belastungsgrenzwerte, die alle massgeblichen Lärmwirkungen be-

rücksichtigen, lassen sich meistens nicht in jedem Punkt auf wissenschaftliche Unter-

suchungen abstützen.40 

Der rechtliche Begriff der «erheblichen Störung» wird in der Lärmwirkungsforschung 

häufig mit «starke Belästigung» umschrieben. Die Rechtslehre und die Rechtspre-

chung verweisen zur Konkretisierung dieses unbestimmten Rechtsbegriffs jeweils auf 

die Überlegungen im Zuge der erstmaligen Festlegung der IGW. Danach seien die 

IGW so festgelegt worden, dass sich bei der entsprechenden Lärmbelastung nicht 

mehr als 15 bis 25 % der betroffenen Personen als «stark belästigt» bezeichneten.41 

Unterhalb dieser Erheblichkeitsschwelle nimmt das Gesetz eine gewisse Störung der 

Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden von vornherein in Kauf.42 

Nach dem umweltrechtlichen Ganzheitlichkeitsprinzip müssen Einwirkungen sowohl 

einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken beurteilt werden.43 

IGW sollen daher die Beurteilung der Gesamtbelastung ermöglichen. Unter diesem 

Blickwinkel muss die gesamte Lärmbelastung berücksichtigt werden, die am Einwir-

kungsort unabhängig von der Art der verursachenden Anlagen (Lärmarten) wahrge-

nommen wird.44 Damit soll Kombinationswirkungen Rechnung getragen werden. Al-

lerdings fehlen dazu häufig belastbare Grundlagen, um solche Effekte bei gleicharti-

gen (mehrere Lärmquellen/-arten) oder sogar verschiedenartigen Einwirkungen (z.B. 

Lärm- und Luftbelastungen) im Rahmen der Festsetzung von IGW erfassen zu kön-

nen.45 Immerhin hält Art. 40 Abs. 2 LSV im Sinne der Ganzheitlichkeit fest, dass die 

Belastungsgrenzwerte auch überschritten sind, wenn die Summe gleichartiger Lärm-

immissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, diese überschreitet. 

 

 

2.7 Geltungsbereich und Ermittlungsort der Lärmbelastung 

Nach dem Schutzziel des USG müssen IGW überall dort gelten, wo Schutzobjekte 

von Immissionen betroffen werden.46 Das Gesetz enthält allerdings keine ausdrückli-

che Regelung des massgebenden Geltungsbereichs bzw. Ermittlungsorts; zu beach-

ten sind aber die Vorschriften, welche auf die Grenzwerte Bezug nehmen (v.a. Art. 20 

bis 22, Art. 24 und 25 USG).  

 

40  Vgl. Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 27  

41  Vgl. z.B. BGE 126 II 522 E. 42 S. 575; Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 24; Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 26 halten 

jedoch fest, dass der Anteil der stark durch Lärm gestörten Personen bei 20–30 % gehalten worden sei. 

42  Vgl. Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 14  

43  Art. 8 USG; Griffel [16], S. 44  

44  Vgl. Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 29  

45  Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 29; Griffel [16], S. 44; Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 14a; vgl. auch BGE 121 I 334 

E. 11/b/aa 

46  Schrade & Loretan [18], Art. 13 N. 14b  
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Der Geltungsbereich wird erst auf Verordnungsstufe konkret bestimmt. Nach Art. 41 

LSV gelten die Belastungsgrenzwerte (also sowohl IGW als auch PW und AW) bei 

überbauten Gebieten bei den Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen.47 In noch 

nicht überbauten Bauzonen gelten sie, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Ge-

bäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen und generell im nicht 

überbauten Gebiet von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis (gemeint sind Zo-

nen denen die Empfindlichkeitsstufe I gemäss Art. 43 Abs. 1 Bst. a LSV zugewiesen 

ist). Belastungsgrenzwerte müssen nur dort eingehalten werden, wo sie nach Art. 41 

LSV gelten.48 

Die Lärmimmissionen sind im bereits überbauten Gebiet in der Mitte der offenen Fens-

ter lärmempfindlicher Räume zu ermitteln; Fluglärmimmissionen können auch in der 

Nähe der Gebäude ermittelt werden. In noch nicht überbauten Bauzonen erfolgt die 

Ermittlung dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindli-

chen Räumen erstellt werden dürfen.49  

Die zulässige Lärmbelastung ist somit genau betrachtet diejenige, welche auf das 

bzw. am Gebäude einwirkt. Durch die Festlegung der Mitte des offenen Fensters als 

Ermittlungsort sollen nicht nur die Gebäude bzw. die Innenräume bei offenen Fenstern 

vor über dem IGW liegendem Lärm geschützt werden, sondern indirekt auch die un-

mittelbare Umgebung (Balkone, Terrassen, Vorgärten etc.) als Orte, wo sich Men-

schen längere Zeit aufhalten und dem Lärm ausgesetzt sind.50 

In zeitlicher Hinsicht unterscheiden (erst) die Anhänge der LSV zwischen Tag- und 

Nachtgrenzwerten, wobei dort je nach Lärmart spezifisch auch die Tages- und Nacht-

dauer definiert werden. Die (damalige) Kommission sah aus Praktikabilitätsgründen 

von der ursprünglich vorgeschlagenen Dreiteilung in Tag-, Abend- und Nachstunden 

ab.51 Das Bundesgericht hielt in diesem Zusammenhang fest, dass im Rahmen einer 

einzelfallweisen Beurteilung von Lärm dem erhöhten Erholungsbedürfnis der Bevöl-

kerung am Abend durchaus Rechnung getragen werden dürfe.52 

 

47  Die lärmempfindlichen Räume sind in Art. 2 Abs. 6 LSV definiert: Räume in Wohnungen, ausgenommen Küchen 

ohne Wohnanteil, Sanitärräume und Abstellräume, sowie Räume in Betrieben, in denen sich Personen regelmäs-

sig während längerer Zeit aufhalten. Ausgenommen sind Räume für die Nutztierhaltung und Räume mit erhebli-

chem Betriebslärm. 

48  Gossweiler [19], Rz. 139 

49  Art. 39 Abs. 1 und 3 LSV. Im nicht überbauten Gebiet von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis werden die 

Lärmimmissionen 1,5 Meter über dem Boden ermittelt (vgl. Art. 39 Abs. 2 LSV). 

50  Vgl. BGE 142 II 100; Zäch & Wolf [1], USG-Kommentar, Art. 15 N. 38; A. Schrade (im Auftrag der EKLB): Ratio 

legis des Orts zur Ermittlung von Lärmimmissionen bei Gebäuden (https://https://www.eklb.admin.ch/de/dokumen-

tation/berichte/).  

51  Vgl. Griffel & Rausch [21], Art. 15 N. 21 

52  Urteil BGer 1A.139/2002 vom 5.3.3003, E. 4.1 

https://www.eklb.admin.ch/de/dokumentation/berichte/
https://www.eklb.admin.ch/de/dokumentation/berichte/
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2.8 Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe 

Wie aus den vorhergehenden Kapiteln deutlich wurde, sind die rechtlichen Vorgaben 

zur konkreten Festlegung der IGW relativ offen und dementsprechend auslegungsbe-

dürftig. Die gesetzlichen Regelungen sind von z.T. unbestimmten Rechtsbegriffen ge-

prägt («Wohlbefinden», «Bevölkerung», «nicht erheblich gestört», um nur einige zu 

nennen). Dadurch ergibt sich ein gewisser Interpretationsspielraum, welcher im Sinne 

des Schutzziels bzw. des Zwecks des Lärmschutzes sowie nach dem aktuellen Stand 

der Wissenschaft oder der Erfahrung zu konkretisieren ist, was nachfolgend gesche-

hen soll. Dabei gilt es, die im Recht verwendeten Begriffe «Schädlichkeit und Lästig-

keit», «Wissenschaft und Erfahrung», «Wohlbefinden» sowie «Bevölkerung» etc. so 

auszulegen, dass damit dem materiellen Gehalt von Art. 15 USG und den anderen 

relevanten Normen im USG Rechnung getragen wird. 

 

2.8.1 Schädlichkeit und Lästigkeit (Art. 74 BV, Art. 1 und 13 USG) 

Für diesen Bericht wird bezüglich der Begriffe «schädlich» und «lästig» von folgendem 

Verständnis ausgegangen: 

• Schädliche Einwirkungen greifen die Gesundheit (im Folgenden "somatisch-

medizinische und psychische Gesundheit") des Menschen an oder verursa-

chen einen Schaden an der natürlichen Umwelt, unabhängig davon, ob sie als 

lästig oder störend wahrgenommen werden. 

• Lästige Einwirkungen beeinträchtigen den Menschen in seinem Dasein und in 

seiner Lebensqualität, auch wenn solche Einwirkungen nicht notwendigerweise 

manifeste Krankheitsfolgen nach sich ziehen. 

Schädliche oder lästige Einwirkungen können also nicht nur physischer Art, sondern 

beispielsweise auch sozialer Art sein. Diesem Umstand trägt die WHO-Definition von 

Gesundheit [22] Rechnung, die hier übernommen wird.53 Schädliche oder lästige Lär-

mimmissionen liegen aus rechtlicher Sicht vor, wenn Einwirkungen des Lärms direkte 

Nachteile für die somatisch-medizinische oder psychische Gesundheit (z.B. Gehör-

schädigung, Schlafstörungen mit ihren Folgen, Störung des Herz-Kreislauf-Systems, 

Depressionen etc.) oder für das geistige oder soziale Wohlbefinden zur Folge haben, 

wie beispielsweise Störungen der Ruhe und Erholung, die Beeinträchtigung der Kom-

munikation oder die Störung der Konzentration bei geistigen Arbeiten.54 

 

 

53  Gemäss WHO-Verfassung von 1946: «Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.» 

54  Zäch & Wolf [1], Art. 15 N. 16 ff.  
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2.8.2 Wissenschaft und Erfahrung (Art. 15 USG) 

Grenzwerte – insbesondere der IGW – müssen auf einem belegten Zusammenhang 

zwischen einer bestimmten akustischen Belastung und einer subjektiv wahrgenom-

menen Störung oder Belästigung oder einer objektiv nachweisbaren Gesundheitsein-

wirkung beruhen, bei dessen Erreichen eine «erhebliche Störung der Bevölkerung in 

ihrem Wohlbefinden» anzunehmen ist. Der Zusammenhang kann mit wissenschaftli-

chen Methoden ermittelt werden. Die Kommission lässt aber auch die Erfahrung von 

Fachleuten als Grundlage zu, v.a. in Fällen, wo systematisch erhobene Daten und 

Auswertungen fehlen. 

Das Gebot einer wissenschaftlichen Vorgehensweise bei der Begründung von Grenz-

werten ist unbestritten. Die massgebliche Lärmwirkung ist deshalb durch repräsenta-

tive Bevölkerungsbefragungen und durch andere Ermittlungen (z.B. umweltepidemio-

logische Studien) in Erfahrung zu bringen. 

Bei der Festlegung der IGW ist der jeweilige Stand der Wissenschaft oder Erfahrung 

massgebend. Dies erfordert im Grundsatz auch eine periodische Überprüfung und 

evtl. Anpassung der Grenzwerte, wenn es ernstzunehmende Gründe gibt, dass diese 

nicht mehr dem aktuellen Wissens- bzw. Erfahrungsstand entsprechen. 

 

2.8.3 Wohlbefinden (Art. 15 USG) 

Das Wohlbefinden der Bevölkerung umfasst das psychische, physische und soziale 

Wohlbefinden des Menschen als Grundlage für seine ungestörte Entfaltung, Leis-

tungsfähigkeit und Lebensfreude und bedeutet keineswegs nur das Fehlen von Krank-

heit und Gebrechen (vgl. Fussnote 53). Weil die Störung des Wohlbefindens somit 

sowohl die gesundheitliche Schädigung im engen medizinischen Sinn als auch die 

(blosse) Belästigung umfasst, sind IGW so festzulegen, dass sichergestellt ist, dass 

vor beidem – gesundheitliche Schädigungen und Belästigungen – geschützt wird. 

Dabei sind allerdings nur erhebliche Störungen im Wohlbefinden der Bevölkerung 

massgebend, und es besteht daher ein Toleranzrahmen, in dem gewisse Störungen 

bzw. Belästigungen hingenommen werden müssen. Welche Störungen des Wohlbe-

findens aus Sicht der Kommission als erheblich gelten, wird in Kapitel 3.5 für verschie-

dene gesundheitliche Auswirkungen erörtert. 

 

2.8.4 Bevölkerung (vs. Individuum) (Art. 15 USG) 

Die Bundesverfassung (BV) schreibt vor, dass der Bund Vorschriften über den Schutz 

des Menschen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen erlässt (Art. 74 BV). Auch 

in Art. 1 Abs. 1 USG wird der Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen u.a. 
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auf Menschen bezogen.55 Während bei den Kriterien zur Festlegung der Immissions-

grenzwerte für Luftverunreinigung in Art. 14 USG ebenfalls der Begriff «Menschen» 

verwendet wird, wird bei den Festlegungskriterien der Lärm-Immissionsgrenzwerte in 

Art. 15 USG auf die «Bevölkerung» Bezug genommen.56 Damit stellt sich die Frage, 

ob der Lärmschutz so ausgestaltet werden soll oder kann, dass die Bevölkerung im 

Durchschnitt den angestrebten Schutz geniesst, oder ob jeder einzelne Mensch als 

Individuum grundsätzlich ein Mindestmass an Schutz zugute hat. Im ersten Fall wäre 

es möglich, dass ein gewisser Anteil Menschen besser geschützt wird als ein anderer 

Anteil, der angestrebte Schutz der Bevölkerung – im Durchschnitt – aber trotzdem 

erreicht würde.57 Eine Interpretation der gesetzlichen Grundlagen (z.B. «Schutz des 

Menschen» [Art. 74 Abs. 1 BV] statt «der Bevölkerung», «Gesetz soll Menschen […] 

schützen» [Art. 1 Abs. 1 USG] und nicht «die Bevölkerung», Schutz von einzelnen 

Personengruppen [Art. 13 Abs. 2 USG]) lässt aber den Schluss zu, dass der Schutz 

vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen individuell zu verstehen ist, und alle Men-

schen Anspruch auf das gleiche Mindestmass an Schutz haben. Auf welcher Höhe 

dieser Schutz, bzw. ein entsprechender Grenzwert, anzusetzen ist, wird jedoch aus-

gehend von einem Durchschnittsmenschen bzw. eben der Durchschnitts-Bevölkerung 

festzulegen sein. 

 

 

55  «Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schäd-

liche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische 

Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.» 

56 «Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissen-

schaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht er-

heblich stören.» 

57  Dies ist z.B. beim «Zürcher Fluglärm-Index» (ZFI) der Fall, wo die Anzahl «Erheblich belästigter und schlafgestörter 

Personen» zu einem Index addiert und dieser Index mit einem Richtwert verglichen wird. Auch wenn dieser Index 

unterhalb des festgelegten Richtwerts liegt, kann einem Teil der Bevölkerung eine wesentlich höhere Belastung 

(z.B. durch Kanalisierung des Flugverkehrs) zugemutet werden. 



Grenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm Kapitel 3 – Ermittlung von generischen Grenzwerten 

 - 25 - 

 

3 Ermittlung von generischen Grenzwerten in den Belastungs-

massen Lden und Lnight 

Ein zentrales Instrument für die Bestimmung von Grenzwerten sind die in empirischen 

Studien ermittelten sog. Expositions-Wirkungsbeziehungen. Solche stellen eine quan-

titative Beziehung her zwischen der akustischen Belastung durch Lärm (hier ausge-

drückt in den Belastungsmassen Lden und Lnight) und der dadurch hervorgerufenen un-

erwünschten Wirkung. Expositions-Wirkungsbeziehungen werden in Originalstudien 

oder auch in Meta-Analysen mit statistischen Verfahren ermittelt und können in der 

Regel als Expositions-Wirkungs-Funktionen mathematisch formalisiert werden. Mittels 

vorab festgelegter Kriterien (z.B. «Ausmass der maximal akzeptierbaren Lärm-Beläs-

tigung» oder «maximal zulässiges Risiko für Herzinfarkt») lassen sich daraus Grenz-

werte bestimmen. Bei der Festlegung dieser Kriterien standen die IGW im Fokus. 

Für die Ermittlung von generischen Grenzwerten entschied sich die Kommission für 

ein systematisches, möglichst nicht von Wertungen geleitetes Vorgehen. Das in die-

sem ersten Teil angewendete Verfahren zur Grenzwertfindung stützt sich hauptsäch-

lich auf die Methodologie der WHO bei der Entwicklung der Environmental Noise Gui-

delines [10] ab, wurde jedoch in einigen Punkten angepasst. 

Die einzelnen Schritte zur Festlegung von generischen Grenzwerten in den Belas-

tungsmassen Lden und Lnight waren die Folgenden: 

Schritt 1:  Bestimmung von gesundheitsrelevanten Wirkungen der Lärmbelastung 

(im Folgenden «Endpunkte» genannt), welche begrenzt werden sollen 

(z.B. Belästigung, Schlafstörungen, Herzinfarktrisiko, Risiko für kardi-

ovaskuläre Erkrankungen etc.). 

Schritt 2: Ermittlung von Gewichtungsfaktoren (Disability Weights, DWs) für die in 

Schritt 1 festgelegten Wirkungen. DWs dienen der Charakterisierung 

des Schweregrads von Krankheiten und Gebrechen. Sie erlauben da-

mit eine Gewichtung der Endpunkte. 

Schritt 3: Definition von Mindestanforderungen an die Qualität der wissenschaftli-

chen Studien, welche für die Bestimmung generischer Grenzwerte 

massgeblich sind. 

Schritt 4: Festlegung je Lärmart, welche Originalstudien oder Meta-Analysen zu 

den Belastungsmassen Lden und Lnight den Kriterien aus Schritt 3 genü-

gen. 

Schritt 5: Festlegung von akzeptierbaren Risiken je Endpunkt unter Berücksichti-

gung des jeweiligen DW. 

Schritt 6: Ermittlung von Expositions-Wirkungsbeziehungen je Endpunkt und Ab-

leitung von Endpunkt-bezogenen Schwellenwerten der Lärmbelastung 

unter Berücksichtigung des jeweils akzeptierbaren Risikos. 
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Schritt 7: Festlegung von Lärmart-bezogenen generischen Grenzwerten (Stras-

sen-, Eisenbahn-, Fluglärm) für den Lden und den Lnight auf Grundlage 

der in Schritt 6 ermittelten Endpunkt-bezogenen Schwellenwerte. 

 

Die konkrete Umsetzung der einzelnen Schritte mit dem Ziel der Festlegung generi-

scher Grenzwerte für jeweils den Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm wird in den fol-

genden Kapiteln 3.1 bis 3.7 beschrieben. 

 

 

3.1 Schritt 1: Festlegung von gesundheitsrelevanten Wirkungen 

In diesem Schritt wird dargelegt, welche gesundheitlichen Folgen der Belastung durch 

Lärm als relevant erachtet werden, um auf Grundlage entsprechender Expositions-

Wirkungsbeziehungen Grenzwerte zu empfehlen. Unter «gesundheitlichen Folgen» 

werden hierbei nicht nur medizinisch diagnostizierte physische oder psychische Er-

krankungen (z.B. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes, Depression) und Todesfälle 

verstanden, sondern, in Übereinstimmung mit der WHO-Definition von Gesundheit, 

auch Beeinträchtigungen des geistigen und sozialen Wohlergehens, worunter insbe-

sondere auch die blosse Belästigung durch Lärm fällt. 

Das bisher in der Schweiz angewendete Vorgehen zur Grenzwertsetzung ging von 

der Annahme aus, dass am Tag die Belästigung und in der Nacht die Störung des 

Schlafes als repräsentativ für alle anderen allenfalls auftretenden gesundheitsabträg-

lichen Lärmeffekte stehen und dass der Schutz vor diesen Haupteffekten auch vor 

anderen Gesundheitsauswirkungen des Lärms schützt. Zum Beispiel ging man bis-

lang davon aus, dass am Tag somatisch-medizinische oder psychische gesundheitli-

che Effekte durch Lärm in der Regel nur auftreten können, wenn auch eine durch die-

sen Lärm hervorgerufene Lärmbelästigung beobachtet wird. In der Folge betrachtete 

man Belästigung als die massgebende Lärmwirkung [1]. Die im Hinblick auf die Grenz-

wertsetzung relevante Frage ist indes, ob diese Annahme auch heute noch gerecht-

fertigt ist oder ob somatisch-medizinische Effekte schon bei tieferen Pegeln auftreten 

können als es Belästigungen tun. Verschiedene Studien bestätigen mittlerweile, dass 

Lärmwirkungen auch bei Personen auftreten, welche sich nicht belästigt fühlen. 

Empirische Hinweise für gesundheitsrelevante Auswirkungen der Lärmbelastung be-

stehen für folgende Endpunkte [mit beispielhaften Literatur-Referenzen]: 

• Lärmbelästigung [13, 23] 

• Schlafstörungen (z.B. Ein- und Durchschlafstörungen, Aufwachreaktionen, selbst-

berichtete lärminduzierte Schlafstörungen) [14, 24] 

• Kardiovaskuläre Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck, ischämische Herzkrankheit 

[IHD, von engl. Ischaemic Heart Disease], Herzinfarkte, Schlaganfälle [25-28]) 
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• Kardiovaskuläre Mortalität [29-31] 

• Metabolische und Stoffwechselkrankheiten und deren Vorläufer, z.B. Diabetes, 

Übergewicht, Adipositas [27, 32-34] 

• Psychische Krankheiten, z.B. Depressionen [35-37] 

• Kognitive Auswirkungen (v.a. Auswirkungen auf das Lernverhalten bei Kindern) 

[38-40] 

• Subklinische Symptome wie erhöhte arterielle Gefässsteifigkeit [41], erhöhte Blut-

zuckerwerte [42], erhöhter Blutdruck [43], sowie Endotheliale Dysfunktion [44] 

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren weitere Endpunkte untersucht wer-

den. So gibt es auch schon einzelne, allerdings nicht gesicherte Hinweise zu Atem-

wegs- und Krebserkrankungen im Zusammenhang mit Lärm. 

Für die nachfolgend aufgeführten Wirkungskategorien konnten ausreichende empiri-

sche Grundlagen identifiziert werden: 

a)  Belästigung 

b)  Selbstberichtete lärminduzierte Schlafstörungen 

c)  Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (inkl. dadurch hervorgerufener Todes-

fälle) und Diabetes 

Diese Wirkungskategorien werden als relevant erachtet, um Grenzwerte für den 

Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens zu bestimmen. Auf sie wird in den 

folgenden Kapiteln näher eingegangen. 

 

3.1.1 Belästigung 

Unter dem Begriff «Belästigung» werden Reaktionen auf Einwirkungen des Lärms 

subsummiert, die das seelische Wohlbefinden, Erholung und Entspannung, Arbeits- 

und Konzentrationsfähigkeit sowie Kommunikation und soziale Interaktion beeinträch-

tigen können. Lärmbelästigung kann als «eine Mischung aus leichtem Ärger darüber, 

dass man etwas hören muss, was man nicht hören will, dass man bei einer Tätigkeit 

gestört wird und dass man gegenüber der Quelle relativ machtlos ist» definiert werden 

[45]. Lärmbelästigung kann somit als Lärmwirkung verstanden werden, die zwar nicht 

demonstrierbar pathogen (Krankheiten verursachend) ist, das Wohlbefinden einer 

Person aber dennoch beeinträchtigt. 

Lärmbelästigung ist ein vergleichsweise umfassender Indikator der als negativ erleb-

ten Schallwirkung und korreliert vergleichsweise gut mit dem energieäquivalenten 

Dauerschallpegel (Leq) [46].  

Es hat sich in der Lärmwirkungsforschung zu einem Standard entwickelt, die Belästi-

gung durch Lärm in Befragungen mit einer mehrstufigen Skala zu erheben und den 
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Anteil derjenigen Personen, welche die oberen Stufen einer mündlich oder schriftlich 

präsentierten Belästigungsskala angeben, als «stark Belästigte» (HA, für «highly an-

noyed») auszuweisen, z.B. mittels der sog. ICBEN-Skalen [47] (siehe Abbildung 1). 

Nach gängiger Auffassung ist eine Person dann stark gestört oder belästigt (d.h. 

«HA»), wenn sie in Befragungen auf einer numerischen 11-Punkte-Belästigungsskala 

(mit den Werten 0–10) den Wert 8, 9 oder 10 oder die beiden obersten Skalenwerte 

(«stark» und «äusserst» [… gestört oder belästigt]) auf der 5-Punkte-ICBEN-Skala 

[47] angibt, wobei in den bisherigen Grenzwert-relevanten Schweizer Lärmwirkungs-

studien [48-54] fast immer die 11-Punkte-Skala zur Anwendung kam. 

 

Abbildung 1: Numerische 11-Punkte- und verbale 5-Punkte-ICBEN-Skala mit dazugehöriger Belästi-

gungs-Frage gemäss [47]. Personen, die eine der oberen drei numerischen Kategorien auf der 11-

Punkte-Skala oder eine der beiden obersten Verbalmarken auf der 5-Punkte-Skala ankreuzen, gelten 

nach gängiger Konvention als «stark belästigt» («highly annoyed» bzw. «HA»). 

 

In Übereinstimmung mit der breiten WHO-Definition für Gesundheit wurde beschlos-

sen, den Endpunkt Belästigung zu berücksichtigen und den Prozentsatz der stark 

Belästigten (%HA) als Indikator für Lärmwirkungen zu betrachten. 

 

3.1.2 Schlafstörungen 

Schlaf spielt eine elementare Rolle bei der Erholung und ist eine notwendige Voraus-

setzung für den langfristigen Erhalt der Gesundheit. Schlaf fördert die neuronale 

Plastizität und hält die kognitive Leistungsfähigkeit aufrecht, ist wesentlich beteiligt 

überhaupt

nicht

etwas mittel stark äusserst

= highly annoyed (HA)

Wenn Sie einmal an die letzten 12 Monate bei Ihnen denken, wie stark haben 

Sie sich durch <Lärmart> insgesamt gestört oder belästigt gefühlt? 

= highly annoyed (HA)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

äusserst

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

überhaupt nicht

Wenn Sie an die letzten 12 Monate bei Ihnen denken, welche Zahl zwischen 0 

und 10 gibt am besten an, wie stark Sie sich durch Lärm von <Lärmart> 

insgesamt gestört oder belästigt fühlten?
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bei der Gedächtniskonsolidierung und Stimmungsregulierung und spielt eine wich-

tige Rolle bei physiologischen Prozessen, etwa dem Stoffwechsel, der Appetitregula-

tion oder der Immun- und Hormonfunktion [55].  

Während im Schlaf optische Reize durch den Lidschluss weitgehend ausgeschlos-

sen werden können, wird das Gehör nur wenig eingeschränkt. Durch Lärm wird so-

mit der Schlaf sowohl quantitativ als auch qualitativ beeinträchtigt. Lärminduzierte 

Schlafstörungen können mit einer Reihe von Indikatoren beschrieben werden. Bei 

der gesundheitlichen Bewertung von Störungen des Schlafes durch Lärm wurden 

bislang den Arousal (kurzzeitige Aktvierungserhöhungen des EEG), den (EEG-)Auf-

wachreaktionen, der Verweildauer in den einzelnen Schlafstadien sowie der selbst-

berichteten Bewertung der Schlafqualität (z.B. mittels Fragebogen58) eine wichtige 

Rolle zugewiesen. Neben Fragebogenerhebungen zur Bestimmung des Prozentsat-

zes der stark Schlafgestörten (engl. «highly sleep disturbed» bzw. «HSD») kommen 

auch objektiv ermittelte Indikatoren nächtlicher Störungen (z.B. durch polysomnogra-

fische Ableitungen) oder sog. signalisierte Aufwachreaktionen zur Anwendung.  

Die Ermittlung von repräsentativen und breit anwendbaren Expositions-Wirkungsbe-

ziehungen gestaltet sich bei den sog. objektiven Erhebungsmethoden (z.B. EEG-

Aufwachreaktionen, gemessen mit Polysomnografie) schwieriger als bei Erhebungen 

des selbstberichtet gestörten Schlafs. Studien über die physiologischen Auswirkun-

gen von Lärm auf den Schlaf und insbesondere polysomnografische Untersuchun-

gen sind komplex und ressourcenintensiv und umfassen daher immer nur eine ge-

ringe Anzahl von Versuchspersonen, die zudem oft gesunde junge Freiwillige, also 

nicht repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung, sind (siehe z.B. [56]). Diese Wir-

kungen sind daher auch ungeeignet für die Bestimmung eines generischen Nacht-

grenzwerts. Aus den genannten Gründen wurden für diesen Bericht nur Studien über 

selbstberichtete Schlafstörungen berücksichtigt und der Prozentsatz der selbstbe-

richtet stark Schlafgestörten (%HSD) als Indikator für Lärmwirkungen auf den 

Schlaf beigezogen. 

 

3.1.3 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, kardiometabolische Mortalität, 

Diabetes 

Gemäss einer Vielzahl epidemiologischer Untersuchungen kann eine andauernde 

hohe Lärmbelastung manifeste somatisch-medizinische oder psychische Auswirkun-

gen im Sinne chronischer Erkrankungen bis hin zu Todesfällen zur Folge haben. Von 

diesen Auswirkungen wurden in der Lärm-Epidemiologie bisher vor allem kardiovas-

kuläre sowie den Metabolismus betreffende Erkrankungen untersucht [27]. Zu den 

Hauptursachen langfristiger Auswirkungen des Lärms gehören ganz allgemein die 

 

58  Meist wird auch hierzu eine entsprechend sprachlich leicht angepasste ICBEN-Skala benutzt, z.B. wie in [14]. 
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chronisch wiederholte Stimulation des sympathischen Nervensystems, was z.B. arte-

rielle Blutdruckerhöhungen durch Vasokonstriktion oder Herzratenanstiege zur Folge 

hat, sowie eine Überaktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-

Achse (HPA-Achse) mit der potenziellen Folge hormoneller Störungen und entspre-

chenden Auswirkungen auf den Metabolismus und das Immunsystem. Diese Auswir-

kungen können generell als stressbedingt betrachtet werden. Grundsätzlich treten die 

genannten Reaktionen auch im Schlaf auf, und es wird vermutet, dass der Nachtzeit-

raum möglicherweise sogar die wichtigere Zeitperiode für die Entstehung langfristiger 

Lärmwirkungen sein könnte, als der Tag [57]. Obwohl die Mechanismen der chroni-

schen Auswirkungen von Lärm auf das Herz-Kreislauf- und das Stoffwechselsystem 

noch nicht vollständig verstanden sind, gibt es mehrere plausible Ursache-Wirkungs-

Ketten, die in der einschlägigen Literatur [58-60] beschrieben sind. 

Für die drei Endpunkte kardiovaskuläre Mortalität, ischämische Herzkrankheit 

(IHD) sowie Diabetes besteht heute gut gesicherte empirische Evidenz für einen Zu-

sammenhang mit Lärmbelastung. Die Kommission beschloss daher, diese drei End-

punkte bei der Grenzwertsetzung zu berücksichtigen. 

 

3.1.4 Zusammenfassung 

Die für die Grenzwertfindung berücksichtigten Wirkungen bzw. konkreten Endpunkte 

sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1:  Für die Herleitung von generischen Grenzwerten berücksichtigte Wirkungen 

bzw. Endpunkte 

Massgebliche 

Zeitperiode(n) 

Gesundheitsrelevante 

Wirkung / Endpunkt 

Erhebungsmethode Bemerkungen 

24h- oder 16h-

Tag 

Lärm-Belästigung (%HA) Selbstberichtet und er-

mittelt anhand von 

ICBEN-Skalen 

Grosse Teile der Bevöl-

kerung betroffen, gute 

empirische Grundlagen, 

Daten aus der Schweiz 

vorhanden 

8h-Nacht Lärminduzierte Schlafstö-

rungen (%HSD) 

Selbstberichtet und er-

mittelt anhand von Ska-

len 

Grosse Teile der Bevöl-

kerung betroffen, gute 

empirische Grundlagen, 

Daten aus der Schweiz 

vorhanden 

24h-Tag Kardiovaskulärer Todes-

fall, Herzinfarkt-Todesfall 

Todesursachenstatistik 

oder Kohortenstudie 

Hohe Objektivität, 

schwerwiegender Effekt, 

Daten aus der ganzen 

Schweiz vorhanden 

Ischämische Herzkrank-

heit (IHD) 

Klinisch diagnostiziert, 

Kohorten- oder Quer-

schnittstudie 

Hohe Objektivität, 

schwerwiegender Effekt, 

am besten gesicherte 

Evidenz aller kardiovas-

kulären Endpunkte, viele 
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Massgebliche 

Zeitperiode(n) 

Gesundheitsrelevante 

Wirkung / Endpunkt 

Erhebungsmethode Bemerkungen 

internationale Studien 

dazu vorhanden 

Diabetes Typ 2 Klinisch diagnostiziert, 

Kohorten- oder Quer-

schnittstudien 

Hohe Objektivität, hohe 

Prävalenz in der Schweiz, 

Schweizer Daten vorhan-

den 

 

Mit auf diesen Wirkungen basierenden Grenzwerten kann das Ziel des Gesundheits-

schutzes sowie der Schutz vor Belästigungen und vor lärminduzierten Schlafstörun-

gen prinzipiell erreicht werden. Die genannten Wirkungen dürften sensitiv genug sein, 

um auch andere nicht direkt berücksichtigte, aber für die Gesundheit bedeutsame 

Auswirkungen des Lärms zu umfassen. Dazu gehören etwa Auswirkungen auf den 

Blutdruck und auf diverse sonstige physiologischen Parameter, aber auch auf die kog-

nitive Leistungsfähigkeit, psychische Gesundheit, generelle Lebensqualität etc. Diese 

Wirkungskategorien werden aus verschiedenen Gründen für die Grenzwertfindung 

nicht direkt berücksichtigt, z.B. weil die Qualität der wissenschaftlichen Grundlagen 

nicht zufriedenstellend ist, weil keine belastbaren Studien aus der Schweiz vorliegen 

oder weil eine Interpretation der infrage stehenden Lärmwirkung (z.B. Verzögerung 

beim Lesenlernen durch Umweltlärm in Schulen) im Hinblick auf eine Grenzziehung, 

was noch als akzeptierbar erscheint und was nicht, kaum möglich ist. 

 

 

3.2 Schritt 2: Ermittlung von Disability Weights (DWs) 

In der Lärmwirkungsforschung wird der Einfluss von Lärm auf eine Vielzahl von Ge-

sundheitsauswirkungen unabhängig von deren Schweregrad untersucht und quantifi-

ziert. Für die Ermittlung von Grenzwerten, die sich auf verschiedene Endpunkte ab-

stützen, sollten Wirkungen gemäss ihrem relativen Schweregrad gewichtet werden. 

Solche Gewichtungen können dann bei der Erwägung berücksichtigt werden, wie 

«streng» ein Grenzwert sein sollte, um vor unerwünschten Gesundheitsauswirkungen 

zu schützen (strenger, d.h. niedriger, bei schwerwiegenden Auswirkungen, weniger 

streng bei geringfügigen Auswirkungen), bzw. welches Risiko einer Gesundheitsaus-

wirkung noch als akzeptierbar gelten kann und welches nicht mehr. Ein solches In-

strument sind die sog. Disability Weights (DWs). Sie widerspiegeln den Schweregrad 

von Krankheiten und Behinderungen mit einer Spannweite von 0–1, wobei der Wert 0 

vollkommener Gesundheit und der Wert 1 dem Tod entspricht. So wurden gemäss 

aktueller Literatur beispielsweise das DW für einfachen Diabetes bei 0.05 [61], für das 

unipolare depressive Syndrom bei 0.4 [62] oder für Blindheit bei 0.18 [63] angesetzt. 

DWs wurden bisher vor allem für die Berechnung von Disability Adjusted Life-Years 
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(DALY) des Global Burden of Disease (GBD) der WHO59 und sich daran anlehnende 

Berechnungen, beispielsweise für die Schweiz [64], verwendet. 

Im Zusammenhang mit gesundheitsrelevanten Lärmwirkungen als Grundlage für die 

Grenzwertfestlegung sind DWs nicht einfach zu handhaben. So gibt es in der einschlä-

gigen Literatur für einige der üblicherweise untersuchten Lärmwirkungen, z.B. Blut-

hochdruck, gar keine publizierten DWs. Bezüglich des Schweregrads von lärmindu-

zierten Belästigungen und Schlafstörungen herrscht grosse Unsicherheit. Es gibt bis-

her keine systematische empirische Studie, welche DWs für Lärmbelästigung und 

Schlafstörung ermittelt hat. In den beiden bisher wichtigsten Veröffentlichungen der 

WHO im Bereich Umweltlärm der letzten zehn Jahre wurden für starke Belästigung 

(HA) ein DW von 0.02 und für starke (lärminduzierte) Schlafstörung (HSD) ein DW von 

0.07 angesetzt [10, 65]. Für bestimmte der in epidemiologischen Kohorten- oder Quer-

schnittstudien untersuchten Wirkungen, z.B. Schlaganfall oder Herzinfarkt, ist die 

Bandbreite der zugewiesenen DWs sehr gross, weil sich beispielsweise der Schwere-

grad im Verlaufe von Tagen schnell ändern kann (Beispiel: Herzinfarkt akut: 

DW = 0.432; Herzinfarkt nach drittem Tag und stabilem Kreislauf: DW = 0.074). Es ist 

an dieser Stelle also darauf hinzuweisen, dass DWs, abhängig vom Endpunkt, eine 

mehr oder weniger grosse Unsicherheit aufweisen und aus diesem Grund nur als 

grobe Richtschnur für den Vergleich der Schweregrade verschiedener Lärmauswir-

kungen beigezogen werden können. 

Tabelle A.T.1 (im Anhang A.1) zeigt für lärmwirkungsrelevante Endpunkte ermittelte 

DWs in der einschlägigen Literatur. Tabelle 2 listet die in diesem Bericht benutzten 

DW-Werte auf. 

 

Tabelle 2:  Disability Weights (DWs) für jeden untersuchten Endpunkt 

Endpunkt Disability 
Weight (DW) 

Herkunft / Referenz im Literaturverzeichnis 

HA (starke Belästigung) 0.020 Dieser Wert wird von der WHO in den neuen 
Environmental Noise Guidelines [10] verwen-
det. 

HSD (starke Schlafstörung, lärm-
induziert) 

0.070 Dieser Wert wird von der WHO in den neuen 
Environmental Noise Guidelines [10] verwen-
det. 

IHD (Ischämische Herzkrankheit) 0.405 
 

Das DW für IHD wurde von der WHO (2018) 
[10] übernommen. 

Kardiovaskuläre Mortalität 1.000 Todesfällen wird per definitionem ein DW von 
1 zugewiesen. 

Diabetes (Inzidenz) 0.049 Das DW wurde aus der Global Burden of Dise-
ase Study (2016) [61] übernommen. 

 

 

59  Siehe https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en 

https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en
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3.3 Schritt 3: Festlegung von Mindestanforderungen für die Qualität 

der berücksichtigten wissenschaftlichen Studien 

Für die Berücksichtigung der in der wissenschaftlichen Literatur dokumentierten Lärm-

wirkungs-Studien wurden die folgenden Anforderungen definiert: 

• Die in einer Studie untersuchten Endpunkte werden nur berücksichtigt, wenn 

die wissenschaftliche Evidenz für einen Zusammenhang mit Lärm gesichert 

und die Annahme eines kausalen Zusammenhangs plausibel ist. 

• Für den spezifischen Endpunkt sind belastbare Expositions-Wirkungsbezie-

hungen in der wissenschaftlichen Literatur ausreichend detailliert dokumentiert, 

entweder in Originalstudien oder Meta-Analysen. 

• Neben internationalen Studien gibt es mindestens eine qualitativ gute Studie 

aus der Schweiz, die eine Expositions-Wirkungsbeziehung des fraglichen End-

punkts beschreibt. 

• Resultate aus Schweizer Studien widersprechen nicht den Resultaten aus in-

ternationalen Meta-Analysen (und umgekehrt). 

 

 

3.4 Schritt 4: Ermittlung des Stands der Wissenschaft 

Als wichtigste Quellen für die Eruierung des Stands der Wissenschaft für die unter 

Kapitel 3.1 aufgeführten Endpunkte identifizierte die Kommission die Ergebnisse der 

SiRENE-Studie [namentlich 13, 14, 30, 33], bzw. deren Aktualisierungen [31] sowie 

die für die WHO Environmental Noise Guidelines erstellten Meta-Analysen («Evidence 

Reviews» genannt)60, darunter insbesondere jene für Belästigung [23], für Schlafstö-

rungen [24], und für ischämische Herzkrankheiten und Diabetes [27]. 

Die genannten Evidence Reviews der WHO stellen zwar eine wichtige Quelle dar, die 

aktuellsten Originalstudien – damit gemeint sind solche, die nach 2015 erschienen 

sind – sind darin jedoch noch nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die NO-

RAH-61 und die SiRENE-Studie, deren Ergebnisse alle erst nach 2015 publiziert wur-

den. Aus diesem Grund liess die Kommission die in den Evidence Reviews (nament-

lich [27]) bzw. in den Environmental Noise Guidelines aufgeführten Meta-Schätzer für 

ischämische Herzkrankheit und Diabetes aktualisieren, sodass auch neuere Studien 

(bis ca. Februar 2019) berücksichtigt sind. Als Ausgangspunkt für die Berechnungen 

der Meta-Schätzer wurden die in den WHO Evidence Reviews ermittelten Werte ver-

wendet und mit den Resultaten der nach 2014 erschienenen Studien zusammenge-

 

60  Siehe https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/WHO_reviews 

61  Noise Related Annoyance, Cognition, and Health (NORAH), grosse Deutsche Lärmwirkungsstudie (siehe 

http://www.laermstudie.de) 

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/WHO_reviews
http://www.laermstudie.de/
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legt. Die Berechnungen wurden lärmartspezifisch, d.h. separat für Strassen-, Eisen-

bahn- und Fluglärm gemacht. Die Ergebnisse dieser Aktualisierungen sind in [66] kon-

solidiert (und werden hier «WHO Review+» genannt). 

Tabelle A.T.2 (im Anhang A.1) listet pro Endpunkt und Lärmart die Literaturquellen 

auf, welche letztlich für die Bestimmung der generischen Grenzwerte verwendet wur-

den. Die aufgeführten Originalstudien bzw. Meta-Analysen beinhalten die wesentli-

chen Expositions-Wirkungsbeziehungen, aufgrund derer unter Berücksichtigung der 

im nächsten Kapitel festgelegten Kriterien für akzeptierbare Risiken generische 

Grenzwerte vorgeschlagen werden können. 

 

 

3.5 Schritt 5: Bestimmung von akzeptierbaren Risiken, die den 

Übergang zwischen unerheblichen und erheblichen Lärm-

Belastungen definieren 

Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen 

des Lärms lassen sich aufgrund ihrer Unbestimmtheit im Rahmen einer Grenzwert-

setzung nicht direkt verwenden, sondern müssen konkretisiert werden. Im Rahmen 

der Grenzwertsetzung soll zwecks Operationalisierung der «Erheblichkeit» von Stö-

rungen durch Lärm (vgl. Art. 15 USG) der Begriff des «akzeptierbaren Risikos» einge-

führt werden. Eine Störung des Wohlbefindens soll dann als erheblich gelten, wenn 

das gesellschaftlich akzeptierte Risiko, eine Schädigung oder Belästigung zu erleiden, 

überschritten wird. Für die Bestimmung des akzeptierbaren Risikos gibt es allerdings 

keine allgemeingültigen Vorgaben, und die Bandbreite akzeptierbarer Risiken durch 

physikalische oder chemische Einflüsse aus der Umwelt ist sehr gross [67]. Daneben 

gibt die Lärmforschung im Prinzip keine Antwort darauf, ab welchem Pegelwert eine 

Lärmbelastung bzw. das damit verbundene Gesundheitsrisiko nicht mehr akzeptierbar 

ist. Darüber hinaus lassen sich aus kontinuierlichen Expositions-Wirkungs-Verläufen, 

wie sie in der Epidemiologie und Belästigungsforschung typischerweise vorkommen, 

auch keine Hinweise auf Wirkungsgrenzen ableiten. Mit anderen Worten: Es gibt keine 

Pegelwerte unterhalb derer Lärmwirkungen zu 100% ausgeschlossen werden kön-

nen. 

Die von der Kommission schliesslich beschlossenen Kriterien für absolute (%HA, 

%HSD) und relative62 (IHD, kardiovaskuläre Mortalität, Diabetes) akzeptierbare Risi-

ken bedurften somit einer gut begründeten Abwägung. Hinweise zum Schweregrad 

von Endpunkten lieferten die DWs (vgl. Tabelle 2), welche als Orientierungshilfe für 

die Festlegung des jeweils akzeptierbaren Risikos Verwendung fanden. Demgemäss 

waren bei geringeren DWs höhere akzeptierbare Risiken zulässig und umgekehrt. 

 

62  Erläuterungen siehe Glossar 
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Die im Rahmen der Grenzwertsetzung als akzeptierbar erachteten Risiken wurden für 

jede Wirkungskategorie bzw. jeden Endpunkt festgelegt und sind nachfolgend be-

schrieben. 

 

3.5.1 Akzeptierbares Risiko für Belästigung (bzw. %HA) 

In Art. 15 USG wird gefordert, dass IGW für Lärm so festzulegen sind, dass nach dem 

Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb der IGW die Be-

völkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.63 

Da es de facto keine (noch so geringe) Lärmbelastung gibt, bei welcher sich gar nie-

mand gestört oder belästigt fühlt, muss ein gewisser Prozentsatz stark belästigter Per-

sonen (%HA) in Kauf genommen werden.  

In den bereits erwähnten Environmental Noise Guidelines [10] geht die WHO davon 

aus, dass die kritische Schwelle für %HA bei demjenigen Lärmpegel liegt, bei dessen 

Überschreitung die WHO Guideline Development Group (GDG)64 gesichert davon 

ausgeht, dass ein erhöhtes Risiko für gesundheitsschädliche Auswirkungen besteht 

(«[...] noise exposure level above which the GDG is confident that there is an increa-

sed risk of adverse health effects.»). Die GDG definierte diese Schwelle bei einer Lden-

Belastung, bei welcher sich 10 % der Befragten stark gestört oder belästigt fühlen. 

Bisher wurde in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, namentlich Deutschland, 

der akzeptierbare Prozentsatz stark Belästigter in einem Bereich zwischen 15 und 

30 % verortet [1, 68, 69].  

Die meisten bisherigen in der LSV definierten Immissionsgrenzwerte (IGW ES II) ori-

entierten sich, soweit nachvollziehbar, am Kriterium «25 %HA». Die genaue Herkunft 

des 25%-Kriteriums ist unklar. Im Jahr 1976 hatten die Arbeitsgruppen 1 und 2 der 

damaligen Kommission beschlossen, die «Grenzwerte 2. Art» (später IGW genannt) 

bei derjenigen Belastung festzulegen, bei welcher nicht mehr als eine «qualifizierte 

Minderheit (ca. 25 %)» stark gestört wird.65 Möglicherweise geht dieses Kriterium auf 

einen Entwurf des Vorentwurfs (VE) zum USG 1977 zurück, in welchem konkrete Kri-

terien für die Festlegung von IGW entwickelt wurden. Der VE 1977 stellte dabei grund-

sätzlich auf die Zumutbarkeit der Immissionen ab. Lärmimmissionen galten danach 

 

63  Anstelle der Untersuchung der «Störung» hat sich in den letzten Dekaden in der Lärmwirkungsforschung die Un-

tersuchung der «Belästigung» etabliert, ein Konzept, welches über das blosse «Gestörtsein» bei einer Tätigkeit 

hinausgeht und eine affektive Komponente (z.B. Ärger über den Lärmverursacher) beinhaltet. «Starke Belästi-

gung» (als affektiv-kognitives Konzept) und «erhebliche Störung» (im Sinne des Gesetzes) können aber als Aus-

druck einer gleichwertigen Gesundheits-abträglichen Lärmwirkung aufgefasst werden. Beides wird in den in der 

Forschung weitverbreiteten ICBEN-Fragen auch zusammen bzw. gleichzeitig abgefragt («gestört oder belästigt», 

siehe [47] bzw. Abbildung 1). 

64  Diese von der WHO eingesetzte Expertengruppe (GDG) definierte die wichtigsten Fragen und Prioritäten bei der 

Entwicklung der Guidelines, bewertete die verfügbare wissenschaftliche Evidenz und formulierte die Empfehlun-

gen. 

65  Arbeitspapier für die Sitzung vom 11.5.1976 der Arbeitsgruppen 1 und 2, Original nicht auffindbar, zit. nach [8] 
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als zumutbar, «wenn sich nicht mehr als ein Viertel einer repräsentativen Bevölke-

rungsgruppe unter ähnlichen Verhältnissen (Anm.: gemeint ist die Lärmbelastung) er-

heblich gestört fühlt». Keine der bisher auffindbaren Schweizer Quellen beinhaltet in-

des eine Herleitung oder Begründung, warum die kritische Schwelle bei 25 %HA an-

gesetzt wurde (und nicht etwa bei 10 oder 50 %). Die einzige empirische Untersu-

chung, die der Frage nachging, welcher Prozentsatz als kritische Schwelle zwischen 

«unerheblichen» und «erheblichen» Lärm-Belastungen in der Bevölkerung resultiert, 

stammt von Rohrmann [70]. Dieser kommt zum Schluss, dass es offenbar «naive» 

Vorstellungen darüber gibt, wie gross eine qualifizierte Minderheit sein darf, der ein 

belästigender Umweltstressor noch zugemutet werden kann. Im Mittel waren es in 

seiner eher kleinen Untersuchung 26 %. 

Aufgrund obiger Ausführungen entschloss sich die Kommission, für die maximal zu-

lässige Belästigung 25 % als %HA-Kriterium zu bestimmen, somit also das bisher 

mutmasslich in den meisten Fällen massgebliche Kriterium unverändert beizubehal-

ten. Dieses markiert einen Wert innerhalb der in der zumindest älteren Literatur ver-

tretenen Bandbreite (15–30 %) und trägt damit einer gewissen Kontinuität Rechnung. 

Der Wert liegt aber deutlich höher als das entsprechende Kriterium in den neuen WHO 

Environmental Noise Guidelines [10] (dort 10 %HA). 

 

3.5.2 Akzeptierbares Risiko für die Störung des Schlafs (bzw. %HSD) 

Da bisher die Schweizer Grenzwerte für den Nachtzeitraum nicht aufgrund eines ein-

deutig definierten %HSD-Kriteriums festgelegt wurden, gibt es keine historischen Er-

fahrungswerte, auf die man sich abstützen könnte. Für lärminduzierte selbstberichtete 

Schlafstörungen wurde 15 %HSD als akzeptierbares Risiko bestimmt. Das 15%-Kri-

terium ist strenger als das Kriterium für starke Belästigung (25 %HA). Dies ist jedoch 

begründbar durch das höhere DW für lärminduzierte Schlafstörungen (0.07 für HSD 

gegenüber 0.02 für HA, vgl. dazu Tabelle 2). Die maximal zulässigen 15 %HSD be-

deuten jedoch weniger Schutz als das von der WHO verwendete sehr niedrige Krite-

rium von 3 %HSD. Weitere Begründungen für die Wahl dieses schwächeren Schutz-

kriteriums werden in Kapitel 5.5.2 beschrieben. 

 

3.5.3 Akzeptierbares Risiko für ischämische Herzkrankheit (IHD), 

kardiovaskuläre Mortalität und Diabetes 

Im Rahmen der Sichtung und Bewertung von epidemiologischen Studien zu kardi-

ovaskulären und metabolischen Wirkungen wurden einerseits Daten zur kardiovasku-

lären Mortalität in der Schweiz [30, 31] und andererseits eine eigens für diesen Bericht 

erstellte (bereits erwähnte) Meta-Analyse zu ischämischen Herzkrankheiten (IHD) und 

Diabetes [66] («WHO Review+») berücksichtigt. Wie schon in Kapitel 1.4 ausgeführt, 
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hat sich die Kommission darauf geeinigt, akzeptierbare Risiken auf der Grundlage ei-

ner Exposition zu definieren, bei welcher ein «erhöhtes Risiko für gesundheitsschäd-

liche oder lästige Auswirkungen besteht».66 Von «erhöhtem Risiko» wird gesprochen, 

weil auch ohne Lärmbelastung ein Risiko für kardiovaskuläre Mortalität, IHD und Dia-

betes besteht. Lärmbelastungen erhöhen dieses Risiko jedoch. Die Prozentangabe 

des durch Lärmbelastung erhöhten Risikos (im Folgenden «Zusatzrisiko») beschreibt 

somit den Anteil der Erkrankungs- bzw. Todesfälle, die statistisch gesehen auf Lärm 

zurückzuführen sind. 

Als eine Art Ankerwert für akzeptierbare Zusatzrisiken wurde das von der WHO in den 

Environmental Noise Guidelines [10] als kritisch definierte Risiko für ischämische 

Herzkrankheit (IHD) von 5 % übernommen. Ausgehend davon wurden unter Berück-

sichtigung des Schweregrads des jeweiligen Endpunkts (quantifiziert anhand der 

Rangreihenfolge des entsprechenden DW gemäss Tabelle 2) die Kriterien für die an-

deren beiden Endpunkte (kardiovaskuläre Mortalität und Diabetes) festgelegt. Diese 

Festlegungen erfolgten aus Gründen der relativen Unsicherheit von DWs (siehe Kapi-

tel 3.2) aber nicht direkt numerisch proportional zur Höhe der entsprechenden DWs, 

vielmehr dienten die DWs eher als grobe Richtschnur für die Festlegung der akzep-

tierbaren Risiken. 

Die Kommission legte das akzeptierbare Risiko (präzisiert: lärminduziertes Zusatzri-

siko) für IHD bei 5 % fest und jenes für kardiovaskuläre Mortalität bei 2.5 %.67  

Metabolische Effekte des Lärms wurden bisher nirgends für eine Grenzwertempfeh-

lung beigezogen. Dies liegt sehr wahrscheinlich an bisher mangelnden empirischen 

Grundlagen für solche Effekte. Mit den Resultaten der SiRENE/SAPALDIA-Studie zur 

Diabetes-Inzidenz in der Schweiz [33] bzw. der oben genannten aufdatierten Meta-

Analyse der WHO [66] («WHO Review+») sind nun Aussagen zu Diabetes möglich. 

Die Kommission definierte als akzeptierbares Zusatzrisiko für Diabetes aufgrund der 

hohen Prävalenz dieses Endpunkts in der Bevölkerung einen Wert von 20 %. Das 

bedeutet: Beim IGW darf höchstens jeder fünfte Diabetes-Fall auf die entsprechende 

Lärmbelastung (und nicht auf andere Ursachen) zurückzuführen sein. Dieses gegen-

über kardiovaskulären Effekten höhere akzeptierbare Risiko ist durch das niedrigere 

DW begründbar. 

 

 

 

 

66  Aus diesem Grund sind die in diesem Bericht formulierten Grenzwertempfehlungen nicht als Wirkungs-Schwellen 

(d.h. sog. «lowest observed adverse effect levels» [LOAEL]) zu verstehen. 

67 Dies bedeutet, dass bei einer Person mit einer Lärm-Exposition auf Höhe des IGW das Risiko, kausal durch eben 

diesen Lärm (auf Höhe des IGW) einen tödlichen Herzinfarkt zu erleiden, höchstens 2.5 % betragen darf. D.h., nur 

einer von 40 tödlichen Herzinfarkten darf auf Höhe IGW durch Lärm als Ursache ausgelöst werden. Unterhalb des 

IGW muss das Risiko noch kleiner sein, d.h. weniger als 1 lärminduzierter Herzinfarkt auf 40. 
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3.6 Schritt 6: Ermittlung von Expositions-Wirkungsbeziehungen und 

Endpunkt-bezogenen Schwellenwerten 

Für die Berechnung des jeweils lärmartspezifischen generischen Grenzwerts im Be-

lastungsmass Lden wurden einerseits Studien bzw. Expositions-Wirkungsbeziehungen 

zur Belästigung (%HA) [13, 23] beigezogen, andererseits Studien zu kardiometaboli-

schen Wirkungen [27, 30, 31, 66]. Für die Ermittlung des Lnight-Grenzwerts wurden 

Studien über selbstberichtete Schlafstörungen [14, 24] berücksichtigt. Darüberhinaus 

wurde es als sinnvoll erachtet, die Expositions-Wirkungsfunktionen, die auf Studien 

mit dem Belastungsmass Lden [27, 30, 31, 66] basieren, auch auf die Grenzwertfindung 

für den Nachtzeitraum bzw. den Lnight anzuwenden, damit der vorgeschlagene generi-

sche Nachtgrenzwert nicht ausschliesslich auf Angaben zu selbstberichteten Schlaf-

störungen basiert. Begründet werden kann dies damit, dass lärmbedingte kardiome-

tabolische Wirkungen zweifellos auch durch die Lärmbelastung während der Nachtzeit 

verursacht werden können. 

Die aus den als relevant erachteten Studien (vgl. Kapitel 3.4) übernommenen Exposi-

tions-Wirkungsfunktionen sind in Tabelle A.T.3 (im Anhang A.1) aufgelistet. Aus den 

in dieser Tabelle enthaltenen Informationen lässt sich für jeden Endpunkt und jede 

Lärmart derjenige Pegelwert ermitteln, bei welchem das weiter oben definierte akzep-

tierbare (Zusatz-)Risiko erreicht bzw. gerade noch nicht überschritten wird. Dieser Pe-

gelwert wird im Weiteren «Endpunkt-bezogener Schwellenwert» (EBS) genannt. 

Für absolute Risiken (%HA, %HSD) sind in Tabelle A.T.3 Polynome oder logistische 

Funktionen angegeben (abhängig davon, wie die Expositions-Wirkungsfunktion in der 

Originalliteratur formalisiert war). Für solche Risiken wird der EBS bei demjenigen Pe-

gelwert bestimmt, bei welchem das akzeptierbare Risiko (also 25 %HA bzw. 

15 %HSD) erreicht bzw. gerade noch nicht überschritten wird. In Abbildung 2 wird 

beispielhaft verdeutlicht, wie aufgrund der Definition von «starker Belästigung» (highly 

annoyed) auf einer 5- bzw. 11-stufigen Belästigungsskala (links unten in der Grafik) 

und dem Kriterium «25 %HA» auf einer Expositions-Wirkungskurve (rechts oben in 

der Grafik) ein EBS abgeleitet werden kann. Die Ermittlung des EBS beim Endpunkt 

%HSD erfolgt auf ähnliche Weise. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung zur Ermittlung des Endpunkt-bezogenen Schwellenwerts 

(«EBS», rot) für den Endpunkt «starke Belästigung» (%HA) am Beispiel des Fluglärms in der SiRENE-

Studie. Dabei wird wie folgt vorgegangen: In der SiRENE-Befragung zur Belästigung durch (hier 

Flug-)Lärm wird denjenigen Personen das Ergebnis «starke Belästigung» (HA) zugewiesen, deren Ant-

wort auf der Belästigungsskala einen bestimmten Skalenwert überschreitet (mit roten Kreuzen mar-

kiert). Für jeden Pegelwert kann hernach die Anzahl stark Belästigter und folglich die Kennzahl %HA 

(Prozent stark Belästigte) ermittelt oder mittels statistischer Modellierung geschätzt werden. Aus diesen 

Informationen erhält man die Expositions-Wirkungsbeziehung (ggf. mit 95%-Konfidenzintervallgrenzen 

wie in obiger Abbildung). Auf dieser Kurve kann dann der Pegelwert abgelesen werden, bei welchem 

ein vorab definiertes Wirkungs-Kriterium (akzeptierbares Risiko, hier 25 %HA) erreicht wird. In diesem 

Beispiel liegt der EBS bei 57.21 dB (vgl. Tabelle 3, erste Zeile). 

 

Bei relativen Risiken (betrifft kardiovaskuläre Mortalität, ischämische Herzkrankheit 

sowie Diabetes) ist in Tabelle A.T.3 für jeden Endpunkt jeweils das relative Risiko (RR) 

pro 10 dB Pegelanstieg angegeben.68 Für solche Risiken wird der Endpunkt-bezogene 

Schwellenwert als derjenige Belastungswert bestimmt, bei welchem das akzeptier-

bare Zusatzrisiko69 (also 0.05 für IHD, 0.025 für kardiovaskuläre Mortalität, 0.2 für Di-

abetes) gegenüber einem Referenzpegel (mit per definitionem einem Zusatzrisiko von 

0) erreicht wird. Als Referenzpegel wird in einem lärmepidemiologischen statistischen 

Modell die niedrigste untersuchte Lärmbelastungskategorie bezeichnet (meist liegt 

diese Kategorie im Bereich von etwa 30 bis 50 dB(A)). Statistisch wird eine (kausale) 

 

68  Im Falle des Eisenbahnlärms lagen die empirischen Schätzer für das relative Risiko bei den Endpunkten IHD und 

Diabetes so niedrig bzw. legten sogar einen protektiven Effekt nahe (IHD: 1.01, Diabetes: 0.99, vgl. [66]), dass 

daraus resultierend unrealistisch hohe EBS resultiert hätten. Diese unplausiblen Risikoschätzer wurden deshalb 

für Eisenbahnlärm durch einen allgemeinen Schätzer (anhand der Daten aus [66]) ersetzt, der von einer Meta-

Analyse aller Verkehrsarten zusammen abgeleitet wurde, konkret durch 1.016 für den Endpunkt IHD und 1.076 für 

den Endpunkt Diabetes-Inzidenz. 

69  Das "Zusatzrisiko" ist definiert als RR-1 
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Wirkung der Exposition auf den jeweils untersuchten Endpunkt in dieser untersten Ka-

tegorie als null angenommen, was einem relativen Risiko von 1 bzw. einem Zusatzri-

siko von 0 entspricht. Daraus lässt sich unter Annahme von Linearität des Zusammen-

hangs zwischen Belastung und relativem Risiko der Endpunkt-bezogene Schwellen-

wert (EBS) durch folgende Gleichung70 bestimmen: 

= + 
−

akzeptierbares Zusatzrisiko
EBS  Referenzpegel 10

(RR 1)
 (1) 

wobei: 

EBS  Endpunkt-bezogener Schwellenwert [dB] 

RR Relatives Risiko pro Anstieg des Pegels um 10 dB 

 

Bei der Anwendung von Expositions-Wirkungsfunktionen, die ein relatives Risiko pro 

10 dB Zunahme des Pegels beschreiben (kardiovaskuläre Mortalität, ischämische 

Herzkrankheit, Diabetes), wurde ein Referenzpegel von 45 dB beim Lden bzw. ein Re-

ferenzpegel von 35 dB beim Lnight angenommen,71 auch wenn die Referenzpegel in 

den zugrunde liegenden Originalstudien ggf. davon abweichen. Begründet werden 

können diese Setzungen von Referenzpegeln (45 dB Lden, 35 dB Lnight) zum einen da-

mit, dass (höhere) Referenzpegel in Originalstudien oft auch nur Setzungen sind, etwa 

bedingt durch die eingeschränkte Verfügbarkeit von Expositionsdaten im niedrigen 

Belastungsbereich, und zum anderen damit, dass bei allen Lärm-Wirkungen mangels 

Hinweisen auf «natürliche Schwellen» von einem über einen weiten Belastungsbe-

reich linearen Zusammenhang ausgegangen werden kann und es mit grosser Wahr-

scheinlichkeit keine «ausreichend geringe» Exposition gibt, unterhalb derer das zu-

sätzliche Risiko den Wert 0 erreicht. 

Nachfolgende Tabelle 3 listet die anhand der festgelegten Kriterien und der Expositi-

ons-Wirkungsfunktionen aus Tabelle A.T.3 (Spalte «EWF») im Anhang ermittelten 

Endpunkt-bezogenen Schwellenwerte (EBS) für den Lden und den Lnight auf. 

 

70  Am Beispiel Strassenlärm/Diabetes/Lden ist Gleichung (1) folgendermassen zu interpretieren: Das akzeptierbare 

Zusatzrisiko des Endpunkts Diabetes beträgt 0.2. Das relative Risiko pro 10 dB Anstieg beträgt 1.11 und der Re-

ferenzpegel 45 dB(A). Der Endpunkt-bezogene Schwellenwert errechnet sich somit als 45 + (0.2 / (1.11 - 1)) × 10, 

was (abgerundet) 63 dB(A) ergibt. 

71  Im Falle des Eisenbahnlärms wurden jedoch die Referenzpegel für kardiovaskuläre Mortalität und IHD auf 40 dB(A) 

Lden (bzw. 30 dB Lnight) gesetzt, da Effekte bei diesem Pegel empirisch nachgewiesen sind [30]. 
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Tabelle 3:  Endpunkt-bezogene Schwellenwerte (EBS) für die Belastungsmasse Lden 

(obere Hälfte) und Lnight (untere Hälfte) in dB, gemäss den vorab festgelegten 

Kriterien für akzeptierbare Risiken. Hellgrün hinterlegt: selbstberichtete Wir-

kungen; hellblau hinterlegt: somatisch-medizinische Wirkungen. 

Endpunkt Ref. 
Belastungs- 
mass 

EBS 

Strasse Bahn Flug 

%HA (SiRENE) [13] Lden 67.58 65.12 57.21 

%HA (Meta-Analyse) [23] Lden 67.89 65.01 54.03 

Kardiovask. Mortalität [30, 31] Lden 54.26 53.63 54.26 

Ischämische Herzkrankheit [66] Lden 70.00 71.25 61.67 

Diabetes [66] Lden 63.18 71.32 55.00 

%HSD (SiRENE) [14] Lnight 56.88 53.74 42.07 

%HSD (Meta-Analyse) [24] Lnight 68.99 58.48 44.92 

Kardiovask. Mortalität [30, 31] Lnight 41.26 45.63 44.26 

Ischämische Herzkrankheit [66] Lnight 60.00 61.25 51.67 

Diabetes [66] Lnight 53.18 61.32 45.00 

 

 

3.7 Schritt 7: Bestimmung generischer Grenzwerte als Lden und Lnight 

für die untersuchten Lärmarten 

Im vorherigen Schritt wurden für die untersuchten Lärmarten Endpunkt-bezogene 

Schwellenwerte (EBS) in dB festgelegt, bei denen das vorgängig definierte akzeptier-

bare Zusatzrisiko erreicht bzw. gerade noch unterschritten wird. Daraus resultierten 

pro Lärmart und je Belastungsmass je fünf EBS (vgl. Tabelle 3). Diese müssen in 

diesem siebten Schritt nun für jede Lärmart je in einen generischen Grenzwert zusam-

mengeführt werden. Der schematische Ablauf hierfür ist in Abbildung 3.1 bzw. 3.2 

dargestellt. Zunächst wurden die zwei Wirkungsbereiche A) subjektive Wirkungen (Be-

lästigung und Schlafstörung; in Tabelle 3 hellgrün hinterlegt) und B) somatisch-medi-

zinische Wirkungen (kardiovaskuläre Mortalität, IHD und Diabetes; in Tabelle 3 hell-

blau hinterlegt) unterschieden. Anschliessend wurden pro Wirkungsbereich (A oder 

B), Belastungsmass (Lden oder Lnight) und Lärmart (Strassen-, Eisenbahn- oder Flug-

lärm) die vorliegenden Endpunkt-bezogenen Schwellenwerte arithmetisch gemittelt 
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und das Ergebnis auf die nächste ganze dB-Zahl abgerundet72. Dadurch wird pro Wir-

kungsbereich, Belastungsmass und Lärmart ein einziger mittlerer Schwellenwert auf 

1 dB genau bestimmt. Den Mittelwert zu berechnen ist eine einfache Methode, den 

resultierenden Schwellenwert gewissermassen zu stabilisieren. Alle in die Mittelung 

eingehenden Endpunkte innerhalb eines Wirkungsbereichs erhalten hierbei rechne-

risch auch dasselbe Gewicht, weil die Gewichtung des Schweregrads jedes End-

punkts ja bereits in einem früheren Schritt, bei der Zuweisung des akzeptierbaren Ri-

sikos, vorgenommen wurde. 

Schliesslich wurde pro Belastungsmass (Lden und Lnight) und Lärmart der tiefere der 

beiden Werte aus den Wirkungsbereichen A und B als generischer Grenzwert für die 

jeweilige Lärmart definitiv festgelegt. Damit ist nach Auffassung der Kommission ex-

plizit die Forderung von Art. 74 BV und auch des Vorsorgeprinzips erfüllt, wonach nicht 

nur «schädliche» (hier: dem Wirkungsbereich B zugehörige), sondern auch «lästige» 

(hier: dem Wirkungsbereich A zugehörige) Einwirkungen zu begrenzen sind: Setzt 

eine Schädigung vor der Lästigkeit ein, so muss sich ein Grenzwert an dieser Schwelle 

orientieren und umgekehrt. 

 

 

Quellen: a) [13]; b) [23]; c) [30, 31]; d) [66] 

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Ablaufs zur Ermittlung des generischen Lden-Grenzwerts 

anhand der Endpunkt-bezogenen Schwellenwerte für jeweils den Wirkungsbereich A (mittels Selbstbe-

richt erhobene Wirkungen) und B (somatisch-medizinische Wirkungen). 

 

 

72  Durch Abrunden kann das vorgängig definierte gesundheitliche Kriterium nicht verletzt werden. Zudem wirkt Ab-

runden der tendenziell allen umweltepidemiologischen Studien innewohnenden Unterschätzung des wahren Ef-

fekts einer Umweltbelastung entgegen. 
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Quellen: a) [14]; b) [24]; c) [30, 31]; d) [66] 

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Ablaufs zur Ermittlung des generischen Lnight-Grenz-

werts anhand der Endpunkt-bezogenen Schwellenwerte für jeweils den Wirkungsbereich A (mittels 

Selbstbericht erhobene Wirkungen) und B (somatisch-medizinische Wirkungen). 

 

Die Berechnungen mit den entsprechenden Zahlenwerten jeweils pro Lärmart und Be-

lastungsmass aus Tabelle 3 ergeben die in Gleichung 2 dargestellten generischen 

Grenzwerte (GGW). 

 + + +    
= = =    

    

 + + +    
= = =    

    

+ 
= 

 

Strasse,Lden

Bahn,Lden

Flug,Lden

67.58 67.89 54.26 70.00 63.18
GGW min , min(67,62) 62 dB

2 3

65.12 65.01 55.63 71.25 71.32
GGW min , min(65,66) 65 dB

2 3

57.21 54.03
GGW min

2

 + +  
= =   

  

 + + +    
= = =    

    

 + + +   
=     

   

Strasse,Lnight

Bahn,Lnight

54.26 61.67 55.00
, min(55,56) 55 dB

3

56.88 68.99 44.26 60.00 53.18
GGW min , min(62,52) 52 dB

2 3

53.74 58.48 45.63 61.25 61.32
GGW min ,

2 3


= =



 + + +    
= = =    

    
Flug,Lnight

min(56,56) 56 dB

42.07 44.92 44.26 51.67 45.00
GGW min , min(43,46) 43 dB

2 3

 (2) 

 

Die generischen Grenzwerte als Lden und Lnight sind schliesslich in Tabelle 4 dargestellt. 

Die massgeblichen Zahlenwerte (DWs, akzeptierbare Zusatzrisiken, EBS und RR pro 

10 dB Anstieg des Pegels) zur Berechnung dieser Grenzwerte sind in den Tabellen 

A.T.4.1 und A.T.4.2 im Anhang dokumentiert. 

 

Tieferer der beiden Werte wird zum...

Wirkungsbereich A

selbstberichtet
Wirkungsbereich B

somatisch-medizinisch

Kardiovask.

Mortalität
SiRENE c)

als Lnight [dB]

IHD
WHO Review+ d)

als Lnight [dB]

Arith. Mittelwert als Lnight [dB]
Arith. Mittelwert

als Lnight [dB]

...generischen Grenzwert (als Lnight [dB])

Endpunkt-bezogene

Schwellenwerte

Mittlere

Schwellenwerte

%HSD
SiRENE a)

als Lnight [dB]

Diabetes
WHO Review+ d)

als Lnight [dB]

%HSD
WHO Review b)

als Lnight [dB]

Generischer

Grenzwert
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Tabelle 4:  Generische Grenzwerte als Lden und Lnight in dB(A) 

Lärmart: Lden Lnight 

Strassenlärm 62 B 52 B 

Eisenbahnlärm 65 A 56 A=B 

Fluglärm 55 A 43 A 

A  Grenzwert festgelegt aufgrund selbstberichteter Wirkungen (Wirkungsbereich A) 
B  Grenzwert festgelegt aufgrund somatisch-medizinischer Wirkungen (Wirkungsbereich B) 

 

Es wird empfohlen, sich bei der Festlegung konkreter Belastungsgrenzwerte, in wel-

chem Belastungs- und Beurteilungsmass auch immer diese ausgewiesen werden, an 

den obenstehenden generischen Grenzwerten zu orientieren. Die generischen Grenz-

werte können als Immissionsgrenzwerte für Wohnzonen (Empfindlichkeitsstufe II, vgl. 

Kapitel 3.5) interpretiert werden und gelten grundsätzlich am lautesten Punkt auf der 

Gebäudehülle der jeweiligen Wohn- oder Nutzungseinheit. 
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4 Analyse weiterer Elemente der Lärm-Beurteilungsmethodik 

und deren Anpassungsbedarf 

Die im vorangegangenen Kapitel hergeleiteten generischen Grenzwerte in den Belas-

tungsmassen Lden und Lnight entsprechen vom Schutzniveau her grundsätzlich dem Im-

missionsgrenzwert (IGW). Der IGW ist jedoch nur eines von mehreren Elementen (Re-

gelungsaspekten) der Lärm-Beurteilungsmethodik. Daneben gibt es weitere Ele-

mente: 

• der Geltungsbereich der Grenzwerte,  

• der massgebliche Ermittlungsort (auch «Immissionsort» genannt),  

• das Belastungs- und Beurteilungsmass,  

• die Beurteilungszeiten (Unterteilung des 24-Stunden-Tages in unterschiedliche 

Beurteilungszeiträume),  

• die raumplanerische Differenzierung der Belastungsgrenzwerte in Empfindlich-

keitsstufen (ES),  

• die Differenzierung in Planungs-, Immissionsgrenz- und Alarmwerte (PW, IGW, 

AW), sowie 

• die Pegelkorrekturen. 

Die nachfolgenden Kapitel widmen sich der Überprüfung der genannten Elemente. 

Diese Elemente wurden dahingehend untersucht, ob im Lichte des aktuellen Stands 

des Wissens oder der Erfahrung in diesen Bereichen Anpassungen notwendig 

und/oder angemessen erscheinen. Dazu wurden die langjährigen Erfahrungen im 

Vollzug, die wissenschaftliche Literatur, sowie zum Zwecke dieses Berichts erstellte 

Auswertungen der SiRENE-Studie, insbesondere der SiRENE-Befragung [13, 14] 

(vgl. Anhang A.3) einbezogen. Dabei wird in den folgenden Kapiteln grossmehrheitlich 

je Element zunächst die bisher gültige Regelung erläutert, danach werden Erwägun-

gen diskutiert, inwiefern die jeweilige Regelung anpassungsbedürftig ist, und schliess-

lich Schlussfolgerungen gezogen, ob und welche Anpassungen der jeweiligen Rege-

lung angezeigt sind. 

 

 

4.1 Geltungsbereich 

4.1.1 Bisherige Regelung  

Die Belastungsgrenzwerte gelten für lärmempfindliche Räume. Diese werden in der 

LSV in Art. 2 Abs. 6 definiert. Als lärmempfindliche Räume gelten nicht nur Räume in 

Wohnbauten mit Ausnahme von Küchen ohne Wohnanteil, Sanitärräumen und Ab-



Grenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm Kapitel 4 - Analyse der Lärm-Beurteilungsmethodik 

 - 46 - 

 

stellräumen, sondern z.B. auch Räume in Betrieben, Räume also, die zwar dem län-

geren Aufenthalt von Menschen dienen, aber nicht Wohnungen im engeren Sinne 

sind. 

 

4.1.2 Erwägungen 

USG und LSV regeln den Lärmschutz vor allem, aber nicht ausschliesslich, im Bereich 

des Wohnens, denn die eigene Wohnung oder das eigene Haus ist der Ort, an und in 

welchem sich Menschen die meiste Zeit ihres Lebens aufhalten. Wohnungen, inkl. 

unmittelbar zugehöriger Aussenbereiche, dienen u.a. der geistigen und körperlichen 

Erholung und müssen deshalb besonders vor Lärm geschützt werden. Aber auch die 

meisten betrieblich genutzten und nicht primär einem Wohnzweck dienenden Räume 

sind grundsätzlich als lärmempfindliche Räume zu betrachten und sind in die Rege-

lungen der LSV eingeschlossen. Solche Räume dienen allerdings nicht primär der 

oben beschriebenen geistigen und körperlichen Erholung bzw. werden nicht über län-

gere Zeiträume zu diesem Zweck benutzt. Der Schutz des unmittelbaren Aussenbe-

reichs spielt bei dieser Art von Räumen ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Daneben 

verfügen viele solcher Räume auch über kontrollierte Raumlüftungen die etwa ein Öff-

nen der Fenster zu Lüftungszwecken unnötig machen. 

 

4.1.3 Schlussfolgerungen 

Die LSV ist primär ein Instrument, welches den Schutz des Wohnens vor Lärm regeln 

soll. Zum Wohnen können alle Tätigkeiten (inkl. Schlafen) gezählt werden, die in und 

unmittelbar um die eigene Wohnung stattfinden. Räume die dem längeren Aufenthalt 

von Personen dienen, aber keine Wohnungen im engeren Sinne sind, können in Be-

zug auf die Geltung der Grenzwerte und die Massnahmen zum Schutz vor Lärm fle-

xibler behandelt werden als Wohnungen. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, 

dass der notwendige Lärmschutz im Innenbereich gewährleistet, bzw. mit baulichen 

Massnahmen am Gebäude erreicht wird. 

 

 

4.2 Ermittlungsort 

4.2.1 Bisherige Regelung  

Als Ermittlungsort wird der akustische Empfangspunkt bezeichnet, an welchem die 

Lärmbelastung ermittelt und mit den Belastungsgrenzwerten verglichen wird. Gemäss 

Art. 39 LSV ist dieser Ermittlungsort bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen die 
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Mitte der offenen Fenster.73 Die Belastungsgrenzwerte müssen an allen Fenstern 

lärmempfindlicher Räume eingehalten werden.74 Bei noch nicht überbauten Bauzonen 

wird der Lärm dort ermittelt, wo Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt wer-

den dürfen. Im nicht überbauten Gebiet von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis 

ist der Ermittlungsort 1.5 m über dem Boden (vgl. Kapitel 2.7). 

 

4.2.2 Erwägungen 

Aus Sicht der Kommission sollte der Ermittlungsort folgende Anforderungen erfüllen: 

• Die Schallexposition am Ermittlungsort soll dazu geeignet sein, die uner-

wünschten Auswirkungen des Lärms auf die Betroffenen im Innen- aber auch 

im unmittelbaren Aussenbereich der jeweiligen Wohn- bzw. Nutzungseinheit 

möglichst gut abzubilden. 

• Der Ermittlungsort sollte mit demjenigen akustischen Empfangspunkt überein-

stimmen, der bei denjenigen Grundlagenstudien massgeblich war, welche zur 

Festlegung von Belastungsgrenzwerten beigezogen wurden (vgl. Kap 3.1 und 

3.4). So wird gewährleistet, dass die gemessene oder berechnete akustische 

Belastung mit der zu begrenzenden Lärmwirkung korrespondiert.75 

• Der Ermittlungsort soll so festgelegt werden, dass generell Lärmschutz-Mass-

nahmen begünstigt werden, welche der vom USG verfolgten Strategie der 

Lärmbekämpfung entsprechen. Diese Strategie priorisiert Massnahmen an der 

Quelle vor allen anderen Massnahmen.  

• Der Ermittlungsort sollte eindeutig definiert sein und die akustische Belastung 

sollte an diesem Ort sowohl gemessen als auch berechnet werden können. 

Der Ermittlungsort muss dazu in der Praxis einfach zugänglich sein. 

Der bisher massgebliche Ermittlungsort «in der Mitte der offenen Fenster lärmemp-

findlicher Räume» kann die oben formulierten Anforderungen nur teilweise erfüllen, 

dies aus folgenden Gründen: 

• Praktische Bedeutung: Bereits weiter zurückliegende sozio-akustische Belästi-

gungsbefragungen in der Schweiz haben aufgezeigt, dass die Belästigung 

durch Lärm am Wohnort nicht primär durch die Situation im Gebäudeinneren 

bestimmt wird, sondern dass auch die Lärmbelastung des unmittelbaren Aus-

senbereichs in das Belästigungsurteil einfliesst [71]. Eine wichtige Erkenntnis 

aus der SiRENE-Studie war zudem, dass die Belastung an der lauten Gebäu-

deseite stärker mit dem Anteil stark Belästigter (%HA) sowie dem Anteil der 

 

73  Was genau als «Fenster» gilt, wird in der LSV nicht definiert. 

74  vgl. BGE 142 II 100 

75  Die meisten Lärmwirkungsstudien verwenden als Belastungsmass rechnerisch bestimmte Pegel auf der Fassade 

(ohne Berücksichtigung von z.B. Anbauten, Blenden, Brüstungen, Balkonen etc.), d.h. entweder den Fassaden-

punkt mit der höchsten Exposition pro Gebäude oder wie im Falle der SiRENE-Studie pro Stockwerk.  
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stark im Schlaf Gestörten (%HSD) korreliert als auf der lärmabgewandten lei-

sen Seite (siehe Tabelle A.T.5 im Anhang). Analoge Ergebnisse ergeben sich 

auch aus epidemiologischen Studien, bei welchen sich der Pegel an der lau-

testen Fassade als geeigneteres Belastungsmass erwies als der Pegel auf der 

Gebäudeseite mit der niedrigsten Belastung [72]. 

• Übereinstimmung mit Grundlagenstudien: Die Mitte der offenen Fenster lärm-

empfindlicher Räume ist nicht in allen Fällen konsistent mit demjenigen Ermitt-

lungsort, welcher in der Regel in umweltepidemiologischen und Belästigungs-

studien herangezogen wird, um Expositions-Wirkungsfunktionen zu berechnen 

– und letztlich daraus abgeleitete Grenzwerte zu bestimmen. Lärmempfindliche 

Räume werden üblicherweise zur lärmabgewandten Seite hin ausgerichtet, 

während fast alle Lärmwirkungsstudien ihren Analysen die Exposition am lau-

testen Fassadenpunkt eines Gebäudes oder einer Wohneinheit zugrunde le-

gen. 

• Schaffung von Anreizen für «pro-forma» Lärmschutzmassnahmen am Ge-

bäude, statt an der Quelle: Es kommt in der Praxis oft vor, dass der Lärm aus-

schliesslich am Ermittlungsort «offene(s) Fenster» durch unmittelbar vor die-

sem Punkt befestigte Bauteile (vorgehängte Blenden, verglaste Balkone etc.) 

reduziert wird, ohne dass sich dadurch die Lärmbelastung im unmittelbaren 

Aussenraum ändert. Als Konsequenz dieser Entwicklung entfällt der Druck, die 

Lärmemissionen an der Quelle weiter zu senken [73]. Massnahmen am Ge-

bäude bzw. an einer Nutzungseinheit selbst zielen nur auf einen Schutz des 

Gebäudeinnern ab. Solche Massnahmen können zwar Sinn ergeben, wenn 

dadurch ein besserer Schutz des Innenraumes erzielt wird. Analog zum Einbau 

eines Schallschutzfensters sind sie aber nur als Ersatzmassnahme zu werten 

und erfüllen die zusätzliche Anforderung des Schutzes des unmittelbaren Aus-

senraums vor Lärm nicht. 

 

4.2.3 Schlussfolgerungen 

Der aktuell in der LSV definierte Ermittlungsort «in der Mitte der offenen Fenster lärm-

empfindlicher Räume» wird dem Lärmschutzziel nicht vollumfänglich gerecht. Als Al-

ternative empfiehlt die Kommission, die Lärmbeurteilung am lautesten Punkt auf der 

Gebäudehülle der Nutzungseinheit mit lärmempfindlichen Räumen vorzunehmen, wo-

bei ggf. unmittelbar vor diesem Punkt befestigte auskragende Anbauten wie Balkone, 

Brüstungen und Blenden etc. so behandelt werden, als wären sie nicht da. Weiter soll 

es unerheblich sein, ob die unmittelbar hinter dem lautesten Punkt liegenden Räume 

als lärmempfindlich gelten oder nicht. Dieser Ermittlungsort gewährleistet, dass die 

Notwendigkeit zur Lärmbekämpfung an der Quelle für Lärmverursacher/innen weiter-

hin gegeben ist. Zudem ist dieser Ermittlungsort mit den massgebenden Lärm-Berech-

nungsvorschriften der EU [11] kompatibel. 
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4.3 Belastungsmass 

4.3.1 Bisherige Regelung  

Das Schutzkonzept für Lärm von Verkehrsinfrastrukturanlagen (Strassen, Bahnlinien, 

Flughäfen) in der LSV beruht auf dem sog. Dosisprinzip, bei welchem die akustische 

Belastung (Dosis) über einen definierten Zeitraum (vgl. Kapitel 4.4) energetisch ge-

mittelt wird.76 Das heisst, Intensität, Dauer und Häufigkeit von Lärmereignissen flies-

sen in einen in der Regel mit dem A-Filter bewerteten Mittelungspegel (LAeq) ein. Bis-

her werden in der Schweizerischen Lärmschutzgesetzgebung von wenigen Ausnah-

men abgesehen LAeq-basierte Belastungsmasse verwendet. Speziell störende Cha-

rakteristiken des Lärms, die nicht gut im LAeq abgebildet werden können, wie Tonhal-

tigkeit, Impulshaltigkeit, Anzahl Ereignisse, zeitliches Auftreten etc., werden durch Pe-

gelkorrekturen K berücksichtigt, indem diese zum LAeq addiert werden (vgl. dazu Ka-

pitel 4.9). Das so erhaltene Lärmbeurteilungsmass wird als «Beurteilungspegel» be-

zeichnet und mit Lr abgekürzt. Der Lr ist ein Indikator für die durch Lärm zu erwarten-

den unerwünschten Wirkungen. Um in der Praxis festzustellen, ob ein Belastungs-

grenzwert eingehalten oder überschritten ist, muss der Beurteilungspegel Lr ermittelt 

und dann mit dem massgeblichen Belastungsgrenzwert verglichen werden. 

 

4.3.2 Erwägungen 

Grundsätzlich ist für die Begrenzung einer bestimmten Lärmwirkung mittels eines 

Grenzwerts dasjenige Belastungsmass das geeignetste, welches den Zusammen-

hang zwischen Belastung und Wirkung am besten erklären kann. 

Die in diesem Bericht für die Grenzwertsetzung berücksichtigten Wirkungen werden 

mit einem auf einem Mittelungspegel basierenden Mass vergleichsweise gut abgebil-

det, da es sich beim Lärm durch Transportinfrastrukturen, vor allem am Tag, um kon-

tinuierliche oder periodisch wiederkehrende Geräusche handelt.  

Die zurzeit verwendeten, auf dem Leq basierenden Belastungsmasse haben sich seit 

den späten 1970er-Jahren als wichtigste Lärmbeurteilungsgrössen in der Schweiz und 

auch international durchgesetzt, nicht zuletzt wegen des Aufkommens sog. integrie-

render Schallpegelmesser, welche die Messung des Leq ohne grösseren Aufwand 

möglich machten [8]. Die gängigen, auf dem Leq basierenden Belastungsmasse wie 

Lden, Ldn, Lday oder Lnight korrelieren meist sehr hoch untereinander und können durch 

empirisch ermittelte Konversionsregeln hinreichend präzise ineinander umgerechnet 

werden [12]. 

 

76  Für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm wird die Lärmbelastung am Tag (06–22 Uhr) über 16 Stunden gemittelt. 

In der Nacht (22–06 Uhr) wird für Strassen- und Eisenbahnlärm über 8 Stunden gemittelt, für Fluglärm jeweils über 

drei getrennte Einzelstunden (22–23, 23–24 und 05–06 Uhr). 
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Eine aktuelle Sichtung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zeigt auf, dass 

die am häufigsten in Lärmwirkungsstudien verwendeten Belastungsmasse der Lden 

und der Lnight sind, welchen als akustische Basisgrösse der Leq zugrunde liegt.77 Un-

tersuchungen der letzten Jahre sind zum Schluss gekommen, dass kein Mass besser 

geeignet ist, die generelle Lärmbelästigung vorherzusagen, als der Lden [74, 75]. Lden 

und Lnight werden auch von der WHO empfohlen bzw. in deren Berichten und Richtli-

nien benutzt [10, 65, 76]. Während der Lnight ein Mittelungspegel über die Nachtstun-

den ist, basiert der Lden auf einer Mittelwertbildung über 24 Stunden eines Tages. Da-

bei werden in Form von drei unterschiedlichen Teilpegeln die Tagesstunden, die 

Abendstunden und die Nachtstunden unterschiedlich gewichtet, indem die Abend-

stunden mit einer Beaufschlagung von +5 dB und die Nachtstunden mit einer solchen 

von +10 dB versehen werden. 

 

4.3.3 Schlussfolgerungen 

Es ist sinnvoll, weiterhin am Dosisprinzip festzuhalten und als Belastungsmass (akus-

tisches Basismass) sowohl für die Tag- als auch für die Nachtperiode einen energe-

tisch gemittelten Schalldruckpegel und als Beurteilungsmass einen Beurteilungspegel 

Lr (d.h. einen mit Pegelkorrekturen korrigierten Pegel) zu verwenden. Alternativ zum 

ungewichteten Mittelungspegel kann als Basismass für die Tagperiode auch der Lden 

als integrales Mass für den gesamten (24-stündigen) Tag, mit einer Beaufschlagung 

für die Abend- und Nachtzeit, empfohlen werden. Für den Fluglärm in der Nacht wird 

empfohlen, an den bestehenden 1-Stunden-Leq festzuhalten (siehe Kapitel 4.4). 

 

 

4.4 Beurteilungszeiten 

4.4.1 Bisherige Regelung  

Grundsätzlich erfolgt die Lärmbeurteilung in der LSV nach Tag- und Nachtzeitraum 

getrennt, indem für diese Zeitperioden separate Belastungsgrenzwerte gelten. Diese 

Zweiteilung fusst auf der Erkenntnis, dass der Mensch auf Nachtlärmstörungen emp-

findlicher reagiert als auf Störungen durch Lärm am Tag, und dementsprechend der 

Schutz in der Nacht strenger sein muss. Der Empfindlichkeitsunterschied zwischen 

Tag und Nacht wird im Allgemeinen mit ca. 10 dB beziffert und ist zumindest beim 

Fluglärm empirisch hinreichend gesichert [77, 78]. Die Lärmwirkungsforschung hat 

darüber hinaus gezeigt, dass das vegetative Nervensystem im Schlaf um 10 bis 12 dB 

 

77  Bevölkerungsbasierte epidemiologische Studien, die auf anderen Belastungsgrössen als dem Leq beruhen, gibt es 

nach aktueller Kenntnis kaum – mit Ausnahme der Teilstudien aus dem SiRENE-Projekt, die auch den Einfluss 

der Intermittenz («Ereignishaftigkeit») untersucht haben. 
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empfindlicher ist als im Wachzustand [79]. In der LSV unterscheiden sich die Belas-

tungsgrenzwerte zwischen Tag- und Nachtperiode bei fast allen Lärmarten um 10 dB 

(vgl. dazu auch Tabelle 5). Die Beurteilungszeiten bzw. die Definition der Zeiträume 

«Tag» und «Nacht» sind in der LSV dagegen lärmquellenabhängig,78 wobei für die 

Verkehrslärmarten eine einheitliche Regelung gilt: Bei Strassen-, Eisenbahn- und 

Fluglärm wird der Zeitraum von 06–22 Uhr als Tag und der Zeitraum von 22–06 Uhr 

als Nacht beurteilt. In Art. 39 der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) 

ist die landesweite79 Nachtflugsperre zwischen 00–05 Uhr verankert, welche beim 

Fluglärm dazu führt, dass nicht die Nacht als Ganzes, sondern nur die an den Zeitraum 

der Nachtflugsperre angrenzenden Stunden, konkret 22–23, 23–24, und 05–06 Uhr, 

(jeweils einzeln) beurteilt werden. Durch die getrennte Beurteilung der nächtlichen 

Einzelstunden in der LSV wird die stündliche Schallenergie (als Ein-Stunden-Mitte-

lungspegel, 1-h-Leq) auf einer Höhe begrenzt, welche schon von wenigen lauten Flü-

gen erreicht wird. Der Ein-Stunden-Mittelungspegel übernimmt beim Fluglärm zu den 

Randzeiten somit die Funktion eines Spitzenkriteriums, damit Aufwachreaktionen wir-

kungsvoll begrenzt werden können, ohne auf ein Maximalpegelkriterium pro Überflug 

zurückgreifen zu müssen [80]. 

 

4.4.2 Erwägungen  

Die derzeit in der LSV unterschiedlichen Beurteilungsperioden für verschiedene Lärm-

arten lassen sich nicht durch Unterschiede bei gesundheitlichen oder Belästigungs-

wirkungen erklären, sondern durch Besonderheiten des Betriebs der entsprechenden 

Anlagen bzw. auch durch unterschiedliche Erwartungen in der Bevölkerung, wann 

eine bestimmte Quelle Lärm machen darf und wann nicht. 

Ausschlaggebend für die Festlegung von Tages- und Nachtperioden müssen aus 

Sicht der Kommission die Schlafgewohnheiten der Bevölkerung sein. Dies wurde auch 

im Bundesgerichtsentscheid zu den morgendlichen (Süd-)Anflügen auf den Flughafen 

Zürich80 gefordert, mit dem Hinweis, dass die aktuelle Tag-Nacht-Einteilung (Beginn 

der Nacht um 22 Uhr, Ende um 06 Uhr) den Schlaf der Bevölkerung in der Zeit von 

06–07 Uhr morgens nicht genügend schütze. 

Aus Untersuchungen des Schlafverhaltens der Schweizer Bevölkerung (vgl. Anhang 

A.3.1) ist ersichtlich, dass es einerseits keinen Zeitpunkt im Tagesverlauf gibt, wäh-

rend dessen alle Menschen schlafen oder alle wach sind, und dass andererseits ein 

 

78  Für Industrie- und Gewerbelärm ist die Tagperiode von 07–19 Uhr und die Nachtperiode von 19–07 Uhr definiert. 

Ähnlich sind die Beurteilungszeiten beim Lärm von militärischen Schiess- und Übungsplätzen festgelegt, d.h. der 

Tag entspricht dem Zeitraum von 07–19 Uhr, wobei der Lärm im Zeitraum von 19–07 Uhr auch zum Tag gerechnet 

wird, jedoch mit einem Malus von 5 dB beaufschlagt wird. 

79  Betrifft effektiv nur die Landesflughäfen Genf und Zürich (der Euro Airport Basel liegt auf französischem Staatsge-

biet). Die Nachtflugsperre bei den übrigen Flugplätzen ist strenger. 

80  Vgl. Urteil BGer 137 II 58 (Flughafen Zürich), 22.12.2010 
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Beginn der Nacht um 22 Uhr sowie ein Ende um 06 Uhr zu früh angesetzt erscheinen, 

da um 22 Uhr die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung noch nicht im Bett ist und 

um 06 Uhr weniger als die Hälfte schon aufgestanden ist. Eine Verschiebung des der-

zeit in der LSV definierten Nachtzeitraums für Verkehrslärm (Strassen-, Eisenbahn- 

und Fluglärm) von 22–06 Uhr um mindestens eine Stunde nach hinten, d.h. auf den 

Zeitraum von 23–07 Uhr, würde besser mit den Schlafgewohnheiten der Bevölkerung 

übereinstimmen. Mit einer Nachtperiode von 23–07 Uhr würde auch die kritische 

Stunde von 06–07 Uhr beim Fluglärm der Nacht zugerechnet. Hingegen würde nicht 

berücksichtigt, dass gerade Kinder früher zu Bett gehen und auch die Einschlafphase 

eines erhöhten Schutzes bedarf. Da zudem die Tageszeit-spezifische Lärmempfind-

lichkeit der Bevölkerung (vgl. Anhang A.3.2) in den Abendstunden erhöht ist, sollte der 

Beginn der Nachtperiode um 22 Uhr beibehalten werden. So argumentierte im Übrigen 

auch die im Nachgang des o.g. Bundesgerichtsentscheids vor ca. zehn Jahren vom 

UVEK eingesetzte Arbeitsgruppe Fluglärm-Belastungsgrenzwerte und raumplaneri-

sche Flexibilisierung, welche den Auftrag hatte, ein Konzept für die rechtskonforme 

Beurteilung des Fluglärms in den frühen Morgenstunden zu entwickeln [81, 82]. 

Mit dem Vorschlag der Kommission würde also bei Verkehrslärm (Strassen-, Eisen-

bahn- und Fluglärm) die Nachtzeit von heute 8 auf neu 9 Stunden ausgedehnt und 

von 22–07 Uhr dauern. 

 

4.4.3 Schussfolgerungen 

Aus Sicht des Gesundheitsschutzes sollte die Beurteilungszeit für die Nacht für alle 

Verkehrslärmarten grundsätzlich auf den Zeitraum von 22–07 Uhr ausgedehnt wer-

den. Damit wird die Beurteilungszeit während der Tagesstunden von heute 16 auf 15 

Stunden verkürzt. Im Falle des Fluglärms soll für die Nachtperiode die Einzelstunden-

betrachtung beibehalten und die drei bestehenden Einzelstunden um eine weitere Ein-

zelstunde am Morgen von 06–07 Uhr ergänzt werden. Darüber hinaus ist es ange-

zeigt, analog zum Fluglärm für die restlichen Verkehrslärmarten eine zusätzliche Be-

urteilung der lautesten Nachtstunde zu prüfen, um lärminduzierte Aufwachreaktionen 

zu begrenzen. 

 

 

4.5 Differenzierung der Belastungsgrenzwerte in 

Empfindlichkeitsstufen (ES) 

4.5.1 Bisherige Regelung 

Mittels des Systems der Empfindlichkeitsstufen (ES) werden die Belastungsgrenz-

werte mit der Raumplanung und bestimmten Nutzungszonen verknüpft (vgl. Art. 43 
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LSV sowie Kapitel 2.5). Mit wenigen Ausnahmen sind die Belastungsgrenzwerte nach 

ES abgestuft, wobei Erholungszonen (ES I) und reine Wohnzonen (ES II) tiefere Be-

lastungsgrenzwerte aufweisen als Misch- und Gewerbezonen (ES III) und Industrie-

zonen (ES IV). Während über 90 % der Wohneinheiten in der Schweiz einer ES II oder 

III zugeordnet sind, sind Wohnnutzungen in der ES I oder ES IV die Ausnahme (z.B. 

Abwartswohnungen in Industriezonen der ES IV). 

Die LSV geht in Art. 43 implizit davon aus, dass sich die Menschen bei ihren Aktivitäten 

in einer Nutzungszone mit einer ES III erst bei höheren Pegeln stark belästigt oder 

gestört fühlen als Menschen in einer Zone der ES II (reine Wohnzone). Die gegenwär-

tige Regelung der LSV mit unterschiedlichen Belastungsgrenzwerten für die ES II und 

III mutet daher der Bevölkerung in Gebieten der ES III eine höhere Lärmbelastung zu 

als derjenigen in Gebieten der ES II. 

 

4.5.2 Erwägungen 

Die Differenzierung der Belastungsgrenzwerte in vier verschiedene ES impliziert, dass 

die Empfindlichkeit der Menschen gegenüber Lärm in unterschiedlichen Nutzungszo-

nen (z.B. Industriezonen im Vergleich zu reinen Wohnzonen) ebenfalls unterschiedlich 

ist. Auswertungen von Daten aus der SiRENE-Befragung für Gebiete der ES II und 

ES III zeigen jedoch, dass die selbst-berichtete Lärmempfindlichkeit bei Strassen- und 

Eisenbahnlärm nicht und beim Fluglärm höchstens geringfügig davon abhängig ist, 

welcher ES der Wohnort zugeordnet ist (vgl. Anhang A.3.4). Aufgrund der Vorgaben 

des USG besteht das Lärmschutzziel jedoch darin, alle Menschen überall gleicher-

massen zu schützen. In diesem Sinne erscheint angesichts der geschilderten Erkennt-

nisse die Beibehaltung eines Systems, welches für Wohnungen in Abhängigkeit der 

ES unterschiedliche Belastungsgrenzwerte festlegt, überholt, respektive wird dem ge-

setzlichen Schutzziel nicht gerecht. 

Deshalb ist es im Zusammenhang mit Verkehrslärm (Strassen-, Eisenbahn- und Flug-

lärm) angezeigt, zumindest in der ES II und ES III die Belastungsgrenzwerte gleichzu-

setzen. Da die ES für die betroffene Nutzungszone integral jeweils für alle Lärmarten 

gelten und auch für die Einzelfallbeurteilung bei Lärmarten ohne Grenzwerte eine 

Rolle spielt, ist diese Gleichsetzung der Grenzwerte für die ES II und ES III bei den 

Verkehrslärmarten nicht gleichbedeutend mit einer Abschaffung der ES an sich. Eine 

solche Gleichsetzung wurde im Übrigen auch in der Vergangenheit schon gemacht, 

so beim militärischen Fluglärm (vgl. dazu Anhang 8 Ziff. 21 LSV). 

Abgesehen davon bleibt es auch bei den Verkehrslärmarten angebracht, für die ES I 

(Erholungszonen) und die ES IV (Industriezonen) tiefere bzw. höhere Belastungs-

grenzwerte festzulegen, da sich bei diesen Zonen die Schutzziele von denjenigen der 

ES II und ES III unterscheiden. Während in Gebieten der ES I mit tieferen Belastungs-

grenzwerten einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis Rechnung getragen wird, lassen 
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sich in Gebieten der ES IV höhere Belastungsgrenzwerte damit rechtfertigen, dass 

diese Gebiete sich nicht für Wohnnutzungen eignen (mit Ausnahme von Wohnungen, 

die sich aus betrieblichen Gründen auf dem entsprechenden Areal befinden müssen). 

Die oben erwähnten Forschungsergebnisse wie auch der vorliegende Bericht bezie-

hen sich ausschliesslich auf die Auswirkung von Verkehrslärm (Strassen-, Eisenbahn- 

und Fluglärm) und die Überprüfung der diesbezüglichen Belastungsgrenzwerte. Es ist 

deshalb nicht auszuschliessen, dass das System der verschiedenen ES mit unter-

schiedlichen Immissionsgrenzwerten im Zusammenhang mit anderen Lärmarten, z.B. 

Alltagslärm, nach wie vor sinnvoll und angezeigt ist. Die vorliegenden Aussagen kön-

nen daher nicht auf alle Lärmarten generalisiert werden. 

 

4.5.3 Schlussfolgerungen 

Um einen einheitlichen Schutz der Bevölkerung beim Wohnen sicherzustellen, ist es 

geboten, die Grenzwerte für Verkehrslärm (Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm) für 

die ES II und ES III gleichzusetzen. Eine differenzierte Grenzwertsetzung für die ES I 

und ES IV rechtfertigt sich aber aus Gründen der unterschiedlichen Schutzziele. Un-

abhängig von der erwähnten Gleichsetzung soll die Abstufung in die vier ES beibehal-

ten werden81. 

 

 

4.6 Differenzierung in Planungs-, Immissionsgrenz- und Alarmwert 

4.6.1 Bisherige Regelung 

Nebst den IGW, die erhebliche von nicht erheblichen Störungen der Bevölkerung im 

Wohlbefinden trennen, enthält die LSV auch Planungswerte (PW) und Alarmwerte 

(AW). Auf die drei Arten von Grenzwerten wird nachfolgend kurz eingegangen (vgl. 

dazu auch Kapitel 2.5). 

Immissionsgrenzwerte (IGW) 

Die IGW trennen zwischen Einwirkungen, die im Sinne des Gesetzes schädlich oder 

lästig sind, und solchen, die dies nicht sind. Die IGW werden auch als «Leitwerte des 

Lärmschutzrechts» bezeichnet [1]. Zahlreiche Rechtsfolgen knüpfen an eine Über-

schreitung des IGW an, wie beispielsweise die Sanierungspflicht gemäss Art. 16 USG. 

Für die Höhe von Planungswert (PW) und Alarmwert (AW) hat der IGW als Ausgangs-

grenzwert eine Art Ankerfunktion inne. 

 

81  Dies auch im Hinblick auf (künftige) Regelungen und die Einzelfallbeurteilung bei anderen Lärmarten, z.B. beim 

Alltagslärm und namentlich dem Nachbarschaftslärm aus Gastronomiebetrieben, wo abgestufte Grenzwerte zwi-

schen ES II und III sinnvoll sind. 
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Planungswerte (PW) 

Für die Planung neuer Bauzonen und für den Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten 

Anlagen legt der Bundesrat PW für Lärm fest (Art. 23 USG). Es handelt sich dabei um 

eine Muss-Vorschrift. Die PW liegen von gewissen Ausnahmen abgesehen jeweils 

5 dB unterhalb der IGW. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Anla-

gen, für die keine Grenzwerte gelten, sollen die PW ein Belastungsniveau umschrei-

ben, bei dem die Bevölkerung höchstens geringfügig von Lärm gestört wird82. Im Un-

terschied zu den IGW sind die PW Festlegungen, welche konzeptionellen Überlegun-

gen zum Lärmschutz entspringen und nicht (direkt) aus einem Expositions-Wirkungs-

zusammenhang abgeleitet werden. 

Konkret dienen PW dem Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten Anlagen, indem solche 

grundsätzlich nur dann erstellt werden dürfen, wenn mindestens die PW eingehalten 

werden. Zudem dürfen neue Bauzonen, auf denen Gebäude mit lärmempfindlichen 

Räumen erstellt werden, nur ausgeschieden resp. erschlossen werden, wenn die PW 

eingehalten sind oder bei denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder 

bauliche Massnahmen eingehalten werden können (vgl. Art. 24 Abs. 1 USG). Die PW 

werden wegen ihrer Funktion oft als «Vorsorgewert» angesehen. Sie konkretisieren 

das Vorsorgeprinzip jedoch nicht abschliessend, denn die Vorsorge gilt gemäss Art. 

11 Abs. 2 USG unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung. Das heisst, vor-

sorgliche Massnahmen sind auch dann zu treffen, wenn die PW eingehalten sind. 

Alarmwerte (AW) 

AW dienen primär dazu, die Dringlichkeit der Lärmsanierung von Anlagen zu beurtei-

len (Art. 19 USG). Der Art. 19 wurde während des Entstehungsprozesses des USG 

vom Gesetzgeber bewusst als Kann-Vorschrift formuliert. Damit wurde der Entscheid 

über die Erforderlichkeit von AW für eine bestimmte Lärmart in das Ermessen des 

Bundesrates gelegt. Die AW gelten jedoch nicht nur als Kriterium für die Beurteilung 

der Dringlichkeit von Sanierungen, sondern auch als Obergrenze bei gewissen Er-

leichterungen (Art. 14 LSV). Zudem dienen sie gemäss Art. 20 USG als Schwelle für 

Schallschutzmassnahmen wie beispielsweise dem Einbau von Schallschutzfenstern 

bei Gebäuden im Einflussbereich von ortsfesten Anlagen. Es kann daher unter Ver-

weis auf die Botschaft zum USG83 davon ausgegangen werden, dass AW für Stras-

sen, Flughäfen und Eisenbahnen unerlässlich sind. 

 

 

82  Vgl. Urteile des BGer 1C_601/2018, BGE 130 II 32 

83  Botschaft zum Umweltschutzgesetz, BBl 1979 III 749 
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Tabelle 5:  Oben: Beurteilungspegel Lr für die PW, IGW und AW beim Strassenlärm (SL), 

Eisenbahnlärm (EL) und Fluglärm (FL); unten: Differenzen zwischen IGW und 

PW sowie AW und IGW sowie Differenzen zwischen Tag und Nacht. Alle Anga-

ben sind in dB. Gelb hinterlegt sind diejenigen Differenzen, welche vom 5-dB-

Prinzip zwischen PW, IGW und AW resp. dem 10-dB-Prinzip zwischen Tag und 

Nacht abweichen. 

 

 Legende: 

 a 06–22 Uhr 
b SL & EL: 22–06 Uhr, FL1: 22–23 Uhr, FL2: 23–00, FL3: 05–06 Uhr 

 

4.6.2 Erwägungen 

IGW und PW 

IGW und PW müssen von Gesetzes wegen festgelegt und deshalb beibehalten wer-

den. Die PW liegen ausser beim Fluglärm um 5 dB tiefer als die IGW. Dem liegt die 

Idee zugrunde, dass auch bei einer ggf. späteren Lärmzunahme oder bei der späteren 

Realisierung weiterer (gleichartiger) Anlagen keine übermässigen Immissionen ent-

stehen können. Eine Differenz von 5 dB soll sicherstellen, dass Immissionen von bis 

zu zwei weiteren gleichartigen Anlagen in der Höhe der PW noch keine Überschrei-

tung der IGW bewirken. Für Fluglärm wurden die PW aus raumplanerischen Gründen 

nur 2 dB (ES I) und 3 dB (ES II) unterhalb der IGW festgelegt (vgl. Tabelle 5). Diese 

geringere Differenz als 5 dB zwischen IGW und PW stellt einen Kompromiss zwischen 

den Schutzinteressen der Bevölkerung und den Ansprüchen der Siedlungsentwick-

lung dar.84 

  

 

84  Erläuternder Bericht vom 11. April 2001 zur Änderung der LSV 

SL EL FL SL EL FL SL EL FL SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL1 FL2 FL3

I 50 50 53 55 55 55 65 65 60 I 40 40 43 43 43 45 45 45 45 45 60 60 55 55 55

II 55 55 57 60 60 60 70 70 65 II 45 45 50 47 47 50 50 55 50 50 65 65 65 60 60

III 60 60 60 65 65 65 70 70 70 III 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 65 65 65 65 65

IV 65 65 65 70 70 70 75 75 75 IV 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70

SL EL FL SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL1 FL2 FL3 SL EL FL1 FL2 FL3

I 5 5 2 5 5 2 2 2 10 10 5 15 15 10 10 10 I 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5

II 5 5 3 5 5 5 3 3 10 10 5 15 15 10 10 10 II 10 10 7 10 10 10 10 5 10 10 5 5 0 5 5

III 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5

IV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 IV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5

AW - IGW

ES

Tag - Nacht

Tag 
a

Tag 
a

Nacht 
b PW

IGW - PW

Nacht 
b

ES

Tag 
a

ES

Nacht 
b

PW IGW AW PW IGW AW

IGW AWES
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AW 

Der primäre Zweck der AW ist heutzutage obsolet, da für Strassen, Eisenbahnen und 

Flugplätze die Sanierungsfristen abgelaufen sind und die noch ausstehenden Sanie-

rungsarbeiten mit anderen Instrumenten geplant und priorisiert werden. Es verbleiben 

aber noch die zwei anderen Funktionen (Obergrenze für Erleichterungen bei Sanie-

rungen und Schwelle für Schallschutzmassnahmen), welche auch heute noch ihren 

Zweck erfüllen. Deshalb sollte am AW festgehalten werden.  

Die Differenz zwischen IGW und AW liegt bei den drei Verkehrslärmarten in der LSV 

zurzeit zwischen 5 und 15 dB und ist abhängig von der Verkehrslärmart, der ES sowie 

den Belastungsgrenzwerten für den Tag und die Nacht (vgl. dazu Tabelle 5). Eine auf 

gesundheitlichen Schutzkriterien basierende Begründung für diese unterschiedlichen 

AW-Festlegungen lässt sich nicht finden. 

 

4.6.3 Schlussfolgerungen 

Die IGW sind unerlässlich und müssen beibehalten werden. Im Sinne eines voraus-

schauenden und nachhaltigen Lärmschutzes sind PW ebenfalls beizubehalten. Ob-

wohl es sich bei Art. 19 USG zur Festlegung von AW um eine Kann-Vorschrift handelt, 

deren wichtigster Zweck sich mittlerweile erfüllt hat, sind die AW wegen ihrer zusätz-

lichen Funktionen ebenfalls beizubehalten. 

 

 

4.7 Grenzwertschema 

4.7.1 Bisherige Regelung 

Als Grenzwertschema wird das Raster für Grenzwerte bezeichnet, welches sich pro 

Lärmart aus den Differenzierungen nach Zeitperioden, nach ES und nach Grenzwert-

Arten (IGW, PW, AW) ergibt (vgl. Art. 2 Abs. 5 LSV). Im gegenwärtig in der LSV defi-

nierten Grenzwertschema greifen die bisher in den Kapiteln 4.4 bis 4.6 diskutierten 

Lärmbeurteilungsprinzipien ineinander. Die darin aufgeführten Belastungsgrenzwerte 

werden als Beurteilungspegel Lr angegeben und sind: 

(a) getrennt nach Tag- oder Nachtperiode, mit einem Tag von 06–22 Uhr und einer 

Nacht von 22–06 Uhr (mit Ausnahmen beim Fluglärm), 

(b) abgestuft nach vier verschiedenen ES (ES I, ES II, ES III, ES IV), und 

(c) unterteilt in AW, IGW und PW. 

Die Beurteilung der Lärmbelastung erfolgt anhand des Beurteilungspegels Lr, welcher 

mit dem massgeblichen Belastungsgrenzwert verglichen wird. Der Beurteilungspegel 

Lr wird mittels Messung oder Berechnung und der Anwendung von Pegelkorrekturen 
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K (vgl. Kapitel 4.9) ermittelt. Allen drei Verkehrslärmarten gemeinsam ist ein IGW für 

die Tagperiode in der ES II von 60 dB als Ankerwert, von welchem aus die anderen 

Belastungsgrenzwerte festgelegt werden (vgl. Tabelle 5). Begründungen für die um 

10 dB niedrigeren Grenzwerte in der Nachtperiode wurden in Kapitel 4.4.1 diskutiert. 

Der prinzipielle Aufbau des Grenzwertschemas in der LSV ist in Tabelle 6 am Beispiel 

des Strassenlärms dargestellt (bei anderen Lärmarten weicht das Grenzwertschema 

nur geringfügig von diesem Aufbau ab). 

 

Tabelle 6:  Prinzipieller Aufbau des Grenzwertschemas in der LSV mit Belastungsgrenz-

werten als Beurteilungspegel (Lr), am Beispiel Strassenlärm 

 Tag, 06–22 Uhr Nacht, 22–06 Uhr 

ES PW IGW AW PW IGW AW 

I 50 55 65 40 45 60 

II 55 60 70 45 50 65 

III 60 65 70 50 55 65 

IV 65 70 75 55 60 70 

 

4.7.2 Erwägungen 

Die in der LSV verwendeten Belastungsgrenzwerte, welche bei allen drei Verkehrs-

lärmarten in den meisten Fällen gleich sind, erwecken den Anschein einer identischen 

Beurteilung (bzw. einer identischen Schallbelastung) obwohl die verschiedenen Lärm-

arten wegen ihrer unterschiedlichen Charakteristiken bei gleichem LAeq unterschiedlich 

stark stören oder belästigen. Die unterschiedlichen Wirkungen werden, wie im Kapitel 

4.9.1 ausgeführt wird, mittels Pegelkorrekturen (K) berücksichtigt. Dieses Vorgehen 

führt dazu, dass das Werturteil über die zu begrenzende Wirkung einer bestimmten 

Lärmart nicht nur in den Belastungsgrenzwerten direkt, sondern auch in den entspre-

chenden Pegelkorrekturen zum Ausdruck kommt. Angesichts der mathematischen 

Ausdrücke, die für viele K-Werte in den Anhängen 3, 4 und 5 der LSV verwendet wer-

den, ist die Lärmbeurteilung damit für Nichtfachleute nicht ohne weiteres nachvollzieh-

bar. Es wäre daher prüfenswert, ob ein System, in welchem für jede Lärmart individu-

elle, d.h. also unterschiedliche Grenzwerte vorgesehen sind, dem bisherigen Grenz-

wertschema vorzuziehen wäre. Ein solches System hätte den Vorteil, dass anhand 

der Höhe der Belastungsgrenzwerte direkt abgelesen werden kann, inwiefern sich die 

drei Verkehrslärmarten in ihrer Wirkung unterscheiden. Der Nachteil bestünde darin, 

dass im Vollzugsalltag bei der Lärmbeurteilung jeweils unterschiedliche, von der 

Lärmart abhängige Belastungsgrenzwerte herangezogen werden müssten. 
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4.7.3 Schlussfolgerungen 

Die Kommission schlägt vor, am bisherigen Konzept weitgehend festzuhalten, d.h. die 

IGW bei allen Lärmarten auf einem einheitlichen vorgegebenen Wert zu fixieren und 

den zugehörigen Beurteilungspegel mittels Pegelkorrekturen zu bestimmen. Im resul-

tierenden Grenzwertschema (vgl. nachfolgende Tabelle 7) unterscheiden sich die Be-

lastungsgrenzwerte nach ES und nach Tag- resp. Nachtperiode. Als zentraler Wert 

fungiert der IGW der ES II mit 60 dB für die Tagperiode und 50 dB für die Nachtperi-

ode. Zwischen Tag und Nacht besteht somit eine (konstante) Differenz von 10 dB. Die 

IGW für die ES II und ES III werden jedoch gemäss Empfehlung der Kommission 

gleichgesetzt (vgl. Kapitel 4.5.3). Die Differenzen zwischen ES I und ES II/III sollten in 

der Regel 5 dB, zwischen ES II/III und ES IV 10 dB betragen. Die IGW sind als Beur-

teilungspegel Lr zu verstehen. Zur Bildung der Beurteilungspegel sind Pegelkorrektu-

ren K nötig, welche in Kapitel 4.9 erörtert werden. 

 

Tabelle 7  Empfohlenes Grenzwertschema für den Immissionsgrenzwert IGW als Beurtei-

lungspegel Lr,Tag und Lr,Nacht.  

ES 
Lr,Tag 

(über 15 oder 24 Stunden) 
Lr,Nacht 

(über 9 Stunden) 

I 55 45 

II 

60 50 

III 

IV 70 60 

 

 

4.8 Festlegung der Lärmart-bezogenen Grenzwerte 

4.8.1 Belastungsmasse für die Tag- und Nachtperiode 

Tagperiode 

Zur Beurteilung der Tagperiode kann entweder der Lden, bei welchem die Tagesstun-

den von 07–19 Uhr, die Abendstunden von 19–22 Uhr und die Nachtstunden von 22–

07 Uhr aufgeteilt und mit den entsprechenden Beaufschlagungen (+0 dB, +5 dB, 

+10 dB) versehen sind (diese Version des Lden wird im Folgenden mit Lden,07-19-22-07h 

bezeichnet), oder ein über die 15 Tagesstunden gemittelter LAeq (nachfolgend als 

Lday,07-22h bezeichnet) zum Einsatz kommen. 
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Grundsätzlich würden beide oben dargelegten Beurteilungsvarianten für die Tagperi-

ode den Schutzzweck gleichermassen gut erfüllen. Jede der beiden Varianten hat Vor- 

und Nachteile. So ist die Variante mit dem Lden,07-19-22-07h als Belastungsmass (Variante 

1) im Vollzug unbekannt und würde bei den Vollzugsstellen einen nicht unerheblichen 

Initialaufwand bei der Belastungsermittlung generieren, wohingegen die Variante mit 

dem Lday,07-22h (Variante 2) heute in der Praxis (mit Ausnahme des abweichenden Zeit-

bezugs) etabliert ist. Auf der anderen Seite ist Variante 2 bei der in diesem Bericht 

vorzunehmenden Grenzwertsetzung aber nur mit einer mit gewissen Unsicherheiten 

behafteten Konversion zwischen dem Lden und dem Lday,07-22h realisierbar (vgl. Anhang 

A.3.8). Diese Konversion entfiele bei der Variante 1 mit dem Lden weitgehend (aber im 

Prinzip nicht ganz, s.u.), denn die generischen Grenzwerte für die Tagperiode (vgl. 

Tabelle 4) beziehen sich ja bereits auf das Belastungsmass Lden. Aus wissenschaftli-

cher Sicht bestehen leichte Vorteile für die Variante 1 mit dem Lden,07-19-22-07h. Dabei 

sollte aber berücksichtigt werden, dass die meisten Belastungsmasse hoch miteinan-

der korreliert sind [12] und somit der allenfalls geringe Gewinn eines Wechsels auf 

das Belastungsmass Lden,07-19-22-07h in Variante 1 dem zu erwartenden Aufwand (Um-

stellung eingeschliffener Praktiken, Anpassung von Regularien, Neuberechnung der 

Lärmbelastung etc.) gegenübergestellt werden muss. 

 

Nachtperiode 

Zur Beurteilung der Nachtperiode ist der LAeq über die empfohlene Beurteilungszeit 

von 22–07 Uhr (vgl. Kapitel 4.4.3) geeignet. Beim Strassen- und Eisenbahnlärm sind 

dies die 9 Stunden von 22–07 Uhr (Lnight,22-07h). Beim Fluglärm wird empfohlen, die 

bisherige Einzelstundenbetrachtung in der Nacht beizubehalten und eine zusätzliche 

Beurteilung in Form einer weiteren Einzelstunde von 06–07 Uhr vorzusehen (siehe 

Kapitel 4.8.3). 

 

4.8.2 Grenzwerte in den Belastungsmassen Lden,07-19-22-07h, Lday,07-22h und Lnight,22-07h 

Im vorhergehenden Kapitel werden verschiedene Belastungsmasse zur Implementie-

rung in ein Grenzwertschema vorgeschlagen (Lden,07-19-22-07h, Lday,07-22h und Lnight,22-07h). 

Diese Belastungsmasse weichen mehr oder weniger von den Belastungsmassen der 

generischen Grenzwerte in Tabelle 4 ab: Während die generischen Grenzwerte im 

Belastungsmass Lden (mit den in den zur Ermittlung des generischen Lden-Grenzwerts 

beigezogenen Grundlagenstudien mehrheitlich angewendeten Zeitfenstern 07–19, 

19–23, und 23–07 Uhr) ausgewiesen sind, empfiehlt die Kommission die Verwendung 

einer leicht abgeänderten Version des Lden, in welcher der Abendzeitraum nur 3 Stun-

den dauert, der Nachtzeitraum aber 9, bzw. einen Lday, der zwischen 07 und 22 Uhr, 

also über 15 Stunden ermittelt wird. Für die Nachtperiode wird ein Lnight über 9 Stunden 
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von 22–07 Uhr vorgeschlagen, statt über den den meisten Studien zu Nachtlärmwir-

kungen zugrunde liegenden Zeitraum 23–07 Uhr. Um also approximativ vom generi-

schen Grenzwert als Lden auf einen Grenzwert in Lden,07-19-22-07h bzw. Lday,07-22h, und vom 

generischen Grenzwert als Lnight auf den entsprechenden Grenzwert im Belastungs-

mass Lnight,22-07h schliessen zu können, muss bestimmt werden, inwiefern diese unter-

schiedlichen Masse voneinander im Mittel (und für die Schweiz repräsentativ) abwei-

chen. Entsprechend berechnete Konversionsterme sind im Anhang in Tabelle A.T.6 

basierend auf Belastungsdaten des Stichprobenrahmens der SiRENE-Befragung auf-

gelistet. Diese Terme wurden benutzt, um die massgeblichen Lärmart-bezogenen 

Grenzwerte in den untenstehenden Tabellen 8 und 9 zu berechnen. Die Konversions-

Ergebnisse wurden jeweils mathematisch auf 1 dB gerundet. 

 

Tabelle 8  Lärmart-bezogene Grenzwerte der Tagperiode (IGW ES II/III), in den Belas-

tungsmassen Lden, Lden,07-19-22-07h und Lday,07-22h in dB(A) 

Lärmart: Lden
* Lden,07-19-22-07h Lday,07-22h 

Strassenlärm 62 62 60 

Eisenbahnlärm 65 65 59 

Fluglärm 55 55 54 

* generischer Grenzwert gemäss Tabelle 4 

 

Tabelle 9  Lärmart-bezogene Grenzwerte der Nachtperiode (IGW ES II/III), in den Belas-

tungsmassen Lnight und Lnight,22-07h in dB(A) 

Lärmart: Lnight
* Lnight,22-07h 

Strassenlärm 52 52 

Eisenbahnlärm 56 56 

Fluglärm 43 45 

* generischer Grenzwert gemäss Tabelle 4 

 

4.8.3 Einzelstunden-Grenzwerte für Fluglärm in der Nacht 

Die nachfolgend vorgeschlagene Beurteilung des Fluglärms während der Nachtperi-

ode weicht von der Art und Weise der Beurteilung des Strassen- und Eisenbahnlärms 

ab. Grund dafür ist nebst dem Ziel, Aufwachreaktionen zu begrenzen (vgl. Kapitel 

4.4.1) das landesweite Nachtflugverbot (Art. 39 VIL). Da in der Kernnacht (00–05 Uhr) 

in der Schweiz Starts und Landungen untersagt sind, ergibt es keinen Sinn, für diesen 

Zeitraum einen Fluglärm-Grenzwert zu erlassen. Deshalb wird eine Beurteilung mit 

einzelnen 1-Stunden-Grenzwerten in den Randstunden der Nacht empfohlen. Da die 
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Nachtperiode neu jedoch 9 Stunden dauern soll, resultieren vier anstatt der heute ge-

bräuchlichen drei Einzelstundengrenzwerte, nämlich Grenzwerte für die Stunden von 

22–23, 23–00, 05–06 und 06–07 Uhr. 

Als Ausgangsgrösse für die Bemessung der Höhe dieser vier Einzelstundengrenz-

werte diente der Lärmart-bezogene Nachtgrenzwert über 9 Stunden von 45 dB ge-

mäss Tabelle 9. Wenn man die Schallenergie des Lnight,22-07h (also 45 dB über 9 Stun-

den) auf die vier Stunden mit möglichem Flugbetrieb (22–23, 23–00, 05–06, 06–07 

Uhr) konzentriert, so ergibt sich für diese 4 Stunden ein Mittelungspegel von 48.5 dB. 

Diesen Pegel gälte es in diesen 4 Stunden eigentlich einzuhalten, um den Lärmart-

bezogenen Grenzwert nicht zu überschreiten. Da jedoch durch den langen lärmfreien 

Zeitraum von (mindestens) 5 Stunden85 in der Kernnacht eine Möglichkeit der Kom-

pensation von Lärmstörungen86 besteht, die beim Strassen- oder Eisenbahnlärm nicht 

bzw. nicht in demselben Ausmass gegeben ist, ist es vertretbar, dass der Wert von 

48.5 dB (im Mittel über die vier Einzelstunden) auch überschritten werden kann. Aller-

dings darf diese Kompensation nicht allzu gross ausfallen, denn es kann ebenfalls 

davon ausgegangen werden, dass die für die Ermittlung des Lärmart-bezogenen 

Grenzwerts von 45 dB herangezogenen empirischen Studien und Meta-Analysen [14, 

24, 30, 66] mehrheitlich auf Fluglärmbelastungen basieren, bei denen in den Kern-

stunden der Nacht die Belastung ebenfalls erheblich niedriger gewesen sein dürfte als 

während der Nachtrandstunden, und somit der beschriebene Kompensationseffekt im 

generischen und im Lärmart-bezogenen Grenzwert zumindest teilweise schon berück-

sichtigt ist. Der Kompensationseffekt dürfte deshalb höchstens wenige Dezibel ober-

halb der Marke von 48.5 dB (Mittelwert über 4 Stunden) ausgeschöpft sein. Da es 

nicht möglich ist, anhand empirischer Daten diesen Kompensationseffekt exakt zu be-

ziffern, war die Kommission gezwungen, eine Setzung vorzunehmen: Sie beschloss, 

den Kompensationseffekt mit max. 2.5 dB zu bewerten, was (vereinfacht ausgedrückt) 

darin resultiert, dass der Mittelungspegel über die 4 Stunden mit Fluglärm den Wert 

von 51 dB nicht überschreiten sollte. 

In der Folge war zu klären, wie die Grenzwerte in den vier zu beurteilenden Stunden 

(22–23, 23–24, 05–06, 06–07 Uhr) im Einzelnen festgelegt werden können, sodass 

sie zum einen das oben genannte Kriterium von 51 dB als Mittelwert über 4 Nacht-

stunden mit Flugbetrieb energetisch einhalten und zum anderen die Unterschiede der 

Empfindlichkeit gegenüber Fluglärm in diesen vier Einzelstunden angemessen reflek-

tieren. Dazu wurden folgende Überlegungen gemacht: 

 

85  Die zurzeit gemäss den Betriebsreglementen der Flughäfen Zürich und Genf tatsächlich fluglärmfreien Zeitfenster 

sind länger als das durch die VIL vorgegebene Minimum von 5 Stunden (Genf: 00:00–06:00 Uhr, Zürich: 23:30–

06:00 Uhr) 

86  Argumentation der vom UVEK eingesetzten Arbeitsgruppe «Fluglärm-Belastungsgrenzwerte und raumplanerische 

Flexibilisierung» [81] 
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• Es ist sinnvoll, für die zweite (23–00 Uhr) und dritte (05–06 Uhr) Nachtstunde 

einen tieferen Grenzwert anzusetzen als für die an die Tagperiode angrenzen-

den Stunden (22–23 und 06–07 Uhr). Dies, weil in der Nacht grundsätzlich der 

Schlaf geschützt werden soll und in der ersten und letzten Nachtstunde die 

Schlafdichte der Bevölkerung bereits reduziert ist (vgl. Abbildung A.A.2 im An-

hang A.3.1). 

• Dass die erste (22–23 Uhr) und letzte (06–07 Uhr) Nachtstunde praktisch iden-

tische tageszeitabhängige Lärmempfindlichkeitswerte gemäss Abbildung A.A.5 

(siehe Anhang A.3.2) aufweisen, ist so zu interpretieren, dass für diese beiden 

Stunden gleich hohe Grenzwerte eingesetzt werden können. 

• Aufgrund der Tatsache, dass der schlafende Anteil der Bevölkerung von allen 

vier in Diskussion stehenden Stunden in der Stunde zwischen 05 und 06 Uhr 

am höchsten ist und lärminduzierte Aufwachreaktionen in den frühen Morgen-

stunden aus Gesundheitssicht so weit wie möglich vermieden werden sollten 

[82], wird die Stunde zwischen 05 und 06 Uhr mit einem niedrigeren Grenzwert 

belegt als die erste und letzte Nachtstunde. 

• Um die Einschlafperiode möglichst wenig mit Fluglärm zu belasten, ist es 

ebenfalls zweckmässig, die zweite Nachtstunde (23–24 Uhr) mit demselben 

Grenzwert zu belegen wie die dritte Nachtstunde (05–06 Uhr). 

Aufgrund obiger Überlegungen werden die in Tabelle 10 aufgeführten Einzelstunden-

Immissionsgrenzwerte für Fluglärm (ES II und ES III) empfohlen. 

 

Tabelle 10 Empfohlene IGW (ES II/III) für Fluglärm in der Nachtperiode, in dB(A) 

LAeq,22-23h LAeq,23-24h LAeq,05-06h LAeq,06-07h 

52 49 49 52 

 

Die Werte gemäss Tabelle 10 ergeben einen energetischen Mittelwert von 50.8 dB. 

Über eine Zeitperiode von 9 Stunden, von denen in 5 Stunden der Kernnacht von 00–

05 Uhr ein Verbot für gewerbsmässige Flüge besteht, ergeben die Werte einen mitt-

leren LAeq von 47.2 dB. Dieser Wert liegt um 2.2 dB höher als der Lärmart-bezogene 

Lnight,22-07h-Grenzwert von 45 dB. Die vorgeschlagenen Werte halten damit das per Set-

zung eingeführte Kriterium eines maximalen Kompensations-Effekts von 2.5 dB ein. 
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4.9 Beurteilungspegel und Pegelkorrekturen 

4.9.1 Bisherige Regelung  

Bei der Ermittlung der massgeblichen Verkehrslärmbelastung gemäss LSV dienen va-

riable Pegelkorrekturen dazu, den Mittelungspegel Leq zu einem Beurteilungspegel Lr 

zu ergänzen, sodass spezielle Charakteristika des Lärms bzw. der beurteilten Lärmart 

«störungsgerechter» resp. «wirkungsgerechter» abgebildet werden können. Es gibt in 

der LSV im Bereich der Beurteilung von Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm zurzeit 

drei Arten von Pegelkorrekturen:87 

Die erste Art von Pegelkorrektur betrifft die Lärmart selbst (Strassen-, Eisenbahn- oder 

Fluglärm). Sie berücksichtigt den Umstand, dass unterschiedliche Lärmarten bei dem-

selben Mittelungspegel unterschiedlich stark ausgeprägte Wirkungen zeigen. Solche 

Pegelkorrekturen, in diesem speziellen Fall auch «Normierungskorrekturen» genannt, 

dienen dem Zweck, den Beurteilungspegel einer bestimmten Lärmart so zu justieren, 

dass bei allen Lärmarten gleich hohe Belastungsgrenzwerte verwendet werden kön-

nen (siehe dazu auch Kapitel 4.7). 

Die zweite Art von Pegelkorrektur berücksichtigt die Wirkung von unterschiedlichen 

Verkehrsmengen (Anzahl Fahr-/Flugzeuge oder Züge pro Stunde). Die derzeitige Re-

gelung in der LSV sieht solche von der Verkehrsmenge abhängigen Pegelkorrekturen 

beim Strassen-, Eisenbahn- und beim Fluglärm der Kleinaviatik vor. 

Die dritte Art von Pegelkorrektur berücksichtigt besonders stark störende Geräusch-

Eigenschaften, die im LAeq nicht wirkungsgerecht abgebildet werden können. Beispiele 

dafür sind die Pegelkorrekturen beim Eisenbahn- bzw. Strassenlärm, welche die spe-

zielle Störwirkung von Rangierlärm bei Eisenbahnen oder von Kurvenkreischen beim 

Schienenlärm auf Strassen berücksichtigen. 

Die vorgängig aufgeführten Pegelkorrekturen sind in den LSV-Anhängen 3 für Stras-

senverkehrslärm, 4 für Eisenbahnlärm und 5 für den Lärm ziviler Flugplätze wie folgt 

umgesetzt: 

 

Strassenlärm 

Die seinerzeitige Kommission legte fest, dass die durch den IGW in der ES II tags zu 

begrenzende Wirkung für alle Lärmarten bei demjenigen Mittelungspegel (LAeq) zu fi-

xieren sei, wo sich 25% der Wohnbevölkerung stark belästigt fühlten. Beim Strassen-

lärm während der Tagperiode entsprach dies einem LAeq von 60 dB. Dieser Wert wurde 

zum einheitlichen Grenzwert für den IGW in der ES II. Konsequenterweise gibt es 

 

87  Bei anderen Lärmarten in der LSV kommen weitere Pegelkorrekturen zum Tragen, die aber in diesem Bericht nicht 

behandelt werden. (Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Pegelkorrekturen K1, K2, und K3 in der LSV ent-

sprechen nicht der ersten, zweiten, und dritten Art von Pegelkorrektur) 
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deshalb für Strassenlärm keine Normierungskorrektur (Pegelkorrektur erster Art) in 

der LSV, und der Beurteilungspegel Lr für Strassenlärm entspricht im Wesentlichen 

dem LAeq für die entsprechende Zeitperiode (Tag oder Nacht). Bei weniger als durch-

schnittlich 100 Fahrzeugen pro Stunde bzw. unterhalb von 1600 Fahrzeugen am Tag 

resp. 800 in der Nacht gilt jedoch eine von der Verkehrsmenge abhängige Pegelkor-

rektur zweiter Art, die zwischen –5 und 0 dB beträgt (vgl. dazu Anhang 3 Ziff. 35 LSV). 

Der Ursprung bzw. die seinerzeitige empirische Begründung dieser Korrektur konnte 

von der Kommission nicht eruiert werden. Daneben gibt es eine weitere Pegelkorrek-

tur (dritter Art), welche das Kurvenkreischen bei Schienenfahrzeugen auf Strassen88 

berücksichtigt (vgl. Anhang 3 Ziff. 35 Abs. 2 LSV). 

 

Eisenbahnlärm 

Die Belastungsgrenzwerte für Eisenbahnlärm wurden in 1970er- und 1980er-Jahren 

praktisch gleichzeitig mit denjenigen des Strassenlärms entwickelt. Dabei ergab sich 

zwischen diesen zwei Lärmarten eine Differenz beim Prozentsatz der stark Belästig-

ten, die einer Pegeldifferenz von ca. 5 dB entsprach, mit weniger Belästigten beim 

Eisenbahnlärm (d.h. Eisenbahnlärm war beim selben Pegel weniger belästigend als 

Strassenlärm). Die Mittelungspegel (LAeq) für Eisenbahnlärm werden in der LSV des-

halb ausnahmslos mit einer minimalen Pegelkorrektur von –5 dB89 korrigiert (Pegel-

korrektur erster Art).90 Diese Korrektur basiert hauptsächlich auf der Lärmart und 

wurde bis anhin durch die Vorhersehbarkeit der Ereignisse (wegen des zumeist fixen 

Fahrplans der Züge), durch die teilweise langen Pausen zwischen den Ereignissen 

und durch die zeitliche Begrenztheit des Auftretens des Lärms begründet [83]. Die 

Beurteilungspegel für den Tag- und Nachtzeitraum werden zudem in Abhängigkeit der 

Anzahl Zugsvorbeifahrten im jeweiligen Zeitraum weiter vermindert. Weil in der LSV 

die Nachtperiode nur 8 Stunden umfasst, die Tagperiode aber 16, ist die Pegelkorrek-

tur nachts bei gleicher Zugfrequenz (durchschnittliche Anzahl Züge pro Stunde) noch 

ausgeprägter als am Tag (d.h. sie fällt «negativer» aus; die Beurteilung ist in der Nacht 

weniger streng). Eine Begründung dafür gibt es nicht. Diese Pegelkorrektur (zweiter 

Art) wird schliesslich mit der ersten kombiniert, indem sie bei –5 dB beginnt und bis 

maximal –15 dB betragen kann (vgl. Anhang 4 Ziff. 33 Abs. 1 LSV). Zudem gibt es 

eine Pegelkorrektur dritter Art, diesmal jedoch mit positivem Vorzeichen (d.h. die Be-

urteilung wird strenger), welche die spezielle Störwirkung von Rangierlärm (vgl. An-

hang 4 Ziff. 33 Abs. 2 LSV) berücksichtigt. 

 

 

88  Lärm von Schienenfahrzeugen auf Strassen (z.B. Trams) wird in der LSV dem Strassenlärm zugerechnet 

89  Die Pegelkorrektur von –5 dB bedeutet, dass vom tatsächlich gemessenen oder berechneten Mittelungspegel 

(LAeq) 5 dB abgezogen werden 

90  Diese Pegelkorrektur wird oft auch als «Schienenbonus» bezeichnet.  
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Fluglärm 

Die LSV enthält Belastungsgrenzwerte für den Lärm des Verkehrs von Kleinluftfahr-

zeugen, für den Lärm des Gesamtverkehrs von Kleinluftfahr- und Grossflugzeugen 

und für den Lärm des Verkehrs von zivilen Flugplätzen, auf denen ausschliesslich 

Helikopter verkehren (Helikopterflugplätze). Mit Ausnahme der Helikopterflugplätze, 

wo als Beurteilungsgrösse der mittlere A-bewertete Maximalpegel zur Anwendung 

kommt, gilt als Belastungsmass der LAeq. Eine Pegelkorrektur erster Art kommt nicht 

zur Anwendung. Vorgesehen ist dagegen eine Pegelkorrektur zweiter Art bei der Er-

mittlung des Lärms von Kleinluftfahrzeugen, welche auf eine Studie zur Belästigungs-

wirkung des Lärms solcher Kleinluftfahrzeuge zurückgeht [84]. Die Korrektur hängt 

von der jährlichen Anzahl Bewegungen ab und wird zum LAeq hinzuaddiert, d.h. je hö-

her die Bewegungszahl, umso höher wird die Korrektur. Bei weniger als 15 000 Be-

wegungen pro Jahr entfällt die Korrektur. 

Beim zivilen Fluglärm von Flughäfen mit Grossflugzeugen entspricht der Beurteilungs-

pegel im Wesentlichen dem A-bewerteten Mittelungspegel (LAeq) des Betriebs von 

Grossflugzeugen sowie Kleinluftfahrzeugen, beaufschlagt mit der oben beschriebe-

nen verkehrsmengenabhängigen Pegelkorrektur, welche nur beim Teilbeurteilungs-

pegel der Kleinluftfahrzeuge zur Anwendung kommt und bei den drei Schweizer Lan-

desflughäfen wegen der Dominanz der Grossflugzeuge vernachlässigbar ist. 

 

4.9.2 Erwägungen 

Pegelkorrekturen zweiter und dritter Art dienen dazu, spezifische nicht-energetische 

Charakteristika einer Lärmart im Beurteilungspegel zu berücksichtigen. Ob und wel-

che Korrekturen notwendig sind, sollte deshalb anhand von gezielten Untersuchungen 

zur Belästigungs- oder Störwirkung geprüft werden. Deren Erkenntnisse werden nach-

folgend geschildert. 

 

Strassenlärm 

Da der LAeq allenfalls nicht alle störenden oder belästigenden Charakteristiken des 

Strassenlärms abbildet, wurde von der Kommission untersucht, in welchen Bereichen 

Korrekturen des LAeq angezeigt sind und wie hoch diese Korrekturen ausfallen müss-

ten. Die im Rahmen der SiRENE-Studie durchgeführte Befragung der Schweizer Be-

völkerung beispielsweise hat gezeigt, dass kontinuierlicher Strassenlärm bei gleichem 

Pegel belästigender ist als Strassenlärm mit ausgeprägten Einzelereignissen (d.h. 

Lärmbelastungssituationen mit hoher Intermittenz) [85]. Dies würde tendenziell eine 

negative Pegelkorrektur bei geringer Verkehrsdichte rechtfertigen. Beim Endpunkt 

Herzinfarkt zeigte sich allerdings ein etwas weniger eindeutiges Bild des vom LAeq un-

abhängigen Einflusses der Bewegungszahl bzw. der Intermittenz [30], sodass für die 

Festlegung einer von der Bewegungszahl abhängigen Pegelkorrektur, die sich auf alle 
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Wirkungen bezieht, noch weitere Abklärungen notwendig wären. Für die Endpunkte 

Belästigung und Schlafstörung scheint eine solche Korrektur indes angemessen. Ge-

mäss der Auswertung in Anhang A.3.5 könnte der Beurteilungspegel bei geringen Ver-

kehrsdichten (weniger als 32 Fahrzeuge pro Stunde) mit einer Pegelkorrektur zweiter 

Art von ca. –5 dB versehen werden. 

Offen ist zurzeit die Frage, ob für Streckenabschnitte mit geringer Geschwindigkeit 

(Tempo 30-Zonen) eine (negative) Pegelkorrektur zulässig wäre, etwa weil durch die 

bei niedriger Geschwindigkeit weniger steilen Pegelflanken auch das Belästigungspo-

tential oder die Wahrscheinlichkeit von Aufwachreaktionen geringer wäre. Entspre-

chende empirische Untersuchungen liegen zurzeit jedoch noch nicht vor. 

 

Eisenbahnlärm 

Aktuelle Schweizer Untersuchungen zur Belästigung [13] und zu selbstberichteten 

lärminduzierten Schlafstörungen [14] durch Eisenbahnlärm zeigen, dass die in der 

LSV implementierte stark negative Pegelkorrektur beim Eisenbahnlärm, zumindest 

was die genannten Wirkungen betrifft, nicht gerechtfertigt ist. Dies legen die Auswer-

tungen im Anhang A.3.5 bzw. Abbildung A.A.11 nahe. Es kann vermutet werden, dass 

dafür betrieblich-akustische Veränderungen im Schienenverkehr verantwortlich sind, 

namentlich die Zunahme der Verkehrsdichte und die Erhöhung der Fahrgeschwindig-

keiten. Erhöhen sich die Fahrgeschwindigkeiten, lässt dies bei Zugvorbeifahrten die 

Pegel rascher ansteigen und wieder abklingen. Die Flanken im Pegel-Zeit-Verlauf wer-

den dadurch steiler. Feld- und Laborstudien zeigen nun, dass gerade beim Eisenbahn-

lärm die steileren Pegelflanken in Zusammenhang mit der Störung des Schlafes ge-

bracht werden können, welche sich in einer erhöhten Aufwach- bzw. Reaktionswahr-

scheinlichkeit auf Zugsgeräusche äussert [86-89]. Die gesonderten Auswertungen im 

Anhang A.3.5 zeigen keinen nennenswerten modifizierenden Einfluss der Anzahl 

Zugsereignisse auf die Expositions-Wirkungsbeziehungen hinsichtlich Belästigung 

oder selbstberichteter Schlafstörung für Eisenbahnlärm. Es lässt sich vorsichtig fol-

gern, dass zumindest, was die Endpunkte «Belästigung» und «Schlafstörung» betrifft, 

die Bewegungszahl-abhängige Pegelkorrektur der aktuellen LSV nicht gerechtfertigt 

ist. 

 

Fluglärm 

Eine von der Kommission vor einigen Jahren initiierte Studie zur Untersuchung der 

Ursachen des Trends zunehmender Belästigung bei gleichem Pegel beim Fluglärm 

von Grossflugzeugen («Projekt Leq+X», [90]) zeigte einen Effekt der Bewegungszahl 

auf die Belästigung, der über den rein energetisch erklärbaren Effekt hinausging, wo-

bei der grösste Anteil der Varianz der Belästigung nach wie vor durch den LAeq erklärt 

wurde. Die Resultate dieser Studie sind jedoch eher schwierig interpretierbar bzw. zu 

uneinheitlich, um daraus eine von der Bewegungszahl abhängige Pegelkorrektur für 

Fluglärm von Grossflugzeugen schlüssig ableiten zu können. 



Grenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm Kapitel 4 - Analyse der Lärm-Beurteilungsmethodik 

 - 68 - 

 

4.9.3 Schlussfolgerungen 

In Kapitel 4.7.3 wurde empfohlen, den IGW in den Zonen der ES II und ES III während 

des Tages auf 60 dB und während der Nacht auf 50 dB einheitlich zu fixieren. Wird für 

alle Verkehrslärmarten ein einheitlicher IGW festgelegt, so müssen für alle Lärmarten 

separate Lärmart-bezogene Normierungskorrekturen (d.h. Pegelkorrekturen erster 

Art) eingeführt werden, welche die unterschiedlich starke Wirkung der jeweiligen 

Lärmart auf Höhe des vereinheitlichten IGW berücksichtigen. Bei einer Setzung des 

IGW bei 60 dB tags und 50 dB nachts ergeben sich zwecks Normierung der in Tabel-

len 8 und 9 dargestellten Lärmart-bezogenen Grenzwerte die in Tabelle 11 dargestell-

ten Normierungskorrekturen K. 

 

Tabelle 11:  Normierungskorrekturen K [in dB] für die empfohlenen Belastungsmasse 

Lärmart 
Normierungskorrekturen K [dB] 

Lden,07-19-22-07h Lday,07-22h Lnight,22-07h 

Strassenlärm –2 0 –2 

Eisenbahnlärm –5 +1 –6 

Fluglärm +5 +6 (+5)* 

 * Da beim Fluglärm gemäss Empfehlung der Kommission vier Einzelstunden beurteilt werden, 
nicht aber die Nachtperiode als Ganzes, ist die Normierungskorrektur von +5 ein theoretischer 
Wert, der nicht angewendet wird. Er wurde deshalb in Klammern gesetzt. 

 

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile wird empfohlen, auf Pegelkorrekturen zweiter 

Art (d.h. von der Verkehrsmenge abhängige Korrekturen) bei allen Verkehrslärmarten 

zu verzichten. Das hat verschiedene Gründe: 

Die Kommission sieht aufgrund der Auswertungen der SiRENE-Befragung (vgl. An-

hang A.3.5) beim Strassenlärm zwar Hinweise auf einen belästigungsmindernden Ef-

fekt geringer Verkehrsmengen während der Tagesstunden, was eine Pegelkorrektur 

zweiter Art bis etwa –5 dB für wenig befahrene Strassen rechtfertigen würde. Sie er-

kennt aber gleichzeitig, dass der generische Grenzwert für die Tagperiode beim Stras-

senlärm aufgrund somatisch-medizinischer Wirkungen zustandekommt (vgl. Tabelle 

A.T.4.1 im Anhang). Diese Effekte legen einen bereits um 5 dB niedrigeren Grenzwert 

nahe, als es die Expositions-Wirkungsbeziehung für den Endpunkt %HA tun würde. 

Eine auf Belästigung bezogene Pegelkorrektur bei geringen Verkehrsmengen ist des-

halb nicht gerechtfertigt. 

Von der Bewegungszahl abhängige Pegelkorrekturen zweiter Art von 0 bis –10 dB 

(bzw. zwischen –5 und –15 dB wenn die Pegelkorrektur erster Art miteingerechnet 

wird) lassen sich auch beim Eisenbahnlärm gemäss den vorliegenden Untersuchun-

gen nicht aufrechterhalten. 
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Beim Fluglärm von Grossflugzeugen zeigen zwar speziell durchgeführte Untersuchun-

gen [90] Hinweise für eine von der Bewegungszahl abhängige Pegelkorrektur, wobei 

sich diese ebenfalls nur auf den Endpunkt %HA beziehen würde. Eine solche Pegel-

korrektur exakt zu beziffern, ist aufgrund des zurzeit lückenhaften Stands des Wissens 

nicht möglich. 

Pegelkorrekturen dritter Art, welche spezielle Geräuschcharakteristiken berücksichti-

gen (z.B. die Pegelkorrektur K2 beim Eisenbahnlärm), wurden in diesem Bericht nicht 

untersucht. Deshalb können diesbezüglich auch keine Anpassungen empfohlen wer-

den. Da aber auch keine Hinweise vorliegen, dass die entsprechenden Korrekturen 

nicht gerechtfertigt wären, wird empfohlen, sie in der momentanen Form beizubehal-

ten. 

Die Kommission erachtet es darüber hinaus als sinnvoll, die Einführung einer Pegel-

korrektur für Strassenlärm bei geringer Fahrgeschwindigkeit zu prüfen, falls – im bes-

ten Fall in Form einer Längsschnittstudie – sich zeigen sollte, dass tiefere Fahrge-

schwindigkeiten (z.B. in Tempo 30-Zonen) Lärmwirkungen über den Effekt der reinen 

Pegelabnahme hinaus vermindern können. 

 

 

4.10 Offene Punkte und Forschungsbedarf 

4.10.1 Schutz einzelner Nachtstunden mit Einzelstundengrenzwerten 

In Kapitel 4.4.3 wird vorgeschlagen, Einzelstunden-Grenzwerte während der Nacht 

auch für andere Lärmarten als Fluglärm zu prüfen. Damit könnte die Wohnbevölke-

rung auch dann vor Aufwachreaktionen besser geschützt werden, wenn aufgrund des 

Betriebs der entsprechenden Anlage (Strassen oder Eisenbahnen) in einzelnen Stun-

den in einer ansonsten ruhigen Nacht besonders hohe Immissionen erzeugt würden 

(z.B. bei Güterzügen oder während frühen Morgenstunden mit intensivem Lastwagen-

verkehr aufgrund gesteigerten Warenumschlags etc.). Eine entsprechende Regelung 

könnte z.B. verlangen, dass die lauteste Stunde innerhalb des Nachtzeitraums (also 

zwischen 22 und 07 Uhr) um maximal einen bestimmten dB-Betrag höher liegen darf 

als der Durchschnittspegel der gesamten Nachtperiode. Mit den zurzeit vorliegenden 

Grundlagen war es jedoch nicht möglich, hierfür eine konkrete (Evidenz-basierte) 

Empfehlung zu unterbreiten. 

 

4.10.2 Berücksichtigung speziell empfindlicher Personengruppen 

Der Gesetzgeber verlangt, dass bei der Festlegung der IGW Personengruppen mit 

erhöhter Empfindlichkeit, wie «Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere» (speziell) 

zu berücksichtigen sind (Art. 13 USG). Er geht also davon aus, dass Kinder, Kranke, 
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Betagte und Schwangere empfindlicher sind als der Durchschnitt der Bevölkerung und 

daher eines besonderen Schutzes bedürfen. Aus Sicht der Kommission können sol-

che Personengruppen dann als berücksichtigt gelten, wenn sie in den entsprechenden 

Grenzwert-relevanten Grundlagenstudien Teil der in die statistischen Modelle einge-

henden Stichprobe oder ggf. Grundgesamtheit (bei Bevölkerungs-basierten Studien, 

z.B. der SNC) waren. Dazu ist Folgendes anzumerken: 

• Was Kinder betrifft, so berücksichtigen etwa Todesursachenstatistiken, die in 

epidemiologischen Studien mit Lärmbelastungsdaten verknüpft werden [z.B. 

30], auch Kinder, obwohl deren Mortalitätsrisiko aufgrund von Lärmbelastun-

gen mangels einer ausreichend lang andauernden Exposition sicher vernach-

lässigbar ist. Kinder sind jedoch in epidemiologischen Kohortenstudien (z.B. 

der SAPALDIA-Studie) potenziell untervertreten, da solche Studien in der Re-

gel auf bestimmte Alterssegmente begrenzt sind, die nur in seltenen Fällen 

Kinder miteinschliessen. Schliesslich fehlen Kinder fast gänzlich in Bevölke-

rungsbefragungen zur Belästigung, da solche meist ein Mindestalter der Teil-

nahme (oft ≥18 Jahre) voraussetzen. Ob Kinder jedoch besonders empfindlich 

auf Lärm reagieren, ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. 

• Was Kranke betrifft, so sind diese mit Ausnahme von Untersuchungen von ex-

plizit «gesunden Erwachsenen» in den meisten Grenzwert-relevanten Grundla-

genstudien zumindest nicht ausgeschlossen. Auch bei Bevölkerungsbefragun-

gen ist das nicht Krank-sein meist keine Bedingung für eine Teilnahme. Aller-

dings erreichen Aufrufe zu einer Studienteilnahme Schwerkranke wahrschein-

lich weniger gut, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Bevöl-

kerungsgruppe in gewissen Befragungen unterrepräsentiert ist. 

• Was Betagte betrifft, so gibt es keine Hinweise, dass diese in epidemiologi-

schen Studien unterrepräsentiert wären, mit Ausnahme von Studien, die eine 

obere Altersgrenze vorsehen. In Belästigungsbefragungen sind sie tendenziell 

sogar übervertreten, zeigen ältere Personen doch eine an der Gesamtbevölke-

rung gemessen höhere Bereitschaft, an Befragungen teilzunehmen [13]. 

• Was Schwangere betrifft, gibt es keinerlei Hinweise, dass diese systematisch 

in Grundlagenstudien unter- oder übervertreten wären. 

Hinzu kommt, dass bei der Grenzwertfestlegung mittels Expositions-Wirkungsbezie-

hungen für den Endpunkt %HA auf den Prozentsatz besonders stark belästigter Per-

sonen und damit implizit bereits auf «besonders empfindliche» Personen abgestellt 

wird. Insofern werden gerade auch bei geringeren Pegelwerten besonders empfindli-

che Personen, die sich stark belästigt fühlen, in einem Expositions-Wirkungszusam-

menhang erfasst und fliessen somit in die Grenzwertsetzung ein. 

Die Kommission kommt abschliessend zum Schluss, dass das Gebot der besonderen 

Berücksichtigung spezieller Personengruppen bei der Festlegung von Grenzwerten 
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nicht in unzulässiger Weise verletzt wurde. Es wird jedoch angeregt, im Forschungs-

bereich «vulnerable Personen» weitere Abklärungen zu machen, deren Ergebnisse 

ggf. in künftige Grenzwert-Überprüfungen resp. -Anpassungen einfliessen können. 

 

4.10.3 Beurteilung von Gesamt-Lärmwirkungen verschiedener Quellen 

(«Kombinationswirkungen») 

Gemäss der bisherigen Praxis werden Belastungsgrenzwerte für verschiedene Lärm-

arten in separaten Anhängen der LSV festgelegt. Sie werden für sich allein ohne Be-

rücksichtigung anderer Lärmarten angewendet, obwohl das Ganzheitlichkeitsprinzip 

(Art. 8 USG) verlangt, dass Einwirkungen «sowohl einzeln als auch gesamthaft» zu 

beurteilen sind. Als Begründung für eine nach Lärmarten getrennte Beurteilung wird 

oft angeführt, dass auf diesem Weg Konflikte mit dem Verursacherprinzip bzw. dem 

Sanierungsprinzip vermieden werden sollen, da nur durch eine klare Trennung von 

Quellen eine Grenzwertüberschreitung eindeutig einem Verursacher oder einer Ver-

ursacherin zugeordnet und diese/r in der Folge zur Sanierung verpflichtet werden 

kann. Entscheidend für die Umsetzung des Gesetzesartikels ist, dass sich in Bezug 

auf die Lärmwirkung aus wissenschaftlichen Studien generalisierbare Aussagen zu 

Mehrfachbelastungen ableiten lassen. Die entsprechende bisherige wissenschaftliche 

Literatur zeichnet sich indes vor allem durch unklare, z.T. sich widersprechende Re-

sultate und die Feststellung aus, dass das Zusammenwirken verschiedener Quellen 

offenbar noch nicht richtig verstanden wird [4]. 

Mit dem Beurteilungspegel Lr als Lärmbeurteilungsmass wird zwar der Vergleich der 

Wirkung unterschiedlicher Lärmarten ermöglicht. Es läge daher nahe, für die Beurtei-

lung der Gesamtlärmbelastung die Beurteilungspegel aller einwirkenden Lärmarten 

energetisch zu addieren und mit einem Gesamtlärmbelastungsgrenzwert zu verglei-

chen. Bei einem derartigen Vorgehen stellen sich jedoch verschiedene Fragen und 

Probleme. Einerseits gilt es zu klären, wie hoch ein solcher Gesamtlärmbelastungs-

grenzwert überhaupt sein sollte, damit die Schutzkriterien des USG erfüllt sind, und 

ob seine Höhe davon abhängt, welche Lärmarten und wie viele davon auf einen Im-

missionsort einwirken. Wie oben und auch weiter unten ausgeführt wird, fehlen Stu-

dien mit entsprechend eindeutigen Ergebnissen. 

Andererseits sind Zweifel angebracht, ob die energetische Addition der Pegelwerte 

von zeitlich sehr unterschiedlich einwirkenden Lärmarten (z.B. Schiessanlagen- und 

Strassenverkehrslärm) eine sinnvoll interpretierbare Grösse ergeben [91]. 

Grundsätzlich stellt sich aber auch die Frage nach der Relevanz und der Dringlichkeit 

einer integralen Beurteilung von Mehrfachbelastungen. Im Falle zweier gleich lauter 

Lärmquellen erhöht sich der mittlere Pegel um lediglich 3 dB91. Zudem muss eine 

 

91  Bei unkorrelierten Signalen, mit denen man es in der Umweltakustik normalerweise zu tun hat. 
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Summation der Belastung nicht zwingend eine höhere Störung oder Belästigung mit 

sich bringen. Im Rahmen der SiRENE-Befragung wurde etwa herausgefunden, dass 

die Belästigung durch Fluglärm umso geringer ausfiel, je mehr Eisenbahn- und Stras-

senlärm eine befragte Person bei sich zu Hause ausgesetzt war [13]. 

Aufgrund des nach wie vor momentan nicht ausreichenden bzw. nicht generalisierba-

ren Kenntnisstandes und einer voraussehbar schwierigen regulatorischen Implemen-

tierung und Verkomplizierung der Grenzwertsystematik wird empfohlen, auf eine wir-

kungsbezogene Beurteilung von Mehrfach- resp. Kombinationsbelastungen mittels 

Summation der Lärmart-spezifischen Beurteilungspegel zu verzichten. Dies mit dem 

Vorbehalt und Hinweis, dass das Zusammenwirken von mehreren Lärmquellen an ei-

nem Ort unter Umständen derart ausgeprägt sein kann, dass daraus eine übermäs-

sige, im Sinne des USG erhebliche Störung oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens 

resultiert, auch wenn die IGW der einzelnen Quellen für sich betrachtet jeweils nicht 

überschritten sind. 

Bis zur Lösung des oben geschilderten Beurteilungsproblems sollte das Zusammen-

wirken verschiedener Lärmarten im Rahmen der Rechtsanwendung also ohne Rück-

griff auf einen Gesamtlärmbelastungsgrenzwert beurteilt werden. 

Es ist denkbar, den Aspekt von Mehrfachbelastungen im Zusammenhang mit Erleich-

terungen und der Dringlichkeit von Sanierungen als zusätzliches Kriterium einfliessen 

zu lassen, indem verschärfte Vorschriften gelten, wenn es zu Mehrfachüberschreitun-

gen der Belastungsgrenzwerte kommt. Die Verschärfungen sollten sich dabei nach 

der Höhe der IGW-Überschreitungen richten. Mehrfachüberschreitungen von AW soll-

ten jedoch unter allen Umständen vermieden werden. 
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5 Empfehlungen 

In diesem Kapitel werden die Ausführungen von Kapitel 3 und 4 in Form von konkreten 

Empfehlungen für Anpassungen der LSV zusammengefasst. Für die detaillierten Her-

leitungen und Begründungen sei auf die entsprechenden Unterkapitel bzw. auf Aus-

wertungen im Anhang verwiesen. In Kapitel 5.4 wird ein Grenzwertschema skizziert, 

in welchem die Überlegungen der Kommission zusammenfliessen. In Kapitel 5.5 wer-

den die Empfehlungen in den internationalen und (bisherigen) nationalen Kontext ge-

setzt. Tabelle 12 zeigt die wichtigsten neuen Empfehlungen im Überblick. 

 

Tabelle 12:  Die wichtigsten Empfehlungen der Kommission im Überblick 

Regelungsaspekt: Empfehlung: 

Geltungsbereich der 
Grenzwerte 

Die Grenzwerte sollen wie bisher für alle lärmempfindlichen Räume 
gelten, allerdings sollen die Regelungen für Räume, die nicht einem 
langfristigen Wohnzweck dienen, flexibler ausgelegt werden. 

Ermittlungsort Ermittlungsort soll neu der lauteste Punkt auf der Gebäudehülle der 
zu beurteilenden Wohn- bzw. Nutzungseinheit sein (anstelle der 
Mitte des offenen Fensters lärmempfindlicher Räume). 

Belastungs- und 
Beurteilungsmasse 

Als Belastungsmass soll der LAeq für die Tag- und Nachtperiode oder 
für die Tagperiode alternativ zum LAeq der Lden verwendet werden. 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen soll wie bisher mittels eines 
Beurteilungspegels Lr, zusammengesetzt aus Belastungsmass und 
Pegelkorrekturen, erfolgen. 

Beurteilungszeiten Die Nachtperiode soll neu auf 9 Stunden (22–07 Uhr) ausgedehnt 
werden; die Tagperiode reduziert sich auf 15 Stunden (07–22 Uhr). 

Für Fluglärm wird für die Stunde zwischen 06 und 07 Uhr neu ein 
zusätzlicher Einzelstundengrenzwert empfohlen.  

Empfindlichkeitsstufen Empfindlichkeitsstufen (ES) sollen beibehalten werden. Neu sollen 
die Grenzwerte in der ES II und III gleichgesetzt werden.  

Grenzwertschema Das bisherige Grenzwertschema mit einheitlichen IGW für alle Ver-
kehrslärmarten soll im Wesentlichen beibehalten werden. In der ES 
II und ES III sollen die IGW bei 60 dB für die Tagperiode und 50 dB 
für die Nachtperiode festgelegt werden. Lärmart-spezifische Unter-
schiede sollen wie bisher durch Pegelkorrekturen im Beurteilungs-
pegel Lr abgebildet werden. 

Grenzwerte Die Grenzwerte sollen gemäss dem aktuellen Stand des Wissens 
angepasst werden. Daraus resultieren je nach Lärmart, Beurtei-
lungsperiode und ES Verschärfungen des IGW um typischerweise 
0 bis 11 dB. 
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5.1 Geltungsbereich und Ermittlungsort 

Die LSV ist in erster Linie ein Regelungsinstrument, welches dem Schutz des Woh-

nens vor Lärm dient. Es wird daher empfohlen, Räume die primär anderen Zwecken 

als dem (dauerhaften) Wohnen dienen in Bezug auf die Geltung der Grenzwerte und 

die Massnahmen zum Schutz vor Lärm flexibler zu behandeln als Wohnungen, bzw. 

eine solche Flexibilisierung zu prüfen. 

Die Ermittlung der Lärmbelastung soll neu am lautesten Punkt auf der Gebäudehülle 

der zu beurteilenden Wohn- bzw. Nutzungseinheit erfolgen92. Unmittelbar vor diesem 

Punkt befestigte auskragende Anbauten wie Balkone, Brüstungen, Blenden und an-

dere vorgehängte Bauteile etc. sind messtechnisch oder rechnerisch so zu behandeln, 

als wären sie nicht da. Die Lärmbelastung am lautesten Punkt auf der Gebäudehülle 

soll anzeigen, ob grundsätzlich ein Lärmproblem besteht und ob die lärmverursa-

chende Anlage saniert werden muss oder nicht. 

 

 

5.2 Beurteilungsmass und Beurteilungszeiten 

Als Beurteilungsmass für die Lärmbelastung soll weiterhin ein Beurteilungspegel Lr 

verwendet werden. Dieser setzt sich zusammen aus dem akustischen Basismass über 

den massgeblichen Beurteilungszeitraum plus Normierungskorrektur(en) K (siehe Ka-

pitel 5.4.2 und 5.4.3), welche die charakteristischen Eigenschaften einer bestimmten 

Lärmart bzw. die Unterschiede zwischen den Lärmarten berücksichtigt. Für die Beur-

teilung der Tagperiode sind zwei gleichwertige Varianten möglich, deren Vor- und 

Nachteile in Kapitel 4.8.1. diskutiert wurden: 

• Variante 1 mit einer Beurteilungszeit über die 24 Stunden eines Kalendertages 

und dem Lden,07-19-22-07h als Basismass. Dabei dauert die Beurteilungszeit für die 

Tagperiode 12 Stunden, deckt den Zeitraum von 07–19 Uhr ab und wird mit 

0 dB beaufschlagt. Die Beurteilungszeit des Abends dauert 3 Stunden, deckt 

den Zeitraum von 19–22 Uhr ab und wird mit +5 dB beaufschlagt, und die Be-

urteilungszeit der Nachtperiode dauert 9 Stunden, deckt den Zeitraum von 22–

07 Uhr ab und wird mit +10 dB beaufschlagt. 

• Variante 2 mit einer Beurteilungszeit für die Tagperiode von 15 Stunden für 

den Zeitraum von 07–22 Uhr bzw. dem Lday,07-22h als Basismass. 

Die Beurteilungszeit für die Nachtperiode beträgt beim Strassen- und Eisenbahnlärm 

9 Stunden und deckt den Zeitraum von 22–07 Uhr ab. Beim Fluglärm ist die bisherige 

 

92  Falls es sich um Mehrfamilienhäuser, Blockrandgebäude, Reihenhäuser oder Doppelhäuser handelt, ist der lau-

teste Punkt auf demjenigen Teil der Gebäudehülle zu definieren, dessen Aussenwände (inkl. Dächer und Fenster) 

die Wohn- bzw. Nutzungseinheit begrenzen, die beurteilt werden soll. 
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Beurteilung der einzelnen Nachtstunden von 22–23, 23–24 und 05–06 Uhr beizube-

halten. Um die verlängerte Nachtperiode zu berücksichtigen, ist jedoch eine weitere 

gesonderte Beurteilung der Einzelstunde von 06–07 Uhr vorzusehen. 

 

 

5.3 Empfindlichkeitsstufen (ES) 

Um einen einheitlichen Schutz des Wohnens vor Lärm zu gewährleisten, sind die Be-

lastungsgrenzwerte in den ES II und III gleichzusetzen. Ein höherer bzw. niedrigerer 

Schutz vor Lärm rechtfertigt sich dagegen in der ES I resp. ES IV. 

Diese Empfehlung betrifft nur die Lärmarten Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm. 

 

 

5.4 Belastungsgrenzwerte und Grenzwertschema 

5.4.1 Arten von Grenzwerten 

Es wird empfohlen, an allen drei bisherigen Arten von Grenzwerten (IGW, PW, AW) 

festzuhalten. Da Pegel-Differenzen zwischen IGW, PW und AW nicht aufgrund von 

gesundheitlichen Kriterien begründbar sind, werden an dieser Stelle keine Vorschläge 

für entsprechende Abstufungen gemacht. 

 

5.4.2 Grenzwertschema und Normierungskorrekturen 

Für Zonen der ES II (und III) wird ein für alle Verkehrslärmarten einheitlicher IGW (als 

Lr) bei 60 dB für die Tagperiode (in Variante 1 über 24 Stunden [Lr,Tag24h], in Variante 

2 über 15 Stunden [Lr,Tag15h]) resp. bei 50 dB für die Nachtperiode (über 9 Stunden 

[Lr,Nacht]) empfohlen. Für Zonen der ES I ist wegen des erhöhten Schutzbedürfnisses 

ein um 5 dB strengerer IGW sinnvoll. Für Industriezonen (Zonen der ES IV), die für 

Wohnnutzungen grundsätzlich ungeeignet sind, ist aus Sicht der Kommission ein um 

10 dB höherer IGW geeignet und zumutbar. 

Aufgrund der bisherigen Erläuterungen ergeben sich die in den Tabellen 13.1 (Vari-

ante 1) bzw. 13.2 (Variante 2) sowie in Tabelle 13.3 für Fluglärm in den Nachtstunden 

dargestellten Immissionsgrenzwerte IGW (als Lr), mit Normierungskorrekturen K. Pe-

gelkorrekturen zweiter und dritter Art sind in diesen Tabellen nicht berücksichtigt, 

Empfehlungen zu solchen werden aber in Kapitel 5.4.3 abgegeben.  
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Tabelle 13.1  Empfohlene IGW für Lr,Tag24h und Lr,Nacht und Normierungskorrekturen K in den 

ES I–IV für Variante 1 des Grenzwertschemas (d.h. mit den Belastungsmassen 

Lden,07-19-22-07h und Lnight,22-07h) 

ES 

IGW [dB] Normierungskorrekturen K [dB] 

Lr,Tag24h* Lr,Nacht** 
KTag24h KNacht 

Strasse 
Eisen- 

bahn 
Flug Strasse 

Eisen- 

bahn 

I 55 45 

–2  –5 +5 –2 –6 
II 

60 50 
III 

IV 70 60 

 * Lr,Tag24h = Lden,07-19-22-07h + KTag24h 

** Lr,Nacht = Lnight,22-07h + KNacht 

 

 

Tabelle 13.2  Empfohlene IGW für den Lr,Tag15h und den Lr,Nacht und Normierungskorrekturen K 

in den ES I–IV für Variante 2 des Grenzwertschemas (d.h. mit den Belastungs-

massen Lday,07-22h und Lnight,22-07h) 

ES 

IGW [dB] Normierungskorrekturen K [dB] 

Lr,Tag15h* Lr,Nacht** 
KTag15h KNacht 

Strasse 
Eisen- 

bahn 
Flug Strasse 

Eisen- 

bahn 

I 55 45 

0  +1 +6 –2 -6 
II 

60 50 
III 

IV 70 60 

 * Lr,Tag15h = Lday,07-22h + KTag15h 

** Lr,Nacht = Lnight,22-07h + KNacht 
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Tabelle 13.3  Empfohlene IGW für Fluglärm in vier einzelnen Nachtstunden und Korrektur-

terme K (KN1, KN2, KN3, KN4) 

ES 
IGW [dB] Korrekturterme K [dB] 

Lr* KN1** KN2** KN3** KN4** 

I 45 

–2 +1 +1 –2 
II 

50 
III 

IV 60 

 * Lr = LAeq,1h + K 

** N1=22-23 h; N2=23-00 h; N3=05-06 h; N4=06-07 h 

 

5.4.3 Pegelkorrekturen zweiter und dritter Art 

Pegelkorrekturen zur Berücksichtigung geringer Verkehrsmengen (Pegelkorrekturen 

zweiter Art) sind aus der LSV zu streichen. Die Pegelkorrekturen hingegen, welche 

spezielle Geräuschcharakteristiken wie beispielsweise Rangierlärm und Schienen-

kreischen berücksichtigen (Pegelkorrekturen dritter Art), sind beizubehalten, da keine 

Hinweise vorliegen, dass diese nicht störungs- bzw. wirkungsgerecht wären. 

Es wird empfohlen, die Einführung einer Pegelkorrektur für Streckenabschnitte mit ge-

ringer Fahrgeschwindigkeit zu prüfen, falls empirisch erhärtet werden sollte, dass tie-

fere Fahrgeschwindigkeiten (z.B. in Tempo 30-Zonen) Lärmwirkungen zusätzlich zum 

Effekt der Schallpegelreduktion vermindern können. 

 

 

5.5 Einordnung der Empfehlungen in den nationalen und 

internationalen Kontext 

5.5.1 Vergleich mit der aktuellen Regelung der LSV 

Aufgrund der neuen Empfehlungen gelten je nach Lärmart und Zeitperiode inskünftig 

Grenzwerte welche, betreffend des Schutzniveaus, typischerweise zwischen 0 dB und 

etwa 11 dB strenger sind als bisher. Die wesentlichen Auslöser für diese Verschärfun-

gen sind: 

• Aktualisierte Expositions-Wirkungsfunktionen: Aufgrund der seit einigen 

Jahrzehnten beobachtbaren Tendenz zu steigender Belästigung durch Flug-

lärm [92-95] ergeben sich für diese Lärmart niedrigere Grenzwerte als bisher. 

Auch Eisenbahnlärm wird neu strenger beurteilt, v.a. aufgrund der Tendenz, 
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dass die Belastungs-Wirkungsbeziehung für Belästigung durch Eisenbahnlärm 

(tags) sich immer mehr derjenigen des Strassenlärms angleicht (bzw. diese so-

gar übertrifft, vgl. Abbildung A.A.11 im Anhang) und somit für den Endpunkt 

HA kein «Schienenbonus» mehr feststellbar ist. 

• Angleichung der Grenzwerte der ES III auf das Niveau der ES II: Die Emp-

fehlung, den IGW für die ES II und ES III gleichzusetzen, hat zur Folge, dass in 

der ES III für alle Lärmarten (hier: Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm) min-

destens 5 dB strengere Grenzwerte gelten als bisher. 

• Wegfall der Bewegungszahl-abhängigen Pegelkorrekturen (Pegelkorrek-

turen zweiter Art): Aufgrund der Empfehlung, künftig auf Bewegungszahl-ab-

hängige Pegelkorrekturen zu verzichten, entfallen die bisherigen «Boni» bei 

geringen Verkehrsfrequenzen. Dies wirkt sich vor allem nachts und vor allem 

beim Eisenbahnlärm aus. 

• Neuer Ermittlungsort: Die Möglichkeit, durch lediglich bauliche Massnahmen 

vor der Fassade, z.B. einen Balkon, den Beurteilungspegel am bisher offiziel-

len Ermittlungsort um einige dB zu reduzieren (jedoch ohne damit die Lärmbe-

lastung des unmittelbaren Aussenraums ebenfalls zu senken), soll künftig ent-

fallen. Dies kann je nach Situation bzw. vor allem für künftige Neubauten eine 

Verschärfung bedeuten. Diese exakt zu beziffern, ist allerdings ohne weitge-

hende Auswirkungsanalysen der neuen Empfehlungen nicht möglich. 

 

Tabellen 14.1 (für die Tagperiode) und 14.2 (für die Nachtperiode) zeigen auf, wie sich 

die IGW gemäss neuer Empfehlung von den IGW in der LSV im Mittel unterscheiden. 

Die tabellierten dB-Differenzen zwischen dem Status quo und den neuen Empfehlun-

gen beziehen sich auf Variante 2 des Grenzwertschemas (die Unterschiede zwischen 

Status quo und Variante 1 bewegen sich im ähnlichen Rahmen). Die ermittelten Dif-

ferenzen sind lediglich als Approximation zu verstehen da ein 1:1 Vergleich aufgrund 

der unterschiedlichen Zeitbezüge der zugrundeliegenden Belastungsmasse und auf-

grund des künftigen Verzichts auf Bewegungszahl-abhängige Pegelkorrekturen (vgl. 

Kapitel 5.4.3) nicht möglich ist. Um dennoch abschätzen zu können, um wie viele dB 

strenger oder weniger streng die empfohlenen Grenzwerte gegenüber den aktuellen 

in der LSV sind, wurde zunächst der Lday,06-22h von 60 dB(A) bzw. der Lnight,22-06h von 50 

dB(A) (Zeitperioden gemäss LSV) mittels der Konversionsterme aus Tabelle A.T.6 in 

die neu empfohlenen Belastungsmasse Lday,07-22h bzw. Lnight,22-07h konvertiert (in diesen 

Belastungsmassen sind auch die Lärmart-bezogenen Grenzwerte definiert). Danach 

wurde für die Pegelkorrektur K1 (Spalte K1 in Tabelle 14.1 bzw. 14.2) beim Strassen- 

und Eisenbahnlärm ein mittlerer K1-Wert über alle Personen in Gebäuden mit Lday,06-

22h ≥60 dB bzw. mit Lnight,22-06h ≥50 dB errechnet (siehe Anhang A.3.9). Schliesslich 

wurde der vorgängig eruierte Lday,07-22h bzw. Lnight,22-07h um den entsprechenden K1-

Wert korrigiert. Somit lagen jeweils zwei dB-Werte vor (die beiden Spalten mit der 
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Bezeichnung «Lday,07-22h» in Tabelle 14.1 bzw. «Lnight,22-07h» in Tabelle 14.2), die sich di-

rekt miteinander vergleichen lassen. 

 

Tabelle 14.1:  Vergleich der IGW für die Tagperiode in der ES II / ES III zwischen LSV (Status 

quo) und der neuen Empfehlung (gemäss Variante 2). Normierungskorrekturen 

(K1 in der LSV bzw. KTag gemäss Empfehlung) sind berücksichtigt, nicht aber 

weitere Pegelkorrekturen. 

Tagperiode 

Lärmart ES 
IGW gemäss LSV IGW gem. Empfehlung 

Δ 
Empfehlung ist im 

Mittel... 
Lr,Tag K1 Lday,07-22h

a Lr,Tag KTag Lday,07-22h 

Strasse 
II 60 -0.2b ≈ 60 60 0 60 0 ≈ gleich streng 

III 65 -0.2b ≈ 65 60 0 60 –5 ≈ 5 dB strenger 

Eisenbahn 
II 60 -5.2c ≈ 65 60 +1 59 –6 ≈ 6 dB strenger 

III 65 -5.2c ≈ 70 60 +1 59 –11 ≈ 11 dB strenger 

Flug 
II 60 0d ≈ 60 60 +6 54 –6 ≈ 6 dB strenger 

III 65 0d ≈ 65 60 +6 54 –11 ≈ 11 dB strenger 

K1 Mittlere Bewegungszahlkorrektur K1 [in dB] nach LSV Anh. 3 Ziff. 35 (Strasse), bzw. LSV Anh. 4 

Ziff. 33 (Eisenbahn), bzw. LSV Anh. 5 Ziff. 34 (Flug) bei Personen mit Lday,06-22h ≥60 dB, auf 0.1 dB 

mathematisch gerundet. 

Δ Mittlere Differenz zwischen Empfehlung und LSV; negatives Vorzeichen bedeutet, dass die Emp-

fehlung um den entsprechenden Wert strenger ist. 

a Geschätzt anhand der Konversionsterme aus Tabelle A.T.6 und der angenommenen mittleren Be-

wegungszahlkorrektur K1, dann auf 1 dB mathematisch gerundet. 

b Die Pegelkorrekturen K1 sind gerundete Mittelwerte über alle Bewohner/innen in Gebäuden mit 

Lday,06-22h ≥60 dB(A) in der entsprechenden ES (vgl. Anhang A.3.9). Man beachte: Der Wertebe-

reich von K1 kann gemäss LSV Anh. 3 Ziff. 35 zwischen -5 und 0 dB betragen. 

c Die Pegelkorrekturen K1 sind Mittelwerte über alle Bewohner/innen in Gebäuden mit Lday,06-22h ≥60 

dB(A) in der entsprechenden ES (vgl. Anhang A.3.9). Man beachte: Der Wertebereich von K1 

kann gemäss LSV Anh. 4 Ziff. 33 zwischen -15 und -5 dB betragen. 

d Der Verkehr von Kleinluftfahrzeugen ist hier nicht berücksichtigt, deshalb spielt die Pegelkorrektur 

K1 keine Rolle. 
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Tabelle 14.2:  Vergleich der IGW für die Nachtperiode in der ES II / ES III zwischen LSV (Sta-

tus quo) und der neuen Empfehlung (gemäss Variante 2). Normierungskorrek-

turen (K1 in der LSV bzw. KNacht gemäss Empfehlung) sind berücksichtigt, nicht 

aber weitere Pegelkorrekturen. 

Nachtperiode 

Lärmart ES 

IGW gemäss LSV IGW gem. Empfehlung 

Δ 
Empfehlung ist 

im Mittel... 
Lr,Nacht K1 

Lnight,22-

07h
a bzw. 

LAeq,1h 
Lr,Nacht KNacht 

Lnight,22-07h 

bzw. 
LAeq,1h 

Strasse 
II 50 –2.9b ≈ 55 50 –2 52 –3 ≈ 3 dB strenger 

III 55 –2.8b ≈ 60 50 –2 52 –8 ≈ 8 dB strenger 

Eisenbahn 
II 50 –8.2c ≈ 58 50 –6 56 –2 ≈ 2 dB strenger 

III 55 –8.1c ≈ 63 50 –6 56 –7 ≈ 7dB strenger 

Flug 
22-23h 

II 55 0d 55 50 –2 52 –3 3 dB strenger 

III 55 0d 55 50 –2 52 –3 3 dB strenger 

Flug 
23-00h 

II 50 0d 50 50 +1 49 –1 1 dB strenger 

III 55 0d 55 50 +1 49 –6 6 dB strenger 

Flug 
05-06h 

II 50 0d 50 50 +1 49 –1 1 dB strenger 

III 55 0d 55 50 +1 49 –6 6 dB strenger 

Flug 
06-07h 

II - - - 50 –2 52 - - 

III - - - 50 –2 52 - - 

K1 Mittlere Bewegungszahlkorrektur K1 [in dB] nach LSV Anh. 3 Ziff. 35 (Strasse), bzw. LSV Anh. 4 

Ziff. 33 (Eisenbahn), bzw. LSV Anh. 5 Ziff. 34 (Flug) bei Personen mit Lnight,22-06h ≥50 dB, auf 0.1 

dB mathematisch gerundet. 

Δ Mittlere Differenz zwischen Empfehlung und LSV; negatives Vorzeichen bedeutet, dass die Emp-

fehlung um den entsprechenden Wert strenger ist. 

a Geschätzt anhand der Konversionsterme aus Tabelle A.T.6. und der angenommenen mittleren 

Bewegungszahlkorrektur K1, dann auf 1 dB mathematisch gerundet. 

b Die Pegelkorrekturen K1 sind Mittelwerte über alle Bewohner/innen in Gebäuden mit Lnight,22-06h 

≥50 dB(A) in der entsprechenden ES (vgl. Anhang A.3.9). Man beachte: Der Wertebereich von K1 

kann gemäss LSV Anh. 3 Ziff. 35 zwischen -5 und 0 dB betragen. 

c Die Pegelkorrekturen K1 sind Mittelwerte über alle Bewohner/innen in Gebäuden mit Lnight,22-06h 

≥50 dB(A) in der entsprechenden ES (vgl. Anhang A.3.9). Man beachte: Der Wertebereich von K1 

kann gemäss LSV Anh. 4 Ziff. 33 zwischen -15 und -5 dB betragen. 

d Der Verkehr von Kleinluftfahrzeugen ist hier nicht berücksichtigt, deshalb spielt die Pegelkorrektur 

K1 keine Rolle. 
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5.5.2 Vergleich mit den Empfehlungen der WHO 

Die von der WHO für den Schutz der Gesundheit empfohlenen Grenzwerte der En-

vironmental Noise Guidelines [10] sind deutlich strenger, als dies die Empfehlungen 

der EKLB vorsehen. Dieser Umstand lässt sich anhand der unterschiedlichen Zielset-

zungen erklären, nach denen sich die jeweiligen Empfehlungen richten. Ziel der WHO 

Environmental Noise Guidelines ist es, die Menschen umfassend vor den negativen 

gesundheitlichen Auswirkungen von Umweltlärm zu schützen und zu diesem Zweck 

Entscheidungsträgern gesundheitsbezogene Empfehlungen für die politische Praxis 

zur Verfügung zu stellen. Die WHO-Empfehlungen legen die Schwelle fest, ab welcher 

gesichert gesundheitliche Effekte auftreten, markieren aber nicht notwendigerweise 

die Schwelle, bei welcher solche Effekte als «erheblich» oder «inakzeptabel» zu be-

zeichnen sind. Die WHO-Grenzwerte können somit als generelle Empfehlungen 

(«recommendations») für eher langfristige Policy-Ziele betrachtet werden, ähnlich der 

«Vision Zero» im Bereich der Prävention von Strassenverkehrstoten, wo das erklärte 

Ziel ist, gar keine Verkehrstoten mehr in Kauf zu nehmen. Demgegenüber steht das 

Ziel von USG und LSV, dass Grenzwerte vor «erheblichen» Störungen des Wohlbe-

findens schützen sollen. Sie können daher höher angesetzt werden als die von der 

WHO vorgeschlagenen Grenzwerte. 

 

5.5.3 Vergleich mit Regelungen anderer Länder 

Ein Vergleich des von der EKLB vorgeschlagenen Grenzwertschemas bzw. der emp-

fohlenen Grenzwerte mit den aktuellen Regelungen in anderen Ländern ist schwierig, 

da Beurteilungsmasse, Zeitbezüge und v.a. die an eine Überschreitung von Grenz-

werten gekoppelten Rechtsfolgen in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich 

sind. Zurzeit werden in den meisten Ländern der EU, aber auch ausserhalb, z.B. in 

Grossbritannien, die Lärmschutzregelungen aufgrund der kürzlich publizierten WHO 

Environmental Noise Guidelines [10] überprüft, was voraussichtlich mittelfristig zu An-

passungen führen wird. Ein Vergleich mit den Lärmschutzregelungen der EU als Gan-

zes erübrigt sich, da die Grenzwertsetzung im Lärmbereich den einzelnen EU-Mit-

gliedstaaten überlassen ist. Die Kommission verzichtet aus den dargelegten Gründen 

auf einen Vergleich mit ausländischen Regelungen, weist jedoch für speziell Interes-

sierte auf die Übersicht der Interest Group on Noise Abatement (IGNA) des EPA Net-

works hin [96], in welcher zurzeit gültige Lärmschutzvorschriften und Grenzwerte in 

Europa einander gegenübergestellt werden. 
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5.6 Umsetzung der Empfehlungen 

Die Empfehlungen der Kommission sollen zur Erreichung des verfassungsmässig vor-

gegebenen Ziels zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm beitragen. Angesichts der 

bereits heute sehr hohen Zahl von Menschen, die schädlichem oder lästigem Lärm 

ausgesetzt sind, legt die Kommission grössten Wert darauf, dass die laufenden An-

strengungen zur Begrenzung des Lärms weitergeführt und wo möglich verstärkt wer-

den. Die Arbeiten zur Umsetzung der Empfehlungen sollen diese Anstrengungen nicht 

behindern. 

Die Kommission ist sich bewusst, dass die Umsetzung der in diesem Bericht gemach-

ten Vorschläge und Empfehlungen zum Teil erhebliche Auswirkungen insbesondere 

auf die Verkehrsinfrastrukturen und die Siedungsentwicklung haben kann. Diese Aus-

wirkungen sind im Weiteren detailliert zu untersuchen und im Zuge der Umsetzung zu 

berücksichtigen. 
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 Anhang 

A.1 Tabellen 

Tabelle A.T.1:  Auswahl verfügbarer Literatur über Disability Weights (DWs), die im Bereich 

der Lärm-Epidemiologie von Bedeutung sind 

Quelle Starke Belästi-
gung (HA) 

Starke Schlaf-
störung (HSD) 

Kardiovasku-
läre Endpunkte 

Metabolische 
Endpunkte 

Kommunikation 
/ Kognition 

Hörminderung / 
Tinnitus 

Andere 

Mathers (1999) 
[97] 

keine Angabe keine Angabe Hypertensive 
episodes in 
pregnancy: 
0.117 

Uncomplicated 
diabetes case: 
0.05 

keine Angabe keine Angabe Moderate de-
pression: 0.3 

Mathers (2003) 
[62] 

keine Angabe keine Angabe Acute MI: 0.437 
Angina pectoris: 
0.137 
Congestive heart 
failure: 0.234 
Hypertensive 
heart disease: 
0.243 

Diabetes 
(cases): 0.015 

Cognitive impair-
ment: 0.024 

Hearing loss, 
adult onset: 
0.159 

Unipolar depres-
sive disorders: 
0.398 

Müller-Wenk 
(2003) 
[98] 
 

keine Angabe HSD: 0.055 Keine Angabe keine Angabe Communication 
disturbance: 
0.033 

keine Angabe keine Angabe 

WHO (2004) 
[99] 

Keine Angabe Primary insom-
nia: 0.100 

Acute MI: 0.439 
Angina pectoris: 
0.124 
Hypertensive 
heart disease: 
0.246 

Diabetes 
(cases): 0.015 

Keine Angabe Hearing loss, 
mild: 0.00 
moderate, 
treated: 0.04 

Mild depressive 
episode: 0.140 

WHO (2011) 
[65] 

HA: 0.02 HSD: 0.07 
 

Acute MI: 0.405  
Angina pectoris: 
0.108 
Hypertensive 
heart disease: 
0.201 

keine Angabe Contempora-ne-
ous 
cognitive deficit: 
0.006 

Tinnitus: 0.120 
Hearing loss: 
0.003-0.334 

keine Angabe 

Salomon (2015) 
[63] 

keine Angabe keine Angabe Acute MI: 0.074-
0.432 
Stroke (long 
term conse-
quences): 0.019-
0.316 
Angina pectoris: 
0.108 
Heart failure: 
0.041-0.179 

keine Angabe Keine Angabe Hearing loss, 
mild: 0.010 

Mild depressive 
episode: 0.145 

Haagsma 
(2015) 
[100] 

Keine Angabe Sleep apnoea: 
0.036 

Acute MI day 3-
8: 0.098 
Stroke (long 
term conse-
quences):0.075-
0.58 
Angina pectoris 
moderate: 0.103 
Heart failure: 
0.052-0.173 

Keine Angabe Keine Angabe Hearing loss, 
mild: 0.011 

Major depressive 
disorder, mild ep-
isode: 0.129 

GBD Collabora-
tive Network 
[61, 101] 

Keine Angabe Keine Angabe Acute MI day 0-
2: 0.432 
Stroke, moder-
ate: 0.07 
Angina pectoris, 
moderate: 0.08 
Heart failure, 
moderate: 0.072 

Uncomplicated 
diabetes melli-
tus: 0.049 

Motor plus cog-
nitive impair-
ment, mild: 
0.031 

Hearing loss, 
mild: 0.01 
Hearing loss, 
moderate: 0.027 

Keine Angabe 

Van Kamp 
(2018) 
[102] 

HA: 0.01 HSD: 0.0175 keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe 
 

keine Angabe 

WHO (2018) 
[10] 

HA: 0.02 HSD: 0.07 IHD as group: 
0.405 
Hypertension: 
0.117 

keine Angabe Impaired reading 
and oral compre-
hension: 0.006  

Permanent hear-
ing impairment 
(mild severity): 
0.015 

Keine Angabe 
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Tabelle A.T.2:  Von der Kommission gesichtete, bewertete und (z.T.) für die Ermittlung generi-

scher Grenzwerte benutzte wissenschaftliche Literatur 

Wirkung/Lärmart Belastungs-
masse 

Erstautor/in, Jahr 
und Referenz 

Jahr oder 
Zeitraum 

Bemerkungen 

Belästigung (%HA) 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lden 
Lday,06-22h 
Lday,07-23h 
Ldn 
LAeq24 

Brink, 2019 [13] Erhebungen: 
2014, 2015 

Schweiz-repräsentative 
und aktuelle Expositions-
Wirkungsbeziehungen für 
Belästigung (%HA) aus der 
SiRENE-Studie 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lden Guski, 2017 [23] Meta-Analyse: 
2000–2014 

Aktuellste Meta-Analyse 
zum Forschungs-gegen-
stand 

Kardiovaskuläre Mortalität 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lden 
 

 

Héritier, 2017 [30] 

Vienneau, 2020 [31] 

Kohorte: 2000–
2008 bzw. 2015 

Studien zu kardiovaskulä-
rer Sterblichkeit aufgrund 
von Lärm in der Schweiz 

Ischämische Herzkrankheit (Inzidenz) 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lden 
 

 

van Kempen, 2018 
[27] 

Vienneau, 2019 [66] 

Meta-Analyse: Li-
teratur 2000–
2014 bzw. 2019 

IHD-Inzidenz aus der 
WHO-Meta-Analyse (+Ak-
tualisierungen) 

Diabetes (Inzidenz) 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lday 
Lnight 
Lden 

 

Eze, 2017 [33] Kohorte: 2002–
2011 

Für die Schweiz repräsen-
tative Studie zur Diabetes-
Inzidenz aufgrund von 
Lärm (SAPALDIA/SiRENE) 

Strassenlärm 
 

Lden 
 

 

van Kempen, 2018 
[27] 

Vienneau, 2019 [66] 

Meta-Analyse: Li-
teratur 2000–
2014 bzw. 2019 

Diabetes-Inzidenz aus der 
WHO-Meta-Analyse (+Ak-
tualisierungen) 

Lärminduzierte Schlafstörungen (%HSD) 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lden 
Lnight,22-06h 
Lnight,23-07h 

Lnight,22-07h 

Brink, 2019 [14] Erhebungen: 
2014, 2015 

Wichtiger Artikel zu Exposi-
tions-Wirkungsbeziehun-
gen für starke Schlafstö-
rung (%HSD) aus der Si-
RENE-Studie 

Strassenlärm 
Eisenbahnlärm 
Fluglärm 

Lnight Basner, 2018 [24] Meta-Analyse: Li-
teratur 2000–
2014 

Aktuellste Meta-Analyse 
zum Thema Lärminduzierte 
Schlafstörungen, mit Expo-
sitions-Wirkungsbeziehun-
gen 
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Tabelle A.T.3:  Massgebliche Expositions-Wirkungsfunktionen (EWF) je Lärmart für verschie-

dene Endpunkte 

Endpunkt Studientyp Lärmart Ref. EWF 

%HA 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Strassenlärm [13] %HA=100 / (1+exp(-(-8.5901+0.1108×Lden))) 

%HA 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Eisenbahnlärm [13] %HA=100/(1+exp(-(-9.6426+0.1312×Lden))) *  

%HA 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Fluglärm [13] %HA=100/(1+exp(-(-9.6555+0.1496×Lden))) 

%HA Meta-Analyse Strassenlärm [23] %HA=78.9270-3.1162 ×Lden+0.0342×Lden
2 

%HA Meta-Analyse Eisenbahnlärm [23] %HA=38.1596-2.05538 × Lden+0.0285 × Lden
2 

%HA Meta-Analyse Fluglärm [23] %HA=-50.9693+1.0168 × Lden+0.0072 ×Lden
2 

%HSD 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Strassenlärm [14] %HSD=100/(1+exp(-(-7.3122+ 0.0980×Lnight))) 

%HSD 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Eisenbahnlärm [14] %HSD=100/(1+exp(-(-7.7996+0.1128×Lnight))) 

%HSD 
Querschnitt-Survey 
(SiRENE) 

Fluglärm [14] %HSD=100/(1+exp(-(-6.7649+ 0.1195×Lnight))) 

%HSD Meta-Analyse Strassenlärm [24] 
%HSD=19.4312 - 0.9336 × Lnight+0.0126 × 
Lnight 

%HSD Meta-Analyse Eisenbahnlärm [24] 
%HSD=67.5406 - 3.2852 × Lnight+0.0391 × 
Lnight 

%HSD Meta-Analyse Fluglärm [24] 
%HSD=16.7885 -0.9293 × Lnight+0.0198 × 
Lnight 

Kardiovask. 
Mortalität 

Kohortenstudie (Inzi-
denz) 

Strassenlärm [31] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.027 

Kardiovask. 
Mortalität 

Kohortenstudie (Inzi-
denz) 

Eisenbahnlärm [31] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.016 

Kardiovask. 
Mortalität 

Kohortenstudie (Inzi-
denz) 

Fluglärm [30] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.027 ** 

IHD 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Strassenlärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.02 

IHD 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Eisenbahnlärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.016 *** 

IHD 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Fluglärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.03 

Diabetes 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Strassenlärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.11 

Diabetes 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Eisenbahnlärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.076 **** 

Diabetes 
Meta-Analyse (Inzi-
denz) 

Fluglärm [66] RR per 10 dB Zunahme des Lden: 1.20 

*  Aktualisierte Expositions-Wirkungsfunktion 

** Spezifisch Herzinfarkt-Mortalität; das RR beim Strassenlärm ist rein zufällig gleich hoch 

***  Allg. Schätzer über alle Lärmarten (Meta-Analyse: [66]), da mit dem empirischen Schätzer für Ei-

senbahnlärm (1.01, n.s.) ein unrealistisch hoher Endpunkt-bezogener Schwellenwert resultieren 

würde. Die Qualität der Evidenz beim Eisenbahnlärm wurde zudem als zu gering eingestuft, um 

sich allein auf den empirischen Schätzer für Eisenbahnlärm abzustützen. 

****  Allg. Schätzer über alle Lärmarten (Meta-Analyse: [66]), da der empirische Schätzer für Diabetes 

bei Eisenbahnlärm einen protektiven Effekt (RR=0.99, n.s.) bedeutet hätte, was als unplausibel 

verworfen wurde. 
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Tabelle A.T.4.1:  Zahlenwerte, die für die Bestimmung der generischen Grenzwerte für das Be-

lastungsmass Lden benutzt werden. Pro Lärmart ist der jeweils resultierende 

generische Grenzwert fett und unterstrichen hervorgehoben. Alle Zahlenwerte, 

die direkt in die Berechnung des generischen Grenzwerts eingehen, sind rot 

kursiv dargestellt. Pegelwerte in dB(A). 

Endpunkt: 
%HA (Si-
RENE) 

%HA (WHO 
Evidence Re-
view) 

Kardiovask. 
Mortalität (Si-
RENE) 

IHD (WHO Ev-
idence Review 
+ Aktual.) 

Diabetes 
(WHO Evi-
dence Review 
+ Aktual.) 

DW: 0.020 0.020 1.000 0.405 0.049 

Akzeptierbares 
Zusatzrisiko: 

0.250 0.250 0.025 0.050 0.200 

       

Strassenlärm:      

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.027 1.02 1.11 

Referenzpegel: 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
45 45 45 

Endpunkt-bezogener 
Schwellenwert: 

67.58 67.89 54.26 70.00 63.18 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 67 62 

 

Eisenbahnlärm: 

     

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.016 1.016 * 1.076 * 

Referenzpegel 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
40 ** 40 ** 45 

Endpunkt-bezogener 
Schwellenwert: 

65.12 65.01 56.63 71.25 71.32 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 65 66 

 

Fluglärm: 

     

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.027 1.03 1.2 

Referenzpegel 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
45 45 45 

Endpunkt-bezogener 
Schwellenwert: 

57.21 54.03 54.26 61.67 55.00 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 55 56 

   

* Allg. Schätzer über alle Lärmarten (Meta-Analyse: [66]), 

** Referenzpegel von 40 dB(A) empirisch nachgewiesen [30] 
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Tabelle A.T.4.2:  Zahlenwerte, die für die Bestimmung der generischen Grenzwerte für das Be-

lastungsmass Lnight benutzt werden. Pro Lärmart ist der jeweils resultierende 

generische Grenzwert fett und unterstrichen hervorgehoben. Alle Zahlenwerte, 

die direkt in die Berechnung des generischen Grenzwerts eingehen, sind rot 

kursiv dargestellt. Pegelwerte in dB(A). 

Endpunkt: 
%HSD (Si-
RENE) 

%HSD (WHO 
Evidence Re-
view) 

Kardiovask. 
Mortalität (Si-
RENE) 

IHD (WHO 
Evidence Re-
view + Ak-
tual.) 

Diabetes 
(WHO Evi-
dence Review 
+ Aktual.) 

DW: 0.070 0.070 1.000 0.405 0.049 

Akzeptierbares Zusatzrisiko: 0.150 0.150 0.025 0.050 0.200 

       

Strassenlärm:      

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.027 1.02 1.11 

Referenzpegel 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
35 35 35 

Endpunkt-bezogener Schwel-
lenwert: 

56.88 68.99 44.26 60.00 53.18 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 62 52 

 

Eisenbahnlärm: 

     

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.016 1.016 * 1.076 * 

Referenzpegel 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
30 30 35 

Endpunkt-bezogener Schwel-
lenwert: 

53.74 58.48 45.63 61.25 61.32 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 56 56 

 

Fluglärm: 

     

RR per 10 dB: 
kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

kein RR, aber 
EWF aus Ta-
belle A.T.3 

1.027 1.03 1.2 

Referenzpegel 
nicht anwend-

bar 
nicht anwend-

bar 
35 35 35 

Endpunkt-bezogener Schwel-
lenwert: 

42.07 44.92 44.26 51.67 45.00 

   

Mittelwert (gen. GW fett): 43 46 

    

* Allg. Schätzer über alle Lärmarten (Meta-Analyse: [66]), 
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A.2 Im Zusammenhang mit der Grenzwertsetzung relevante rechtliche 

Normen im Originalwortlaut (mit Hervorhebungen wichtiger 

Begriffe) 

 

Art. 74 Abs. 1 und 2 BV 

Art. 74 Umweltschutz 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen 

Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. 

2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Ver-

meidung und Beseitigung tragen die Verursacher. 

 

Art. 1 Abs. 1 und 2 USG 

Art. 1 Zweck 

1 Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und 

Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die na-

türlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbar-

keit des Bodens, dauerhaft erhalten. 

2 Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könn-

ten, frühzeitig zu begrenzen. 

 

Art. 8 USG 

Art. 8 Beurteilung von Einwirkungen 

Einwirkungen werden sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusam-

menwirken beurteilt. 

 

Art. 13 USG 

Art. 13 Immissionsgrenzwerte 

1 Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat 

durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest. 

2 Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen 

mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere. 
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Art. 15 USG 

Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen 

Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass 

nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser 

Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.  
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A.3 Für spezifische Fragestellungen erstellte gesonderte 

Auswertungen 

Nicht direkt in der (peer-reviewten) publizierten Literatur behandelte Fragestellungen, 

die aber dennoch relevant für die Grenzwertfestlegung in der Schweiz sind, z.B. was 

die Zeitnutzung der Schweizer Bevölkerung betrifft, wurden im Auftrag der EKLB an-

hand von Daten der SiRENE-Befragung, ergänzt mit weiteren Schweizer Daten im 

Rahmen zusätzlicher Auswertungen, speziell für diesen Bericht erörtert. Die entspre-

chenden Auswertungen sind nachfolgend dokumentiert. 

 

A.3.1 Zur Positionierung des Tages- und Nachtzeitraums 

Anwesenheit zu Hause und Zeitperiode, die fürs Schlafen benutzt wird 

Die Lärmgrenzwerte in der LSV beziehen sich im häufigsten Anwendungsfall auf das 

Wohnen (vgl. Kapitel 4.1). Um eine möglichst sinnvolle Aufteilung der Grenzwerte in 

eine Tages- und Nachtperiode zu erreichen, ist es angebracht zu untersuchen, wann 

sich die Bevölkerung überhaupt im eigenen Haus bzw. der eigenen Wohnung aufhält. 

Abbildung A.A.1 gibt hierzu eine Auswertung mit Daten aus der SiRENE-Studie (bzw. 

der Stichprobe der SiRENE-Befragung, vgl. [13]) wieder. Die Abbildung wird ergänzt 

durch eine Dichteverteilung, welche den geschätzten Anteil der Bevölkerung innerhalb 

der Schlafperiode wiedergibt (siehe hierzu auch das folgende Kapitel).  

 

Abbildung A.A.1: Dichteverteilungen: Anwesenheit zu Hause (blau) und geschätzter Prozentsatz der 

Bevölkerung innerhalb der Schlafperiode (grau) als Funktion der Tagesstunde. Datengrundlage: Si-

RENE-Befragung (N = 5161 Befragte in der ganzen Schweiz). 
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Die Abbildung macht deutlich, dass im Tagesverlauf die Anwesenheit zu Hause auf 

den Zeitraum zwischen ca. 18 Uhr abends und 07 Uhr morgens konzentriert ist. Im 

Wachzustand erlebte Lärmbelastungen finden mehrheitlich zwischen ca. 18 und 22 

Uhr statt. In diesem Zeitraum ist ein vergleichsweise hoher Anteil der erwachsenen 

Bevölkerung zu Hause, aber noch nicht am Schlafen. 

 

Wann schläft die Schweizer Bevölkerung? 

Der Zeitraum innerhalb des 24-Stunden-Tages, in welchem die Menschen schlafen, 

ist von Person zu Person unterschiedlich, wobei fast alle Menschen in der Nacht und 

nicht am Tag schlafen wollen (sofern sie können). Ausschlaggebend für die getrennte 

Beurteilung der Tages- und Nachtperiode (und damit einhergehend unterschiedliche 

Tages- und Nachtgrenzwerte) sollten deshalb grundsätzlich diejenigen Gewohnheiten 

der Bevölkerung sein, die im Wesentlichen bestimmen, welcher Zeitabschnitt für das 

Schlafen genutzt wird. 

Seit dem Jahr 2000 sind in insgesamt vier Befragungsstudien [103-106] Daten über 

die Bettgeh- und Aufstehzeiten von insgesamt über 10 000 zufällig bestimmten Per-

sonen aus der Schweizer Bevölkerung gesammelt worden. Aus den individuellen Ant-

worten (erfragter Einschlaf- und Aufwachzeitpunkt bzw. Bettgeh- und Aufstehzeit-

punkt) dieses Datenpools wurden für den Zweck des vorliegenden Berichts sog. 

Schlafdichteprofile erstellt (Abbildung A.A.2). Solche Profile zeigen für diskrete Zeitin-

tervalle (z.B. minuten- oder stundenweise) den prozentualen Anteil der innerhalb der 

Schlafperiode sich befindenden Personen in der jeweiligen Stichprobe (die im besten 

Fall für die Schweiz repräsentativ ist). Eine solche Darstellung hat den Vorteil, dass 

die tatsächliche Verteilung des von der ganzen (bzw. hier nur der Erwachsenen, da 

Kinder nicht befragt wurden) Bevölkerung (bzw. Stichprobe) insgesamt in der Schlaf-

periode verbrachten Zeitraums wiedergegeben wird. Es wird hierbei explizit in Kauf 

genommen, dass Personen mit langen Schlafdauern mit grösserem Gewicht eingehen 

(weil sie länger schlafen) als etwa Kurzschläfer mit geringerem Schlafbedürfnis. Dies 

entspricht mitunter der Forderung im Gesetz, auch Personengruppen mit erhöhter 

Empfindlichkeit (Art. 13 USG), bzw. hier übertragen «erhöhtem Schlafbedürfnis», bei 

der Grenzwertsetzung zu berücksichtigen. Auch Schlafperioden z.B. von Schichtar-

beitern oder Personen mit sehr frühem («Lerchen») oder sehr spätem («Eulen») Chro-

notyp sind entsprechend ihrem Schlafverhalten 1:1 vertreten. Für die Berechnung in 

Abbildung A.A.2 wurde angenommen, dass das Einschlafen 15 Minuten nach dem 

Ins-Bett-Gehen und das finale Aufwachen 10 Minuten vor dem Aufstehen erfolgt. Um 

einen wöchentlichen Durchschnittswert zu erhalten wurden die Angaben zum Schlaf-

verhalten unter der Woche mit 5/7 und am Wochenende mit 2/7 gewichtet. In Abbil-

dung A.A.2 ist, nebst Profilen der Originalstudien [103-106], das mit der jeweiligen 

Stichprobengrösse gewichtete Durchschnittsprofil dargestellt und mit «Mittelwert» be-

zeichnet. Dieser Mittelwert dürfte die Schlafgewohnheiten von Schweizerinnen und 

Schweizern ziemlich gut repräsentieren. 
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Abbildung A.A.2: Geschätzte Anteile der Schweizer Bevölkerung innerhalb der Schlafperiode in jeder 

Tagesstunde T zwischen 18 Uhr abends am Vortag und 18 Uhr abends am Folgetag an einem Durch-

schnittstag, minütlich aufgelöst. Dargestellt ist das Profil aus den vier Einzelstudien (Lärmstudie 2000 

(Befragung 2001) [105]; MOSAiCH (Befragung 2007) [104]; BAFU-SwissSleep (Befragung 2011) [103]; 

SiRENE-Studie (Befragungen 2014 und 2015) [13, 14]) sowie der mit der jeweiligen Stichprobengrösse 

gewichtete Mittelwert aus allen vier Studien. 

 

Aus Abbildung A.A.2 wird deutlich, dass mit dem Beginn der Nacht gemäss LSV 

(22:00 Uhr) lediglich ca. 5 % der erwachsenen Bevölkerung bereits innerhalb der 

Schlafenszeit sind, während am Ende der Nacht gemäss LSV (06:00 Uhr) noch ca. 

70 % nicht final erwacht sind. Im Zeitraum zwischen 22 und 06 Uhr findet ca. 85 % 

des Gesamtschlafs statt. Damit werden etwa 15 % des Schlafs durch eine von 22–06 

Uhr definierte Nachtperiode nicht erfasst. 

Das Schlafverhalten der erwachsenen Bevölkerung ist an Arbeitstagen und Wochen-

enden unterschiedlich. An Wochenenden schläft die Bevölkerung im Durchschnitt spä-

ter ein, wacht später auf, und die Schlafdauer ist insgesamt knapp eine Stunde länger. 

Abbildung A.A.3 zeigt die Schlafperiodendichte aus der SiRENE-Befragung getrennt 

nach Nächten vor bzw. nach Arbeitstagen (Sonntagabend bis Freitagmorgen) und 

Wochenendnächten (Freitagabend bis Sonntagmorgen). 
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Abbildung A.A.3: Anteil der Stichprobe in der SiRENE-Befragung (2014 und 2015) [13, 14] innerhalb 

der Schlafperiode als Funktion der Tagesstunde T, zwischen 18 Uhr abends am Vortag und 18 Uhr 

abends am Folgetag, minütlich aufgelöst. 

 

Zusammenfassen lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse zum Schlafverhalten in der 

Schweiz folgendermassen: 

• Es gibt keinen Zeitpunkt im 24-stündigen Tagesverlauf der erwachsenen 

Schweizer Bevölkerung, während dessen alle Menschen schlafen oder alle 

wach sind. 

• Das Schlafverhalten der Bevölkerung ist an Arbeitstagen und Wochenenden 

unterschiedlich. An Wochenenden schläft die Bevölkerung gemäss selbstbe-

richteter Angaben im Durchschnitt später ein, wacht später auf, und die Schlaf-

dauer ist insgesamt knapp eine Stunde länger. 

• Eine Verschiebung des zurzeit in der LSV definierten Nachtzeitraums (22–06 

Uhr) um mindestens eine Stunde nach hinten, (d.h. auf 23–07 Uhr) würde die 

tatsächlichen Schlafgewohnheiten der Bevölkerung wesentlich besser wider-

spiegeln. 

Einschränkend ist zu berücksichtigen, dass die genannten Untersuchungen nur die 

Schlafgewohnheiten der erwachsenen Bevölkerung erfasst haben. Kinder und Ju-

gendliche schlafen erfahrungsgemäss länger bzw. gehen früher ins Bett als Erwach-

sene. Darüber hinaus machen diese Untersuchungen keine Aussagen darüber, ob 

und wann der Schlaf von bestimmten vulnerablen Gruppen (Kinder, Jugendliche, Alte, 

Kranke etc.) besonders geschützt werden sollte. Zu beachten ist auch, dass das em-

pirisch beobachtete Schlafverhalten ggf. bereits aufgrund von lärmbelasteten Wohn-

situationen als Ergebnis einer Bewältigungsstrategie angepasst wurde. 
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Wie lange und von wann bis wann sollte die «regulatorische Nacht» dauern?  

Gemäss einer konsensuellen Erklärung der American Academy of Sleep Medicine und 

der Sleep Research Society sollte für die Erhaltung der Gesundheit bei Erwachsenen 

die Dauer (ungestörten) Schlafs sieben Stunden nicht unterschreiten [55]. Die für die 

Erholungsfunktion benötigte Schlafdauer ist darüber hinaus individuell gegeben und 

kann nicht durch Gewöhnung oder Training verkürzt werden. Daraus ergibt sich, dass 

der regulatorische Nachtzeitraum mindestens sieben Stunden umfassen sollte und im 

besten Fall derart festgelegt wird, dass der schlafende Anteil der Bevölkerung in die-

sem Zeitraum möglichst hoch ist. Grundsätzlich erscheint es als wünschenswert, den 

Schlaf der gesamten Bevölkerung möglichst vollständig vor Lärm zu schützen. Ange-

sichts der Breite der Verteilung des Bevölkerungsanteils innerhalb der Schlafperiode 

(siehe Abbildung A.A.2) ist dies jedoch in der Praxis nicht zu erreichen. Aus präventi-

ver Sicht wäre es hingegen wünschenswert, dass durch den die «Nacht» definieren-

den Zeitraum ein möglichst grosser Anteil der schlafenden Bevölkerung vor Lärm ge-

schützt wird. Je nach gewähltem Anteil der berücksichtigten Fläche unter der Vertei-

lung lässt sich ein «optimales», d.h. den Schutz maximierendes Zeitfenster angeben. 

Eine so definierte Zeitperiode kann als «Kernruhezeit» bezeichnet werden. In Abbil-

dung A.A.4 wurden zwecks Ableitung einer solchen Kernruhezeit Daten aus der re-

präsentativen BAFU-Befragung zum Schlafverhalten in der Schweiz von 2011 [103] 

analysiert. Dadurch lassen sich für verschiedene Anteile des Gesamtschlafs der 

Schweizer Bevölkerung die Lage der Kernruhezeiten einerseits für Arbeitstage unter 

der Woche und andererseits für freie Tage bestimmen.93 Der Gesamtschlaf wurde hier 

definiert als die Menge aller innerhalb der Schlafperiode befindlichen Minuten aller 

Personen in der Stichprobe (N = 2009), wobei diese Minuten auf der Zeitachse sich 

annähernd normal verteilen. Für einen beliebig vorgegebenen Anteil des Ge-

samtschlafs lässt sich ein Beginn und ein Ende der Schutzzeit ableiten, wenn an bei-

den Enden der Verteilung gleich viele «Schlafminuten» übrig bleiben. Als Ergebnis 

erhält man die kürzestmögliche Zeitperiode, in welcher der grösstmögliche (vorher 

festgelegte) Anteil des Gesamtschlafs stattfindet. Sollen z.B. mindestens 90 % des 

gesamten Schlafs der Bevölkerung sowohl an Arbeitstagen als auch an freien Tagen 

bzw. Wochenenden geschützt werden, dann müsste diese Ruhezeit von 23:07 bis 

08:29 Uhr dauern (vgl. Abbildung A.A.4). 

 

93  Für die Auswertung wurde gezielt auf Originaldaten aus [103] zurückgegriffen (und nicht etwa auf die SiRENE-

Studie), da nur in dieser Befragung präzise Einschlaf- und Aufwachzeitpunkte erfragt wurden. 
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Abbildung A.A.4: Beginn und Ende der Kernruhezeit als Funktion des prozentualen Anteils des Ge-

samtschlafs der Schweizer Bevölkerung, jeweils für Wochentage (grün) und freie Tage bzw. Wochen-

enden (rot) sowie für den Wochendurchschnitt (schwarz), wobei bei Letzterem die Wochenenden mit 

2/7 und die Tage unter der Woche mit 5/7 gewichtet werden. Ermittelt anhand der Daten der repräsen-

tativen BAFU-Umfrage 2011 [103]. 

 

Die mittlere Schlafdauer alleine begründet allerdings noch keinen umfassenden 

Schutz, denn zumindest diejenige Zeitdauer, die für das Einschlafen und ganz allge-

mein das Entspannen vor dem Schlafengehen benötigt wird, müsste durch den 

Schutzzeitraum ebenfalls abgedeckt werden. 

 

A.3.2 Tageszeitabhängige Lärmempfindlichkeit (bezogen auf Belästigung) 

Neben der oben diskutierten grundsätzlichen Tag-Nacht-Unterscheidung sind weitere 

zeitliche Differenzierungen möglich, welche die tageszeitabhängig unterschiedliche 

Belästigung durch Lärm feinteiliger (also z.B. stundenweise) abbilden. Im Rahmen der 

Beurteilung unterschiedlicher Zeitperioden wäre es wünschenswert, den Wirkungsun-

terschied zwischen Zeitperioden bzw. Einzelstunden mit eher geringer Empfindlichkeit 

gegenüber solchen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelastungen auf der 

Dezibel-Skala ausdrücken zu können. Zu diesem Zweck wurden aus den Antworten 

der SiRENE-Befragung [13] zu «Zeiten besonders starker Störung/Belästigung» für 

jede Lärmart mit verfügbaren Daten und jede Person für jede der täglich 24 Stunden 

ermittelt, ob sich die Person (in dieser Tagesstunde) durch die entsprechende Lärmart 

stark gestört oder belästigt fühlte (Code = 1) oder nicht (Code = 0). Dies ergab eine 

Datenmatrix, die mit dem jeweiligen 1-h-Leq-Wert am lautesten Fassadenpunkt für jede 

der 24 Stunden (bzw. 17 Stunden beim Fluglärm, da in der Kernnacht in der Schweiz 
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nicht geflogen wird) ergänzt wurde. Mittels hierarchischer logistischer Regression, bei 

welcher die Wahrscheinlichkeit, in einer bestimmten Tagesstunde stark gestört oder 

belästigt zu werden, auf die Tagestunde (als Faktor) und den entsprechenden 1-h-Leq 

in dieser Stunde (als Kovariate) regressiert wurde, konnten dann stündliche Lärmemp-

findlichkeitswerte in dB berechnet werden, welche die Variabilität der Belästigung im 

Tagesverlauf abbilden können. Minus-Werte geben dabei an, dass Personen in dieser 

Stunde weniger belästigt sind als im Tagesdurchschnitt, Plus-Werte zeigen eine hö-

here Belästigung als im Tagesdurchschnitt an. Die Berechnungsmethode hierfür ist in 

[107] im Detail dokumentiert. Das statistische Modell wurde mit der Statistiksoftware 

R (Version 3.5.1) mittels der Prozedur «lme4 glmer» erstellt und wurde adjustiert für 

Geschlecht, Alter, Befragungsmodus und Sprachversion des Fragebogens. Das re-

sultierende Profil ist in Abbildung A.A.5 dargestellt. Die ermittelten, in dB ausgedrück-

ten Werte auf der y-Achse («Tageszeitabhängige Lärmempfindlichkeit») geben an, 

wie stark die Belästigung in einer bestimmten Tagesstunde von der Belästigung im 

Tagesmittel, in dB ausgedrückt, abweicht. Dem Verfahren entsprechend summieren 

sich die 24 Werte für Strassen- und Eisenbahnlärm bzw. die 17 Werte für Fluglärm 

jeweils auf 0 dB. 

 

Abbildung A.A.5: Tageszeitabhängige Lärmempfindlichkeit, ermittelt anhand der Daten aus der Si-

RENE-Befragung. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf das Einzeichnen von Konfidenzintervallen ver-

zichtet. In die Auswertung eingehende Anzahl 1-h-Urteile: Strassenlärm N = 123'749; Bahnlärm N = 

87'019; Fluglärm N = 56'463. 

 

Die in der obigen Abbildung dargestellten Profile deuten darauf hin, dass in der von 

der Kommission empfohlenen Nachtperiode (zwischen 22 und 07 Uhr) die stündlichen 

Belästigungswerte um bis zu +10 dB für Flug- und Strassenlärm und um bis zu +6 dB 

für Eisenbahnlärm höher sind als im Tagesdurchschnitt. Auffallend sind die starken 
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Belästigungs-Spitzen während der Stosszeiten (06–08 Uhr, 17–19 Uhr) beim Stras-

senlärm. Notabene: Die in Abbildung A.A.5 dargestellten Dezibelwerte sind bereits um 

den Einfluss des jeweiligen 1-h-Leq (der zu Stosszeiten höher ist als im 24-h-Mittel) 

korrigiert, d.h. die beobachteten Abweichungen vom Mittelwert (bei 0 dB) sind lediglich 

der Tagesstunde an sich, nicht aber der Lärmbelastung in der jeweiligen Tagesstunde 

zuzurechnen. 

 

A.3.3 Zusammenhang zwischen 1-h-Exposition und Störung/Belästigung in 

einzelnen Nachtstunden 

Die Kommission erörterte die Möglichkeit, für einzelne Stunden während der Nacht 

gesonderte 1-Stunden-Grenzwerte zu empfehlen (vgl. Kapitel 4.4). Es bedurfte daher 

einer Abschätzung des Expositions-Wirkungszusammenhangs innerhalb jeder einzel-

nen (Nacht-)Stunde. Derart zeitlich fein aufgelöste Informationen über Lärmwirkungen 

existieren bei epidemiologischen Studien zu z.B. kardiometabolischen Auswirkungen 

kaum, allerdings bot die Befragung der SiRENE-Studie [13, 14] eine Möglichkeit, stun-

denspezifische Expositions-Wirkungsfunktionen für starke Störung/Belästigung zu 

modellieren. In der SiRENE-Befragung hatten die antwortenden Personen die Mög-

lichkeit, für jede Lärmart speziell störende oder belästigende Zeiträume im Tagesver-

lauf anzugeben. Für jede Tagesstunde wurde dann festgehalten, ob sich die Person 

in dieser Tagesstunde (durch eine bestimmte Lärmquelle) stark gestört oder belästigt 

fühlte (Code = 1) oder nicht (Code = 0). Dies ergab eine Datenmatrix mit 24 Fällen pro 

Person und Lärmquelle, die mit dem jeweiligen 1-h-Leq-Wert der entsprechenden 

Lärmquelle ergänzt wurde. Somit lagen pro Person bis zu 3x24=72 Einzelstunden-

Belästigungsurteile vor. In einem hierarchischen Mehrebenen-Modell wurde der Ein-

fluss von Lärmart und Tagesstunde, als «fixed effects», auf die Wahrscheinlichkeit, in 

dieser Stunde besonders gestört oder belästigt zu werden, ermittelt. Im Modell wurde 

die antwortende Person als «random intercept effect» definiert und der jeweilige 

Lärmart-bezogene 1-h-Leq-Wert als Kovariate eingesetzt, um eine Pegel-unabhängige 

Schätzung des Einflusses der Tagesstunde (bzw. Nacht-Stunde) zu erhalten. Ins Mo-

dell gingen nur die Stunden zwischen 22 Uhr abends und 07 Uhr morgens ein. Das 

Modell wurde adjustiert für Geschlecht, Alter, Sprachversion des Fragebogens und 

Befragungsmodus. Es wurde sowohl ein Modell mit dem Interaktionsterm 1-h-Leq × 

Tagesstunde berechnet (um nicht-parallele Expositions-Wirkungskurven modellieren 

zu können), als auch eines ohne diese Interaktion. Der zwecks Modellgütevergleich 

durchgeführte Loglikelihood Ratio Test ergab, dass das Modell mit Interaktionsterm 

vorzuziehen war. Dessen Ergebnisse sind schliesslich in Abbildung A.A.6 dargestellt: 

Diese zeigt auf dem 1-h-Leq basierende Expositions-Wirkungsbeziehungen für jeweils 

die einzelnen Nachtstunden zwischen 22 Uhr abends und 07 Uhr morgens (bzw. für 

die Stunden 22–23, 23–24, 05–06, 06–07 Uhr beim Fluglärm). Die Auswertung er-

folgte mit R Version 3.5.1 mittels der Prozedur «lme4 glmer». 
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Abbildung A.A.6: Prozentsatz der in einer bestimmten Nachtstunde stark Gestörten/Belästigten als 

Funktion des 1-h-Leq in dieser Nachstunde für die drei Verkehrslärmquellen Strassenlärm (links oben), 

Eisenbahnlärm (rechts oben), Fluglärm (unten). Die Kurven wurden anhand eines adjustierten Mehr-

ebenen-Modells mit Daten der SiRENE-Befragung berechnet und sind für zentrierte Kovariaten darge-

stellt. Konfidenzintervalle sind beim Strassen- und Eisenbahnlärm für die Stunde von 06–07 Uhr darge-

stellt, beim Fluglärm für die Stunde von 05–06 Uhr. 
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A.3.4 Auswertungen zur Frage, ob Personen je nach Empfindlichkeitsstufe (ES) 

des Wohnorts unterschiedlich lärmempfindlich sind 

In der SiRENE-Befragung [13, 14] wurden die teilnehmenden Personen zu ihrer «ge-

nerellen» und zu ihrer «Schlaf-bezogenen» Lärmempfindlichkeit befragt. Dazu wurde 

die NoiSeQ-R-Itembatterie [108] bzw. deren Kurzform mit 13 Items [109] eingesetzt. 

Da bei jeder Person die zugewiesene Empfindlichkeitsstufe (ES) der Wohnadresse 

bekannt war, liess sich ermitteln, ob zwischen zugewiesener ES und individueller 

Lärmempfindlichkeit ein Zusammenhang besteht. Getestet wurde dies einerseits für 

den Zusammenhang zwischen genereller Lärmempfindlichkeit und Lden sowie für den 

Zusammenhang zwischen Schlaf-bezogener Lärmempfindlichkeit und Lnight. Dazu 

wurde für jede Lärmart (Strassen-, Eisenbahn-, Fluglärm) ein lineares Regressions-

modell für den NoiSeQ-R-Score berechnet, welches für folgende Prädiktor-Variablen 

(nebst ES) und potenziellen Confounder adjustiert war: Lden bzw. Lnight am lautesten 

Fassadenpunkt, Alter, Geschlecht, Befragungsmodus, Sprachversion des Fragebo-

gens, Hauseigentümerschaft. Das Modell beinhaltete zudem den Interaktionsterm 

ES × Lden bzw. ES × Lnight. 

 

   

Abbildung A.A.7: Geschätzte Randmittelwerte (schwarze Punkte) des in der SiRENE-Befragung erho-

benen NoiSeQ-R-Score für die generelle Lärmempfindlichkeit bei Anwohner/innen den ES II, III, und IV 

inkl. 95%-Konfidenzintervall (hellblaue Balken). Der rote Doppelpfeil zeigt an, ob zwischen zwei ES ein 

paarweiser signifikanter Unterschied besteht oder nicht. Überlappen sich die Pfeile zwischen zwei ES 

nicht, besteht zwischen diesen ein signifikanter Unterschied in der generellen Lärmempfindlichkeit. 
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Abbildung A.A.8: Geschätzte Randmittelwerte (Estimated marginal means) (schwarze Punkte) des in 

der SiRENE-Befragung erhobenen NoiSeQ-R-Score für die Schlaf-bezogene Lärmempfindlichkeit bei 

Anwohner/innen in den ES II, III, und IV inkl. 95%-Konfidenzintervall (hellblaue Balken). Der rote Dop-

pelpfeil zeigt an, ob zwischen zwei ES ein paarweiser signifikanter Unterschied besteht oder nicht. 

Überlappen sich die Pfeile zwischen zwei ES nicht, besteht zwischen diesen ein signifikanter Unter-

schied in der Schlaf-bezogenen Lärmempfindlichkeit. 

 

Die Resultate sind in den Abbildungen A.A.7 (allgemeine Lärmempfindlichkeit) und 

A.A.8 (Schlaf-bezogene Lärmempfindlichkeit) in Form von geschätzten Randmittel-

werten (estimated marginal means) für die ES II, ES III und ES IV (in der ES I wurde 

niemand befragt) mit 95%-Konfidenzintervallen wiedergeben. Die Auswertung erfolgte 

mit R Version 3.5.1 mit den Funktionen «lm» und «emmeans». Für Mehrfachverglei-

che wurde mittels Tukey HSD-Test adjustiert. Das Signifikanzniveau wurde auf 0.05 

festgelegt. 

Aus den Abbildungen A.A.7 und A.A.8 ergibt sich, dass die Bewohner und Bewohne-

rinnen der ES II etwas lärmempfindlicher sind als diejenigen der ES III. Der Effekt der 

ES ist aber in den jeweiligen statistischen Modellen als Haupteffekt nicht signifikant 

und ist eher gering angesichts der Interquartilweite (IQW) des NoiSeQ-R-Lärmemp-

findlichkeitsscores (generelle Lärmempfindlichkeit IQW=10; Schlaf-bezogene Lärm-

empfindlichkeit IQW=4). Es finden sich allerdings signifikante Post-hoc-Kontraste zwi-

schen Bewohner/innen der ES II und ES III beim Fluglärm, und zwar sowohl für die 

generelle als auch für die Schlaf-bezogene Lärmempfindlichkeit. Das heisst, dass im 

Fluglärm-Modell Bewohner/innen der ES II signifikant lärmempfindlicher sind als sol-
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che in der ES III (notabene: unabhängig von der tatsächlichen Lärmbelastung). Mög-

licherweise sind hierfür Selbstselektionseffekte massgebend (z.B. mehr ältere Eigen-

heimbesitzer/innen in der ES II bzw. in ländlichen Gegenden). 

Nebst dem oben geprüften Zusammenhang zwischen ES und Lärmempfindlichkeit 

besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen ES und Belästigung (%HA) 

bzw. selbstberichteter Schlafstörung (%HSD), die unabhängig ist von der tatsächli-

chen Belastung. Um den modifizierenden Effekt der ES in Expositions-Wirkungsmo-

dellen für Belästigung und Schlafstörung zu ermitteln, wurde abermals auf die Si-

RENE-Befragungsdaten zurückgegriffen und Expositions-Wirkungsfunktionen für Be-

lästigung (%HA) und Schlafstörung (%HSD) in Abhängigkeit der ES mittels logisti-

scher Regression berechnet. Dazu wurde ein adjustiertes Modell spezifiziert (adjus-

tiert für die Kovariaten Alter, Geschlecht, Befragungsmodus, Sprachversion des Fra-

gebogens). Nebst der ES als Prädiktor beinhaltete das Modell zudem den Interakti-

onsterm ES × Lden bzw. ES × Lnight (um nicht-parallele Expositions-Wirkungskurven 

modellieren zu können). 

   

Abbildung A.A.9: Expositions-Wirkungskurven (inkl. 95%-Konfidenzintervall) für %HA als Funktion des 

Lden bei Anwohner/innen der ES II und ES III. Die Kurven wurden anhand eines adjustierten Modells mit 

Daten der SiRENE-Befragung berechnet und sind für zentrierte Kovariaten dargestellt. 

   

Abbildung A.A.10: Expositions-Wirkungskurven (inkl. 95%-Konfidenzintervall) für %HSD als Funktion 

des Lnight bei Anwohner/innen der ES II und ES III. Die Kurven wurden anhand eines adjustierten Mo-

dells mit Daten der SiRENE-Befragung berechnet und sind für zentrierte Kovariaten dargestellt. 
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Die resultierenden Kurven (getrennt für ES II und ES III) sind in den Abbildungen A.A.9 

(%HA) und A.A.10 (%HSD) wiedergegeben (auf eine Darstellung der Kurven für die 

ES I und IV wird verzichtet, da es für diese ES kaum Fälle gibt). Die Auswertung er-

folgte mit R Version 3.5.1 mittels der Funktion «glm». Das Signifikanzniveau wurde 

auf 0.05 festgelegt. 

Wiederum zeigen sich vor allem bei der Lärmart Fluglärm modifizierende Effekte der 

ES auf Belästigung und Schlafstörungen. In der ES II sind Befragte sowohl etwas be-

lästigter (Tukey HSD p=0.0002) als auch geringfügig häufiger in ihrem Schlaf gestört 

(Tukey HSD p=0.0002) als in der ES III. Der Unterschied beträgt auf der Dezibel-Skala 

einige wenige dB (sichtbar anhand der Verschiebung der Kurven gegeneinander auf 

der x-Achse). Möglicherweise ist ein Maskierungs-Effekt hierfür ausschlaggebend, in-

sofern als in reinen Wohnzonen der ES II tendenziell der Umgebungslärmpegel (z.B. 

durch Strassenlärm) geringer ist als in der ES III und dadurch Fluggeräusche in Zonen 

der ES II besser wahrnehmbar sind. 

 

A.3.5 Auswertungen zum Ausmass möglicher Pegelkorrekturen 

Belästigungs-Unterschiede zwischen Quellen (Pegelkorrekturen erster Art) 

Abbildung A.A.11 zeigt Expositions-Wirkungsbeziehungen für %HA, bezogen auf den 

15h-Tagesmittelungspegel Lday,07-22h (links), und für %HSD, bezogen auf den 9h-

Nachtmittelungspegel Lnight,22-07h (rechts), aus Daten der SiRENE-Befragung [13, 14]. 

In beiden Plots sind die Kurven basierend auf den Prädiktoren eines jeweils adjustier-

ten Modells (adjustiert für die Kovariaten Geschlecht, Alter, Befragungsmodus, Spra-

che des Fragebogens) und mit 95%-Konfidenzbereich (schattierte Flächen) berechnet 

worden und für zentrierte Kovariaten dargestellt. 
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Abbildung A.A.11: Expositions-Wirkungskurven für drei verschiedene Lärmarten und zwei Beurtei-

lungszeiträume aus der SiRENE-Studie. Links: Zusammenhang zwischen LDay,07-22h (tags) und %HA (er-

mittelt anhand ICBEN-5-Punkte-Skala); rechts: Zusammenhang zwischen LNight,22-07h (nachts) und 

%HSD (ermittelt mit einer 5-Punkte-Skala ähnlich der ICBEN-Skala). 

 

Es wird beim Endpunkt %HA deutlich, dass eine klare Abstufung vorliegt mit Fluglärm, 

welcher bei gleichem Pegel am meisten belästigt, gefolgt von Eisenbahnlärm und 

Strassenlärm. Die Verschiebungen der einzelnen Expositions-Wirkungsbeziehungen 

zueinander betragen auf der x-Achse jeweils ca. 5 dB. Man kann dies so interpretie-

ren, dass Fluglärm gleichen Pegels ca. 5 dB belästigender empfunden wird als Bahn-

lärm, und ca. 10 dB belästigender als Strassenlärm. Würden Grenzwerte für die 

Tagperiode ausschliesslich aufgrund des Endpunkts Belästigung festgelegt, so müss-

ten sich die Grenzwerte für Strassen, Schienen- und Fluglärm um jeweils 5 dB unter-

scheiden. Ein «Schienenbonus» scheint nicht gerechtfertigt. Ein sehr ähnliches Bild 

zeigt sich auch bei den Schlafstörungen (Abbildung A.A.10 rechts), wobei auch hier 

Eisenbahnlärm als um ca. 2–3 dB störender empfunden wird als Strassenlärm. 

 

Einfluss der Verkehrsmengen auf Belästigung und starke Schlafstörung 

(Pegelkorrekturen zweiter Art) 

Strassenlärm: Abbildung A.A.12 zeigt Expositions-Wirkungsbeziehungen für %HA 

(ermittelt anhand 5-Punkt-Skala), bezogen auf den 16h-Tagesmittelungspegel (links), 

und für %HSD (ermittelt anhand einer 5-Punkt-Skala ähnlich der ICBEN Skala), bezo-

gen auf den 8h-Nachtmittelungspegel (rechts), für drei unterschiedliche Kategorien 

von Verkehrsmengen (gemäss LSV Anhang 3: N > 100 Fzg./h, N <= 100 Fzg./h, N < 

32 Fzg./h) aus der SiRENE-Befragung [13, 14]. In beiden Plots sind die Kurven basie-
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rend auf den Prädiktoren eines adjustierten Modells (Geschlecht, Alter, Befragungs-

modus, Sprachversion des Fragebogens) und mit 95%-Konfidenzbereich (schattierte 

Flächen) berechnet worden und für zentrierte Kovariaten dargestellt.94 

    

Abbildung A.A.12: Expositions-Wirkungskurven für Strassenlärm für drei verschiedene Verkehrsmen-

gen-Kategorien aus der SiRENE-Studie. Links: Zusammenhang zwischen LAeq,06-22h (tags) und %HA); 

rechts: Zusammenhang zwischen LAeq,22-06h (nachts) und %HSD. 

 

Aus Abbildung A.A.12 links wird ersichtlich, dass wenig befahrene Strassen (N < 32 

Fzg./h) bei gleichem Mittelungspegel tagsüber (d.h. zwischen 06 und 22 Uhr) etwas 

weniger stören oder belästigen, was eine Verkehrsmengen-Korrektur von ca. 4–5 dB 

für wenig befahrene Strassen für die Tagperiode rechtfertigen würde. Dieser Effekt ist 

im Modell signifikant. Während der Nachtzeit (Abbildung A.A.12 rechts) zeigt sich kein 

signifikanter modifizierender Effekt. 

 

Eisenbahnlärm: Abbildung A.A.13 zeigt Expositions-Wirkungsbeziehungen für %HA, 

bezogen auf den 16h-Tagesmittelungspegel (links), und für %HSD, bezogen auf den 

8h-Nachtmittelungspegel (rechts), für drei verschiedene Kategorien von Anzahl Zugs-

vorbeifahrten95 innerhalb der jeweiligen Beurteilungsperiode (Kategorisierung gemäss 

LSV Anhang 4: N > 79 Züge, N ≤ 79 Züge, N < 7.9 Züge) aus der SiRENE-Befragung 

[13, 14]. In beiden Plots sind die Kurven basierend auf den Prädiktoren des adjustier-

ten Modells (Geschlecht, Alter, Befragungsmodus, Sprachversion des Fragebogens) 

 

94  Die statistischen Modelle zur Berechnung der Kurven beinhalteten zunächst als zusätzlichen Prädiktor den Inter-

aktionsterm zwischen Pegel und Verkehrsmenge. War der Interaktionsterm im Modell nicht signifikant, wurde er 

wieder entfernt, und es wurde ohne Interaktionsterm modelliert. 

95  Als «Ereignisse» wurden Zugsvorbeifahrten definiert, welche gemäss Berechnungsmethode zur Ermittlung der 

Intermittency Ratio (IR) [110] oberhalb des definierten Schwellenwerts liegen, also deutlich aus dem Hintergrund-

geräusch hervortreten. Diese Ereignisse sind nicht direkt vergleichbar mit der Anzahl Zugsfahrten N, gemäss LSV 

Anhang 4, Ziff. 33. 
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und mit 95%-Konfidenzbereich (schattierte Flächen) berechnet worden und für 

zentrierte Kovariaten dargestellt.96 

Die Kurven für die drei verschiedenen Verkehrsmengen-Kategorien in Abbildung 

A.A.13 links liegen alle nahe beieinander und sind nur wenig gegeneinander verscho-

ben. Daraus lässt sich schliessen, dass verkehrsmengenabhängige Pegelkorrekturen 

beim Eisenbahnlärm tagsüber nicht gerechtfertigt sind. In Abbildung A.A.13 rechts 

(d.h. für die Nacht) legt die Expositions-Wirkungsbeziehung für seltene Zugsvorbei-

fahrten (grün, <7.9 Züge pro Nacht) zwar eine Verkehrsmengen-bezogene Korrektur 

nahe, der Effekt ist aber nicht signifikant und das Konfidenzintervall gross. 

 

Abbildung A.A.13: Expositions-Wirkungskurven für Eisenbahnlärm für drei verschiedene Verkehrs-

mengen-Kategorien aus der SiRENE-Studie. Links: Zusammenhang zwischen LAeq,06-22h (tags) und 

%HA (ermittelt anhand ICBEN-5-Punkte-Skala); rechts: Zusammenhang zwischen LAeq,22-06h (nachts) 

und %HSD (ermittelt mit einer 5-Punkte-Skala ähnlich der ICBEN-Skala). In beiden Modellen ist der Ef-

fekt der Verkehrsmenge nicht signifikant. 

 

A.3.6 Expositions-Wirkungsmodelle für %HA und %HSD bei verschiedenen 

zugrunde gelegten Belastungsmassen 

Unterschiedliche Belastungsmasse, die als massgebende Expositionsvariable in sta-

tistischen Expositions-Wirkungsmodellen zum Zuge kommen, erzeugen naturgemäss 

auch mit Daten derselben Stichprobe leicht voneinander abweichende Expositions-

Wirkungsbeziehungen bzw. -kurven. Solche Unterschiede kommen v.a. durch unter-

schiedliche Zeitbezüge zustande. So ist z.B. nicht zu erwarten, dass eine Expositions-

Wirkungsbeziehung für starke Schlafstörung (%HSD), auf Basis der Belastung in der 

 

96  Die statistischen Modelle zur Berechnung der Kurven beinhalteten zunächst als zusätzlichen Prädiktor den Inter-

aktionsterm zwischen Pegel und Verkehrsmenge. War der Interaktionsterm im Modell nicht signifikant, wurde er 

wieder entfernt, und es wurde ohne Interaktionsterm modelliert. 
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Nacht zwischen 22 und 06 Uhr, deckungsgleich ist mit der Kurve, die auf der Belas-

tung zwischen 23 und 07 Uhr basiert. 

Zwecks Vergleich zwischen den Expositions-Wirkungskurven für verschiedene in die-

sem Bericht behandelten Belastungsmasse (für %HA: Lday,06-22h, Lday,07-22h, Lden, Lden,07-

19-22-07h; für %HSD: Lnight,22-06h, Lnight,22-07h, Lnight,23-07h) wurden solche für die Endpunkte 

%HA und %HSD anhand der Originaldaten der SiRENE-Befragung neu berechnet. 

Abbildung A.A.14 zeigt jeweils in den Grafiken links die auf der SiRENE-Befragung 

basierenden Expositions-Wirkungskurven (adjustiert für Alter, Geschlecht, Befra-

gungsmodus und Sprachversion des Fragebogens) für den Endpunkt %HA, regres-

siert auf die Belastungsmasse Lday,07-22h und Lden,07-19-22-07h, im Vergleich zu den Belas-

tungsmassen Lday,06-22h (bisher in der LSV) und Lden (generischer Grenzwert). Die Gra-

fiken rechts zeigen die Regressionskurven für den Endpunkt %HSD und die Belas-

tungsmasse Lnight,22-07h, Lnight,22-06h (bisher in der LSV) und Lnight,23-07h (generischer 

Grenzwert). 
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Abbildung A.A.14: Vergleich der Expositions-Wirkungskurven zwischen verschiedenen Belastungs-

massen für die Endpunkte %HA (links) und %HSD (rechts). Die Kurven wurden anhand von Daten der 

SiRENE-Befragung berechnet und sind für Alter, Geschlecht, Befragungsmodus und Sprachversion 

des Fragebogens adjustiert und für zentrierte Kovariaten dargestellt. Schattierte Flächen zeigen die 

entsprechenden 95%-Konfidenzintervalle an. Annähernd kongruente Kurven können sich in der Grafik 

gegenseitig verdecken. Die von der Kommission festgelegten akzeptierbaren Risiken sind als punk-

tierte horizontale Linien bei 25 %HA bzw. 15 %HSD eingezeichnet. Die vertikalen punktierten Linien 

dienen dem Ablesen des entsprechenden Pegelwerts auf der Expositions-Wirkungskurve. Das jeweils 

in der Legende mit einem Stern (*) markierte Belastungsmass entspricht dem Belastungsmass des ge-

nerischen Grenzwerts. 

 

A.3.7 Erklärte Varianz der Lärmwirkung (Belästigung und Schlafstörung) bei 

verschiedenen Belastungsmassen und Ermittlungsorten in der SiRENE-

Studie 

Die meisten Lärmwirkungsstudien verwenden als Expositionsmass rechnerisch be-

stimmte Pegel auf der Aussenhülle von Gebäuden (ohne Berücksichtigung von z.B. 

Anbauten, Blenden, Brüstungen, Balkonen etc.). Meistens wird pro Gebäude lediglich 

der Fassadenpunkt mit der höchsten Exposition als Prädiktor in statistischen Exposi-

tions-Wirkungsmodellen verwendet. Somit beschränkt sich streng genommen der Gel-

tungsbereich von aus diesen Studien abgeleiteten Expositions-Wirkungsbeziehungen 

auf eben diesen Punkt mit der höchsten Exposition (lautester Fassadenpunkt). Folg-

lich sind aus denselben Expositions-Wirkungsbeziehungen abgeleitete Grenzwerte im 

Prinzip nur beim lautesten Fassadenpunkt «gültig». Es wäre aber auch denkbar, dass 

andere Punkte auf der Gebäudehülle mit Lärmwirkungen besser korrelieren, etwa der 

leiseste mit selbstberichteten Schlafstörungen. Um dies zu prüfen, wurden für diverse 

Kombinationen von Belastungsmass und Ermittlungsort Expositions-Wirkungsmodelle 

der Endpunkte %HA und %HSD (jeweils adjustiert für Alter, Geschlecht, Befragungs-

modus und Sprachversion des Fragebogens) im Rahmen der SiRENE-Befragung be-

rechnet und die jeweils resultierenden Pseudo-R2-Masse (McKelvey & Zavoina, [111] 
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und Nagelkerke, [112]) in Tabelle A.T.5 gelistet. Je höher das Pseudo-R2 ist, umso 

besser ist die Varianzaufklärung der entsprechenden Belastungsmass-Ermittlungsort-

Kombination. Die Daten in Tabelle A.T.5 zeigen deutlich, dass Pegel am lautesten 

Fassadenpunkt besser mit den Endpunkten %HA und %HSD korrespondieren, wäh-

rend zwischen den Belastungsmassen am selben Fassadenpunkt keine nennenswer-

ten Unterschiede bestehen. 

 

Tabelle A.T.5:  Pseudo-R2-Masse (M-Z: McKelvey & Zavoina sowie NK: Nagelkerke) und Logli-

kelihood von adjustierten Expositions-Wirkungsmodellen für %HA (ermittelt 

anhand einer 11-Punkte-Skala) und %HSD (ermittelt anhand einer 5-Punkte-

Skala) bei verschiedenen Belastungsmassen und Ermittlungsorten in der Si-

RENE-Befragung. Die Auflistungen sind aufsteigend sortiert nach dem Akaike 

Information Criterion (AIC) (AIC nicht gezeigt). Für die Zeitbezüge der Belas-

tungsmasse siehe Glossar (Anhang A.4). 

Lärmart Endpunkt 
Belastungsmass /Ermitt-
lungsort 

M-Z R2 NK R2 Loglik. 

Strassenlärm %HA 

Lnight max. Fassade 0.22 0.14 -1838.9 

Lden max. Fassade 0.22 0.14 -1839.03 

Lday max. Fassade 0.22 0.14 -1839.27 

Lnight min. Fassade 0.11 0.08 -1925.3 

Lden min. Fassade 0.11 0.08 -1925.5 

Lday min. Fassade 0.11 0.08 -1925.99 

            

Eisenbahnlärm %HA 

Lden max. Fassade 0.39 0.27 -898.87 

Lnight max. Fassade 0.39 0.27 -899 

Lday max. Fassade 0.39 0.27 -901.66 

Lden min. Fassade 0.27 0.20 -962.81 

Lnight min. Fassade 0.27 0.20 -963.08 

Lday min. Fassade 0.27 0.20 -965.04 

            

Fluglärm %HA 

Lden* 0.37 0.29 -1018.57 

Lnight* 0.34 0.28 -1027.68 

Lday* 0.32 0.25 -1057.99 

            

Strassenlärm %HSD 

Lnight max. Fassade 0.20 0.11 -1465.26 

Lden max. Fassade 0.20 0.11 -1465.29 

Lday max. Fassade 0.20 0.11 -1465.32 

Lden min. Fassade 0.10 0.07 -1522.97 

Lday min. Fassade 0.10 0.07 -1523 

Lnight min. Fassade 0.10 0.07 -1523.02 

            

Eisenbahnlärm %HSD 

Lden max. Fassade 0.41 0.28 -872.28 

Lnight max. Fassade 0.41 0.28 -873.07 

Lday max. Fassade 0.41 0.28 -873.31 

Lden min. Fassade 0.30 0.22 -935.49 

Lday min. Fassade 0.30 0.21 -935.92 

Lnight min. Fassade 0.30 0.21 -936.42 
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Fluglärm %HSD 

Lnight* 0.32 0.25 -866.21 

Lden* 0.31 0.22 -890.02 

Lday* 0.26 0.18 -925.96 

 * bei Fluglärm werden pro Wohneinheit keine unterschiedlichen Fassadenpunkte berechnet. 
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A.3.8 Konversion zwischen unterschiedlichen Belastungsmassen 

Um von einem Grenzwert im Belastungsmass Lden auf einen Grenzwert in Lden,07-19-22-

07h bzw. Lday,07-22h, und vom generischen Grenzwert als Lnight auf den entsprechenden 

Grenzwert im Belastungsmass Lnight,22-07h schliessen zu können, muss in Erfahrung 

gebracht werden, inwiefern diese unterschiedlichen Masse voneinander im Mittel (und 

für die Schweiz repräsentativ) abweichen. 

Zu diesem Zweck wurden die im Jahresmittel stündlichen Fassadenpegel der im Stich-

probenrahmen der SiRENE-Befragung enthaltenen Wohneinheiten (Strassenlärm: N 

= 51'666 Wohneinheiten; Eisenbahnlärm: N = 31'066 Wohneinheiten; Fluglärm: N = 

27'271 Wohneinheiten) beigezogen und für den jeweils maximalen (d.h. lautesten) 

Fassadenpunkt pro Wohneinheit alle im Rahmen dieses Berichts relevanten Belas-

tungsmasse sowie alle Differenzen zwischen denselben berechnet. Die jeweils über 

alle Wohneinheiten gemittelten Differenzen wurden nun verwendet, um die in der Ta-

belle A.T.6 aufgelisteten Konversionsterme zu bestimmen. Es muss hierbei festgehal-

ten werden, dass eine solche Umrechnung die Differenzen zwischen den Belastungs-

massen nur approximativ wiedergeben kann, also mit gewissen Unsicherheiten be-

haftet ist (für eine ausführliche Diskussion hierzu siehe [12]). 

 

Tabelle A.T.6  Konversionsterme (mittlere dB-Differenzen) zwischen verschiedenen Belas-

tungsmassen in dB(A), ermittelt anhand Daten des Stichprobenrahmens der 

SiRENE-Befragung, auf 0.01 dB mathematisch gerundet 

Lärmart: 
Lden – 
Lden,07-19-22-07h 

Lden – 
Lday,07-22h 

Lday,06-22h – 
Lday,07-22h 

Lnight – 
Lnight,22-07h 

Lnight,22-06h – 
Lnight,22-07h 

Strasse –0.22 +1.52 –0.08 –0.18 –1.78 

Bahn –0.30 +5.91 –0.03 –0.09 –0.06 

Flug –0.40 +1.40 0.03 –1.89 –2.66 
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A.3.9 Häufigkeitsverteilungen der Pegelkorrekturen K1 in der LSV 

Zwecks einer repräsentativen Abschätzung der Unterschiede im Schutzniveau zwi-

schen dem Status quo gemäss LSV und den neuen Empfehlungen (vgl. Kapitel 5.5.1) 

ist es notwendig, die schweizweite Verteilung der Bewegungszahl-abhängigen Pegel-

korrekturen K1, bzw. insbesondere deren Mittelwert in der ES II und ES III zu kennen. 

Zur Ermittlung dieser K1-Verteilungen wurden Grundlagendaten der sonBASE Daten-

bank des BAFU für das Berechnungsjahr 2015 beigezogen. Für die berechneten Ver-

teilungen in Abbildungen A.A.15 (Strassenlärm) und A.A.16 (Eisenbahnlärm) wurden 

alle Personen in allen bewohnten Gebäuden in der Schweiz berücksichtigt, die über 

dem für die jeweilige Zeitperiode ermittelten Lday,06-22h von 60 dB(A) bzw. Lnight,22-06h von 

50 dB(A) im Jahr 2015 belastet waren. Die Mittelwerte von K1 ergaben sich aufgrund 

dieser Rechnung separiert nach ES II und III folgendermassen: 

Strassenlärm:  ES II Tag:  –0.17 dB 

 ES III Tag: –0.24 dB 

 ES II Nacht: –2.87 dB 

 ES III Nacht: –2.77 dB 

Eisenbahnlärm:  ES II Tag:  –5.16 dB 

 ES III Tag: –5.18 dB 

 ES II Nacht: –8.19 dB 

 ES III Nacht: –8.07 dB 

 

Die Häufigkeitsverteilungen für K1 sind in Abb. A.A.15 (Strassenlärm) bzw. A.A.16 

(Eisenbahnlärm) dargestellt. 
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Abbildung A.A.15: Häufigkeitsverteilung der Pegelkorrekturen K1 des Strassenlärms mit Lday,06-22h ≥ 60 

dB(A) (oben) bzw. Lnight,22-06h ≥ 50 dB(A) (unten) in der ES II (links) und ES III (rechts); Der Mittelwert 

von K1 ist als gestrichelte rote Linie eingezeichnet; Datengrundlage: sonBASE 2015; 1'825'673 Perso-

nen in 191'328 Gebäuden am Tag und 2'396'694 Personen in 270'409 Gebäuden in der Nacht 
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Abbildung A.A.16: Häufigkeitsverteilung der Pegelkorrekturen K1 des Eisenbahnlärms mit Lday,06-22h ≥ 

60 dB(A) (oben) bzw. Lnight,22-06h ≥ 50 dB(A) (unten) in der ES II (links) und ES III (rechts); Der Mittelwert 

von K1 ist als gestrichelte rote Linie eingezeichnet; Datengrundlage: sonBASE 2015; 121'602 Personen 

in 9'752 Gebäuden am Tag und 374'289 Personen in 33'503 Gebäuden in der Nacht 
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A.4 Glossar der Begriffe, Abkürzungen und Symbole 

Absolutes Risiko Hier: Wahrscheinlichkeit, dass unter bestimmten Expositionsbedin-

gungen Auswirkungen des Lärms auf Gesundheit und/oder Wohl-

befinden auftreten 

A-Filter, A-Fre-

quenzbewertung 

Spektrale Pegelkorrektur, welche die Empfindlichkeit des Gehörs 

für unterschiedliche Frequenzen berücksichtigt. Fast alle dB-Werte, 

denen man in der Literatur begegnet, verwenden zur gehörgerech-

ten Gewichtung des Schallspektrums den A-Filter, der es ermög-

licht, das →Dezibel als einheitliches Mass für alle Frequenzberei-

che zu verwenden. Die Einheit des Schalldruckpegels wird dann 

korrekterweise mit «dB(A)» bezeichnet. 

Arousal Kurzzeitige Aktivierungserhöhung im →EEG 

Arterielle Gefäss-

steifigkeit 

Ausmass der relativen Blutvolumen-Änderung bezogen auf die Än-

derung des Blutdrucks 

AW Alarmwert(e) 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

Belastungsmass Hier: Akustisches Pegelmass, mit welchem die Lärmbelastung be-

schrieben werden kann. Beispiele: Lday, Lnight, Lden. 

Beurteilungsmass Hier: Pegelmass bzw. Einheit, in welchem ein Grenzwert angeben 

wird. In der Schweiz ist das relevante Beurteilungsmass der →Be-

urteilungspegel Lr 

Beurteilungspegel 

(Lr) 

Mass zur wirkungsbezogenen Beurteilung des auf einen →Immissi-

onsort einwirkenden Lärms. In der Schweiz wird der Beurteilungs-

pegel in der Regel aus dem →Leq plus Pegelkorrekturen berechnet. 

BGLE Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen, SR 

742.144 

BGW Belastungsgrenzwert(e) 

DALY(s) Disability Adjusted Life-Years 

Dezibel, dB Einheit zur Kennzeichnung des dekadischen Logarithmus des Ver-

hältnisses zweier gleichartiger Schallenergiegrössen. In der Akustik 

ist die Referenzgrösse ein Wechselschalldruck von 2 µPa 

(Micropascal), welcher gemäss Norm der Hörschwelle bei 1000 Hz 

entspricht (an der Hörschwelle entspricht dieser Wechselschall-

druck also einem Pegel von 0 dB, an der sog. «Schmerzschwelle» 

einem Pegel von ca. 120 dB). Eine Zunahme des Pegels von 10 dB 

wird ungefähr als Verdoppelung der Lautstärke empfunden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dekadischer_Logarithmus


Grenzwerte für Strassen-, Eisenbahn- und Fluglärm Anhang 

 - 116 - 

 

Disability Weight(s), 

DW(s) 

Gewichtungsfaktor(en) für den Schweregrad gesundheitlicher Be-

einträchtigungen. Disability Weights werden benötigt zur Quantifi-

zierung von →DALYs (siehe auch →GBD) 

EBS Endpunkt-bezogener Schwellenwert, siehe auch →Endpunkt 

EEG Elektroenzephalografie, Elektroenzephalogramm: Messung der 

summierten elektrischen Aktivität des Gehirns 

EKLB Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung, in diesem Be-

richt auch kurz als «Kommission» bezeichnet 

Emission Aussendung von Teilchen, Stoffen, Wellen, Strahlung oder Schall 

von einer Quelle aus in die Umwelt 

Endotheliale Dys-

funktion 

Eingeschränkte Funktion der Gefäss-Endothelzellen. Spielt bei der 

Pathogenese der koronaren Herzerkrankung eine zentrale Rolle. 

Endpunkt Empirisch bestimmbare Variable (z.B. Blutdruck, Tod durch Herzin-

farkt [bzw. dessen Wahrscheinlichkeit], Belästigung auf einer 11-

Punkte-Skala etc.) zur Quantifizierung und Operationalisierung ei-

ner bestimmten Lärmwirkung 

Energieäquivalenter 

Dauerschallpegel 

→Leq 

EPA Network Informeller Zusammenschluss der Leiter und Direktoren europäi-

scher Umweltschutzbehörden und ähnlicher Einrichtungen. 

Evidenz Hier: Gesamtmenge der empirisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse 

zu einem bestimmten Forschungsgegenstand 

Exposition (Lärm-)Belastung 

Expositions-Wir-

kungsbeziehung 

Hier: Beschreibung (formalisiert oder grafisch) des Zusammen-

hangs zwischen Lärmbelastung (→Exposition) und einem →End-

punkt 

GBD Global Burden of Disease, Projekt der →WHO zur Quantifizierung 

der globalen Krankheitslast, meist mittels →DALYs 

GDG Guideline Development Group der →WHO. Diese von der WHO 

eingesetzte Expertengruppe definierte die wichtigsten Fragen und 

Prioritäten bei der Entwicklung der «WHO Environmental Noise 

Guidelines for the European Region» [10], bewertete die verfügbare 

wissenschaftliche Evidenz und formulierte die Empfehlungen. 

Generischer Grenz-

wert 

Hier: Allgemeingültiger, für jede Lärmart von der Kommission zum 

Zweck des Schutzes der Gesundheit empfohlener Grenzwert im 

Belastungsmass →Lden bzw. →Lnight 
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Geschätzte Rand-

mittelwerte 

Mittels statistischen Modells geschätzte Mittelwerte von abhängigen 

Variablen auf verschiedenen Stufen(-Kombinationen) von Faktoren 

(engl. «estimated marginal means») 

GGW →Generischer Grenzwert 

HA, %HA  Highly Annoyed; Anzahl bzw. Prozentsatz der durch Lärm stark be-

lästigten Personen 

HPA-Achse (HHN-

Achse) 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (engl. «hy-

pothalamic-pituitary-adrenocortical axis»), steuert die Ausschüttung 

des Stresshormons Cortisol 

HSD, %HSD  Highly Sleep Disturbed; Anzahl bzw. Prozentsatz der durch Lärm 

im Schlaf während der Nacht stark gestörten Personen 

Hyperglykämie Erhöhter Blutzuckerspiegel 

ICBEN International Commission on Biological Effects of Noise 

(http://www.icben.org) 

IGW Immissionsgrenzwert(e) 

IHD Ischämische Herzkrankheit (Ischaemic Heart Disease) 

Immissionsort Empfangsort, -punkt der Lärmbelastung 

Intermittenz Ausmass der «Ereignishaftigkeit» einer bestimmten Lärmbelas-

tungssituation, engl. «Intermittency» bzw. «Intermittency Ratio» 

[110] 

Interquartilweite 

(IQW) 

Streuungsmass in der deskriptiven Statistik. Sortiert man eine Vari-

able ihrem Wert nach, so gibt die Interquartilweite an, wie breit das 

Intervall (in der Einheit der Variable) ist, in dem die mittleren 50 % 

der Werte liegen. 

Inzidenz Auftretensrate von Neuerkrankungen in einer Population in einem 

bestimmten Zeitraum (in Abgrenzung zur →Prävalenz) 

ischämisch Ischämie: Minderdurchblutung oder vollständiger Durchblutungs-

ausfall eines Gewebes, eines Körperteils oder Organs 

kardiometabolisch Das Herz und/oder den Kreislauf und/oder den Metabolismus 

(Stoffwechsel) betreffend 

kardiovaskulär Das Herz und/oder den Kreislauf betreffend 

LAeq,1h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Dauer einer Stunde (z.B. 

angegeben als LAeq,22-23h) 

LAeq,22-06h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Nachtperiode von 22–06 

Uhr (8 Stunden), entspricht dem →Lnight,22-06h 

http://www.icben.org/
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LAeq,22-07h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Nachtperiode von 22–07 

Uhr (9 Stunden), entspricht dem →Lnight,22-07h 

LAeq,23-07h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Nachtperiode von 23–07 

Uhr (8 Stunden), entspricht dem →Lnight 

LAeq24 Gemittelter A-bewerteter Pegel über 24 Stunden von 00–24 Uhr 

Lday Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Tagperiode von 07–23 Uhr 

(16 Stunden), entspricht dem →Lday,07-23h 

Lday,06-22h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Tagperiode von 06–22 Uhr 

(16 Stunden) 

Lday,07-22h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Tagperiode von 07–22 Uhr 

(15 Stunden) 

Lday,07-23h Gemittelter A-bewerteter Pegel über die Tagperiode von 07–23 Uhr 

(16 Stunden), entspricht dem →Lday 

Lden Tag-Abend-Nacht-Pegel (Day-Evening-Night-Level) mit einer Be-

aufschlagung für den Tag (über 12 Stunden) von 0 dB, für den 

Abend (über 4 Stunden) von 5 dB und für die Nacht (über 8 Stun-

den) von 10 dB. Standardmässig wird der Tag als Zeitraum zwi-

schen 07 und 19 Uhr, der Abend als Zeitraum zwischen 19 und 23 

Uhr, und die Nacht als Zeitraum zwischen 23 und 07 Uhr definiert. 

Abweichungen sind jedoch möglich. 

Lden,07-19-22-07h Tag-Abend-Nacht-Pegel (Day-Evening-Night-Level) mit einer Be-

aufschlagung für den Tag (07–19 Uhr) von 0 dB, für den Abend 

(19–22 Uhr) von 5 dB und für die Nacht (22–07 Uhr) von 10 dB. 

Ldn Tag-Nacht-Pegel (Day-Night-Level), auch DNL genannt, mit Beauf-

schlagung für den Tag (07–22 Uhr) von 0 dB und für die Nacht (22–

07 Uhr) von 10 dB. 

Leq, LAeq Energieäquivalenter (A-bewerteter [→A-Filter]) Dauerschallpegel, 

gemittelt über ein bestimmtes Zeitintervall, ausgedrückt in Dezibel 

(dB bzw. dB(A)). Erläuterung: Beim Leq werden alle in einem be-

stimmten Zeitraum auftretenden unterschiedlich lauten Geräusche 

energetisch aufaddiert und daraus ein auf diesen Zeitraum bezoge-

ner Mittelwert gebildet. Der Leq stellt damit eine einheitliche, prak-

tisch handhabbare Kennzahl dar, welche die Gesamtbelastung mit 

Lärm in einem definierten Zeitraum ausdrückt. 

LFG Bundesgesetz über die Luftfahrt, SR 748.0 

Lmax, LA,max Maximaler (A-bewerteter) Schalldruckpegel innerhalb eines be-

stimmten Zeitintervalls, ausgedrückt in Dezibel (dB bzw. dB(A)) 
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Lnight Gemittelter Pegel über die Nachtperiode von 23–07 Uhr (8 Stun-

den) 

Lnight,22-06h Gemittelter Pegel über die Nachtperiode von 22–06 Uhr (8 Stun-

den) 

Lnight,22-07h Gemittelter Pegel über die Nachtperiode von 22–07 Uhr (9 Stun-

den) 

Lnight,23-07h Gemittelter Pegel über die Nachtperiode von 23–07 Uhr (8 Stun-

den), entspricht dem →Lnight 

Lr, Lr,Tag, Lr,Nacht, 

Lr,Tag24h, Lr,Tag15h 

→Beurteilungspegel (rating level); für die Tages- bzw. Nacht-Peri-

ode 

LSV Lärmschutz-Verordnung, SR 814.41 

Meta-Analyse Ein statistisches Verfahren, welches die Ergebnisse verschiedener 

→Originalstudien, welche dieselbe Fragestellung verfolgen, quanti-

tativ zusammenfasst 

metabolisch Den Stoffwechsel betreffend 

Meta-Schätzer →Schätzer (Effektschätzer) bei Meta-Analysen 

Missklassifikations-

bias 

Verzerrung, die dann auftritt, wenn die einer Person in einer Stich-

probe oder Grundgesamtheit zugewiesene Exposition (hier: Lärm-

belastung) vom wahren Expositionswert systematisch oder unsys-

tematisch abweicht. 

Morbidität Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungs-

gruppe oder →Population 

Mortalität Häufigkeit von Todesfällen bezogen auf eine bestimmte Bevölke-

rungsgruppe oder →Population 

NoiSeQ-R-Score Scorewert gemäss NoiSeQ-R-Lärmempfindlichkeitsfragebogen 

[109] – je höher der Wert, desto höher die Lärmempfindlichkeit 

NORAH-Studie Grosse Lärmwirkungsstudie aus Deutschland (http://www.laermstu-

die.de) 

Nutzungseinheit Verbund von einem oder mehreren zusammenhängenden Räumen 

welcher dem längeren Aufenthalt von Personen dient (z.B. Woh-

nung, Grossraumbüro, Hotel-Stockwerk in einem Hochhaus, Ate-

lier, Praxis etc.). Ein Gebäude kann grundsätzlich mehrere Nut-

zungseinheiten umfassen. 

Originalstudie Hier: Einzelne empirische, in sich abgeschlossene Untersuchung 

über den Effekt einer bestimmten Umweltnoxe (z.B. Lärm) in einer 

https://flexikon.doccheck.com/de/Statistik
https://flexikon.doccheck.com/de/Studie
https://flexikon.doccheck.com/de/Quantitativ
https://flexikon.doccheck.com/de/Quantitativ
http://www.laermstudie.de/
http://www.laermstudie.de/
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gegebenen Stichprobe oder (seltener) einer →Population, in Ab-

grenzung zu Meta-Studie bzw. →Meta-Analyse 

Population  Grundgesamtheit in der Statistik 

Prävalenz Beobachtete Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt (in Abgrenzung zur →Inzidenz) 

PSG Polysomnografie, ein diagnostisches Verfahren zur Messung physi-

ologischer Funktionen während des Schlafs, v.a. gekennzeichnet 

durch die Aufzeichnung des →EEG 

PW Planungswert(e) 

Regression, Re-

gressionsanalyse 

Statistisches Analyseverfahren, um Beziehungen zwischen einer 

abhängigen (z.B. →%HA) und einer oder mehreren unabhängigen 

Variablen zu modellieren 

Relatives Risiko 

(RR) 

Statistischer Parameter, welcher ausdrückt, um welchen Faktor 

sich ein Risiko in zwei Gruppen (z.B. Exponierte vs. Nicht-Expo-

nierte) unterscheidet. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, dass sich 

die beiden Gruppen nicht unterscheiden (siehe auch →Zusatzri-

siko) 

ROR Rat für Raumordnung, eine ausserparlamentarische Kommission 

mit Sitz im Bundesamt für Raumentwicklung 

SAPALDIA Swiss Cohort Study on Air Pollution And Lung Diseases in Adults 

(Schweizer Kohortenstudie) 

Schätzer (Effekt-

schätzer) 

Mittels statistischer Verfahren (meist →Regressionsanalyse) ge-

schätzter Koeffizient/Parameter, der den Effekt einer abhängigen 

Variable auf eine Wirkungsvariable beschreibt 

Schlafperiode Zeitintervall zwischen dem Einschlafzeitpunkt und dem finalen Auf-

wachzeitpunkt 

SiRENE-Befragung Im Rahmen der →SiRENE-Studie als einzelnes Modul durchge-

führte schweizweite soziakustische Befragung in vier Wellen in den 

Jahren 2014 und 2015. Publiziert in: [13, 14] 

SiRENE-Studie Grosse Schweizer Lärmwirkungsstudie, finanziert durch den →SNF 

und das →BAFU, durchgeführt vom Schweizerischen Tropen- und 

Public Health-Institut, der Universität Basel, der Empa und dem 

BAFU (http://www.sirene-studie.ch). Siehe auch →SiRENE-Befra-

gung 

SNC Swiss National Cohort, Schweizerische Nationale Kohortenstudie 

(https://www.swissnationalcohort.ch) 

SNF Schweizerischer Nationalfonds 

http://www.sirene-studie.ch/
https://www.swissnationalcohort.ch/
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somatisch Das Körperliche betreffend (in Abgrenzung zu: psychisch, geistig, 

seelisch) 

sonBASE vom →BAFU unterhaltene GIS-basierte Datenbank der Lärmbelas-

tung in der Schweiz (https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/laerm/zustand/gis-laermdatenbank-sonbase.html) 

Standard- 

unsicherheit 

Die Standardunsicherheit u(y) eines Messergebnisses y ist die ge-

schätzte Standardabweichung von y. 

Stichprobenrahmen Ein Stichprobenrahmen definiert die Quelle bzw. Menge der poten-

ziell in eine Stichprobe aufgenommenen Fälle (engl. Begriff: 

«sampling frame»). Häufig, aber nicht immer, entspricht der Stich-

probenrahmen der Grundgesamtheit. Es gilt: Grundgesamtheit ≥ 

Stichprobenrahmen ≥ Stichprobe. Fälle, die sich nicht im Stichpro-

benrahmen befinden, können auch nicht in die Stichprobe aufge-

nommen werden.  

SVG Strassenverkehrsgesetz, SR 741.01 

USG  Umweltschutzgesetz, SR 814.01 

Vasokonstriktion Medizinischer Terminus für Gefässverengung. Eine Vasokonstrik-

tion erfolgt hauptsächlich durch Kontraktionen der glatten Muskula-

tur in den kleinen Arterien und Arteriolen meist unter dem Einfluss 

des Sympathikus. 

VE Vorentwurf 

VIL Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt, SR 748.131.1 

VRV Verkehrsregelnverordnung, SR 741.11 

WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization) 

Wohneinheit Ein- oder mehrgeschossige →Nutzungseinheit deren Räume unter-

einander verbunden sind und die einem Wohnzweck dient (z.B. 

Wohnung, Terrassenhaus, Einfamilienhaus). 

Zusatzrisiko Risiko, (kausal) wegen einer bestimmten Exposition zu erkranken. 

Errechnet sich mit der Gleichung RR–1 (siehe auch →Relatives Ri-

siko) 

 

  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/zustand/gis-laermdatenbank-sonbase.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/zustand/gis-laermdatenbank-sonbase.html
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